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Anlass, Ziel und Methodik  

Was heißt Nachhaltigkeit? 

Die Entstehung des Begriffs Nachhaltigkeit und damit auch dessen erste Definition wird in die 

Anfänge des 18. Jahrhunderts zurückgeführt. Der Oberberghauptmann Hans Carl von Carlo-

witz empfiehlt 1713 in Bezug auf die Bewirtschaftung des Waldes eine 

 „continuierliche, beständige und nachhaltende Nutzung“.  

Dies führt zu dem noch heute gültigen Grundsatz, dass in einem Jahr nur so viel Holz geschla-

gen werden soll, wie auch nachwachsen kann. Auf diese Weise bleiben Wälder dauerhaft er-

halten und können bewirtschaftet werden.  

Im Auftrag der Vereinten Nationen wurde 1987 von der sogenannten Brundtland-Kommis-

sion der Bericht „Unsere gemeinsame Zukunft“ verfasst. Die Federführenden griffen den 

Nachhaltigkeitsbegriff auf, erweiterten ihn jedoch über die Waldwirtschaft hinaus. Zentraler 

Gedanke dabei war, dass globale Herausforderungen wie Waldzerstörung oder allgemeiner 

Ressourcenübernutzung nicht losgelöst von z.B. Umweltverschmutzung, Wüstenbildung, Ar-

mut und (gewaltsamen) Konflikten betrachtet werden können. Vielmehr bestand dahinge-

hend Einigkeit, dass diese Probleme gemeinsame Ursachen haben und auch nur gemeinsam 

zu lösen sind. Die Kommission hat die bekannteste und auch heute noch verwendete Defini-

tion für nachhaltige Entwicklung formuliert:  

„Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der heu-

tigen Generationen befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generatio-

nen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“  

In diesem Verständnis drückt sich die Verantwortung der Menschen für die nachfolgenden 

Generationen aus, was auch mit dem Begriff der Generationengerechtigkeit beschrieben 

wird. Ebenfalls entscheidend ist, dass alle Menschen, die gegenwärtig auf der Erde leben, 

dieselben Chancen auf ein menschenwürdiges Leben in einer intakten Umwelt haben. Dieser 

Aspekt des Nachhaltigkeitsverständnisses wird mit dem Begriff der Verteilungsgerechtigkeit 

beschrieben. Die Verknüpfung von ökonomischen, sozialen und ökologischen Kriterien für 

jetzige und zukünftige Generationen bildet somit die Grundlage für eine global nachhaltige 

Entwicklung.  

Der Brundtland-Bericht gilt als Beginn des weltweiten Dialogs über Nachhaltigkeit. Ein weite-

rer Meilenstein ist die Verabschiedung der Agenda 21 auf der Konferenz der Vereinten Natio-

nen für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro. Von dieser Konferenz ausgehend 

breitete sich der Nachhaltigkeitsbegriff als zentrale Leitvorstellung zukunftsfähiger Entwick-

lung aus. 

Die Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung 

Gut zwei Jahrzehnte später (im Jahr 2015) haben die Vereinten Nationen in einer Generalver-

sammlung mit 193 Staaten die sogenannte Agenda 2030 verabschiedet. Dabei wurde der 
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Nachhaltigkeitsbegriff erneut aufgegriffen und in seiner Relevanz gestärkt. Denn die teilneh-

menden Staaten unterstrichen nochmals die Einsicht, dass die globalen Herausforderungen 

nur durch gemeinsames, ineinandergreifendes Agieren lösbar sind. Zentraler Gegenstand der 

Agenda 2030 ist eine Richtschnur für politische Entscheidungsprozesse, mit denen weltweit 

ein menschenwürdiges Leben ermöglicht wird und zugleich die natürlichen Lebensgrundla-

gen dauerhaft bewahrt werden. Um den gemeinsam beschlossenen Fahrplan zu konkretisie-

ren, formulierten die Teilnehmenden 17 sogenannte Ziele für eine nachhaltige Entwicklung 

(Sustainable Development Goals, SDGs), die sie mit 169 Unterzielen verknüpften. Diese skiz-

zieren, wie auf der Erde bis zum Jahr 2030 der wirtschaftliche Fortschritt mit sozialer Gerech-

tigkeit verknüpft werden soll und dabei die ökologischen Lebensgrundlagen erhalten bleiben. 

Alle Länder der Erde sind nun aufgerufen, diese Ziele in ihre nationale Politik zu integrieren 

und umzusetzen. In Deutschland wurden die globalen Nachhaltigkeitsziele in die Nachhaltig-

keitsstrategie aufgenommen, die für alle Ministerien gilt und regelmäßig überarbeitet wird. 

Auch Bemühungen der Bundesländer im Bereich der Nachhaltigkeit nutzen die SDGs als zent-

rale Referenz und verfassen entsprechende Strategien bzw. Programme. 

Nachhaltige Entwicklung in Sachsen-Anhalt 

Die Landesregierung Sachsen-Anhalts hat im Jahr 2022 eine Neuauflage der Nachhaltigkeits-

strategie erstellt. Diese ist an den 17 SDGs ausgerichtet. In dem Dokument werden zunächst 

14 Handlungsfelder mit denjenigen SDGs in Verbindung gesetzt, durch die das jeweilige Feld 

beeinflusst wird. Die Handlungsfelder reichen von der Finanzpolitik über Entwicklung des Ar-

beitsmarktes bis hin zur Verringerung von Armut sowie zu Klima und Energie. Ein priorisier-

tes Handlungsfeld ist Bildung für nachhaltige Entwicklung, da dieses als Schlüsselfaktor für 

zukunftsorientiertes Denken und Handeln angesehen wird. Im zweiten Teil werden pro SDG 

zunächst der aktuelle Stand und sodann konkretisierte Ziele wie auch erforderliche Maßnah-

men beschrieben. Zudem werden jeweils Indikatoren angegeben, über die sich die langfristi-

gen Beobachtungen der Zielerreichung evaluieren lassen.  

Die Rolle der Kommunen 

In (inter-)nationalen Diskursen wird immer wieder betont, dass die Nationalstaaten wie auch 

deren Teilräume (z.B. die Bundesländer in Deutschland) das Erreichen der SDGs allein nicht 

sicherstellen können. Vielmehr benötigt es breite Netzwerke unterschiedlichster Akteure, die 

mit je eigenen Aktivitäten Impulse in Richtung nachhaltiger Entwicklung setzen. Neben priva-

ten Haushalten, Verbänden, Vereinen sowie Unternehmen spielen Kommunen dabei eine 

wichtige Rolle, wie die folgenden Zitate exemplarisch verdeutlichen sollen: 

„(...) die Kommunen sind wesentliche Akteure und treibende Kraft zur Errei-

chung der Agenda 2030.“ (Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2020) 

„Den Ländern und Kommunen kommt bei der Umsetzung der deutschen 

Nachhaltigkeitsziele und der Agenda 2030 eine entscheidende Rolle zu und 
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sie sind aufgefordert, sich an dem Prozess zu beteiligen (…).“ (Nachhaltig-

keitsstrategie des Landes Sachsen-Anhalt) 

In den vielfältigen Arbeitsbereichen von Kommunen zeichnen sich vielfach Beiträge zum Er-

reichen der SDGs ab. Dies gilt z.B. für Sozialarbeit ebenso wie für den Bereich der Gesund-

heitsvorsorge, des Engagements für Bildung, für Armutsbekämpfung und Gleichstellung, für 

Wirtschaftsförderung bis hin zur Verkehrs- und Bauleitplanung, der Entwicklungspolitik und 

dem Umwelt- und Klimaschutz. Zudem können von der kommunalen Ebene unmittelbare 

Beiträge zu einer globalen Verantwortung ausgehen, wenn z.B. Partnerschaften mit Ländern 

oder Orten des sogenannten globalen Südens etabliert sind und als Bühne für den Austausch 

von Kenntnissen dienen.  

Schließlich kommt den Kommunen eine besondere Stellung zu, weil jedes SDG als Hebel, 

aber zuweilen auch als Hindernis für die Erreichung anderer SDGs dient. Solche Zielkonflikte 

lassen sich auf kommunaler Ebene (im Vergleich zur nationalstaatlichen) oft besser ausma-

chen und auch bearbeiten. Denn vor Ort bieten sich besondere Möglichkeiten der Begeg-

nung, des Dialogs und damit auch der gemeinschaftlichen Entwicklung innovativer Lösungen. 

Eine Voraussetzung zur Umsetzung der Agenda 2030 ist daher, dass die SDGs in Verwaltun-

gen und (Kommunal-)Politik bekannt sind, dass Nachhaltigkeit als Querschnittsaufgabe zu-

nehmend verankert sowie mit kommunaler Entwicklungszusammenarbeit verzahnt ist. Ein 

erster Schritt dazu ist die Durchführung kommunaler SDG-Bestandsaufnahmen. 

Ziel der kommunalen SDG-Bestandsaufnahme über die Umsetzung der Agenda 2030 im 

Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit Unterstützung der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 

(SKEW) von Engagement Global (EG) im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) war, die vielfältigen Tätigkeiten der Landkreisver-

waltung i.) zu erfassen, ii.) zu prüfen, welche dieser Aktivitäten schon auf die Ziele der 

Agenda 2030 bzw. die 17 SDGs einzahlen und iii.) die Tätigkeiten entsprechend der SDGs zu 

ordnen. So wird der aktuelle Umsetzungsstand nachhaltiger Entwicklungspfade gemäß der 

Agenda 2030 in Anhalt-Bitterfeld erkennbar. Besonderes Augenmerk lag auf Aktivitäten bzw. 

Potentialen im Bereich des entwicklungspolitischen Engagements. 

Um diese Zielstellung zu erreichen, erfolgte eine systematische Abfrage auf Ebene der Fach-

bereiche bzw. Stabstellen der Landkreisverwaltung. Gegenstand der Erfassung waren Tätig-

keiten in Form 

1. konkreter Projekte bzw. Aktivitäten, 

2.  der Erstellung sowie Fortschreibung von Strategien, Programmen oder Konzepten, die 

z.B. Ziele und Maßnahmen vorgeben sowie 

3. der Beteiligung an Netzwerken, in die die Landkreisverwaltung eingebunden ist. 

Um eine hohe Detailgenauigkeit und somit Aussagekraft der Bestandsaufnahme sicherzustel-

len, fiel die Entscheidung für ein mehrschrittiges Verfahren. Im Zentrum dieses Verfahrens 

standen drei Workshops, die von Erfassungs- und Auswertungsphasen flankiert wurden (vgl. 
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Abbildung 1). Ein Auftaktworkshop mit mehr als 30 Personen diente dem Informieren und Ein-

beziehen der Verwaltungsmitarbeitenden. Im Nachgang erhielten die Fachbereiche bzw. 

Stabstellen eine vorgefertigte Tabelle (siehe Anhang 1). Die Verwaltungsmitarbeitenden be-

füllten diese mit aus ihrer Sicht relevanten Tätigkeiten und stellten erste Verknüpfungen zu 

den SDGs her. In vier moderierten Workshops vor Ort gelang es gemeinsam mit 16 Mitarbei-

tenden, den Umfang der Eintragungen zu erweitern und die Angaben zu verfeinern. Es folgte 

eine Phase der Ergänzung, in der bereits erste Auswertungen durchgeführt wurden. Die Vor-

stellung von Zwischenergebnissen sowie die Diskussion ihrer Plausibilität war Gegenstand 

des Abschlussworkshops mit über 40 Personen. Nach einer weiteren Phase, in der finale Er-

gänzungen möglich waren, erfolgte die abschließende Auswertung und Aufbereitung der ge-

sammelten Daten. 

 

Abbildung 1: Durchführung einer mehrschrittigen SDG-Bestandsanalyse im Landkreis Anhalt-Bitterfeld 

Im Zuge der Auswertung unterlagen die bereits eingetragenen Verknüpfungen zunächst einer 

Prüfung und ggf. Anpassung. Anschließend erfolgte eine Konkretisierung auf die 169 SDG-Un-

terziele.1 In einem dritten Schritt folgte eine Hierarchisierung. Hintergrund ist, dass die glei-

che Tätigkeit oft verschiedenen SDGs zuarbeitet. Zur besseren Strukturierung und Handhab-

barkeit der Befunde, wurde jeder Tätigkeit ein „Kernziel“ zugewiesen. Dies ist als das Ziel zu 

verstehen, zu dem eine Tätigkeit maßgeblich und primär beiträgt. Die Übrigen SDG-Unter-

ziele, zu deren Erreichen zugleich beigetragen wird, wurden entsprechend als „weitere Ziele“ 

mitgeführt.  

 

1 Dies erfolgte in Anlehnung an die Aufbereitung der (Unter-)Ziele nach RENN.nord (2019): „Ziele für nach-

haltige Entwicklung. Die 169 Unterziele im Einzelnen“; renn-netzwerk.de/fileadmin/user_up-

load/nord/docs/materialien/S2_Broschuere_SDG_Unterziele_161222_Web_01.pdf 

https://www.renn-netzwerk.de/fileadmin/user_upload/nord/docs/materialien/S2_Broschuere_SDG_Unterziele_161222_Web_01.pdf
https://www.renn-netzwerk.de/fileadmin/user_upload/nord/docs/materialien/S2_Broschuere_SDG_Unterziele_161222_Web_01.pdf
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Die „Sustainable Development Goals“ (SDGs) der Agenda 

2030 im Landkreis Anhalt-Bitterfeld  

Überblick 

Mit dem beschriebenen, mehrstufigen Verfahren gelang es, 159 Tätigkeiten zu identifizieren. 

Von den sichtbar gemachten i.) Projekten, Aktivitäten, ii.) Strategien, Programmen und iii.) 

Netzwerken konnten über 550 Bezüge bzw. Beiträge zu SDGs herausgearbeitet werden. Abbil-

dung 2 zeigt die Verteilung dieser Beiträge auf die 17 SDGs. Zwar ist im Rahmen der Bestand-

serfassung keine Detailanalyse einzelner Tätigkeiten erfolgt. Dennoch kann der quantitative 

Zugang bereits erste Tendenzen zur Verankerung der SDGs im Landkreis Anhalt-Bitterfeld auf-

zeigen.  

 

Abbildung 2: Verteilung der Beiträge der Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfelds in Form i.) konkreter Projekte, Aktivitäten, 
ii.) der Erstellung und Fortschreibung von Strategien, Programmen, Konzepten sowie iii.) der Beteiligung an Netzwerken zur 
Erreichung der 17 SDGs 

So zeigt sich erstens, dass es kein SDG gibt, das nicht bereits durch vorhandene Tätigkeiten 

der Landkreisverwaltung adressiert wird. Zweitens wird deutlich, dass zu einigen SDGs ver-

gleichsweise häufiger Beiträge geleistet werden. So weisen z.B. die SDGs 3, 8, 11, 12 und 16 
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jeweils Werte von über 50 auf. Dagegen gibt es andere SDGs – so z.B. 7, 14 und 17 mit Wer-

ten von jeweils unter 10 – zu deren Erreichen vergleichsweise weniger Beiträge geleistet wer-

den. 

In den anschließenden Unterkapiteln wird für jedes SDG zunächst knapp erläutert, in welcher 

Art die Mitarbeitenden der Landkreisverwaltung bereits Beiträge zur Zielerreichung leisten. 

Dies geschieht anhand der Tätigkeiten, denen das jeweilige SDG als „Kernziel“ zugewiesen 

wurde. Es folgen überblicksartig Erläuterungen zu Auffälligkeiten und sowie zu den weiteren 

Zielen, die ebenfalls adressiert werden. 

SDG1 Keine Armut 

SDG 1 fokussiert auf Armut, die in allen ihren Formen und überall beendet werden soll. 

Wenngleich einige Tätigkeiten des Landkreises Anhalt-Bitterfeld auf dieses Ziel ausgerichtet 

sind (vgl. Abbildung 2), so wurde es nur in einem Fall als Kernziel ausgemacht. Mit der Förde-

rung der Schuldner*innenberatung handelt es sich um eine Tätigkeit, die auf eine Erhöhung 

der Widerstandsfähigkeit von Menschen in prekären Situationen hinarbeitet. Verflochten ist 

diese Tätigkeit zudem mit SDG 3. Gemäß der Eigenlogik des SDG 3 ist Verschuldung zwar kein 

direkt genannter Aspekt, der Gesundheit und Wohlergehen beeinträchtigt. Jedoch ist in zahl-

reichen Studien nachgewiesen, dass überschuldete Menschen eher erkranken bzw. gesund-

heitliche Probleme haben. Auch nach dem Selbstverständnis des Fachbereichs ist dieser Zu-

sammenhang explizit gegeben und auch Bestandteil des globalen Gesundheitsverständnisses 

im Sinne der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Gesunden Städtenetzwerkes.2 

Tabelle 1: Tätigkeiten im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die zum Erreichen des SDG 1 beitragen (FB=Fachbereich; P=Projekte, 
Aktivitäten; S=Strategien, Programme; N=Netzwerke) 

FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und weitere 
Ziele 

50 Förderung von unent-
geltlichen Schuldnerbe-
ratungen (durch finanzi-
elle Unterstützung freier 
Träger) 

1     Verminderung der Ver-
schuldung 

1.2 Anteil der Menschen in Armut senken; 1.3 
Sozialschutzsysteme umsetzen, die Arme errei-
chen und Basisschutz gewährleisten; 1.5. Wi-
derstandsfähigkeit von Menschen in prekären 
Situationen erhöhen; 3.4 Psychische Gesund-
heit und Wohlergehen 

SDG 2 Kein Hunger 

Das SDG 2 zielt darauf ab, das Phänomen des Hungers zu beenden und Ernährungssicherheit 

auf allen Ebenen zu schaffen. Beiträge dazu leistet der Landkreis einerseits durch Maßnah-

men, die die Sicherheit von Nahrungsmitteln garantieren. Andererseits durch solche, die 

Menschen in prekären Situationen Zugang zu nährstoffreichen, gesunden Nahrungsmitteln 

gewährleisten. Daneben beziehen sich die Tätigkeiten der Mitarbeitenden auf den Bereich 

 

2 Das Gesunde Städte-Netzwerk bietet einen strukturierten und praxisnahen Rahmen für Kommunen, die 

sich der ganzheitlichen Gesundheitsförderung der gesamten Bevölkerung stärker verpflichten möchten. 

Das Netzwerk ist nicht nur vor Ort über Kommunalverwaltungen und zivilgesellschaftliche Initiativen, Ver-

eine und Träger wirksam, sondern auch auf Bundesebene sowie auch international; https://leitbe-

griffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/gesunde-staedte-netzwerk/ 
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der Nahrungsmittelherstellung. Mit verschiedenen Beiträgen im Kontext einer resilienten 

Landwirtschaft werden ebenfalls Impulse zum Umsetzen des SDGs 2 gesetzt. Wechselwirkun-

gen der genannten Tätigkeiten bestehen zu SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion) 

sowie zu den ökosystembezogenen SDGs (SDG 6 Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen; 

SDG 14 Leben unter Wasser; SDG 15 Leben an Land). 

Tabelle 2: Tätigkeiten im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die zum Erreichen des SDG 2 beitragen (FB=Fachbereich; P=Projekte, 
Aktivitäten; S=Strategien, Programme; N=Netzwerke; MB=Mittelstandsbeauftragter/Sonderaufgaben) 

FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und wei-
tere Ziele 

MB Entwicklung der "Ge-
nusskiste Landkreis ABI" 
(kulinarische Genussbox) 

1     Direktvermarktung, fai-
rer Handel, Imagesteige-
rung 

2.3 Kleine Nahrungsmittelproduzenten 
unterstützen; 8.3. (Landkreis)Politiken, die 
Kleinunternehmer begünstigen; 12.3 Kurze 
Lieferkette mit wenig Nahrungsmittelver-
lusten 

39 Sicherstellung Kontrolltä-
tigkeit Veterinärwesen 
und Lebensmittelüberwa-
chung auf hohem Niveau. 
Teilnahme Fortbildungs-
maßnahme jährlich Tier-
ärzte, Lebensmittelkon-
trolleure, Futtermittelkon-
trolleure im Rahmen der 
Vorgaben Qualitätsma-
nagement 

1 1   Schutz von Mensch und 
Tier (Ernährung, Hal-
tung), Bekämpfung von 
Tierseuchen; Anforde-
rungen der Kompetenz 
des Tierhalters; Zucht im 
weiteren Sinne; Futter-
mittel und Überwa-
chung; nach VO (EU) 
2017/625 (gesetzliche 
Vorgaben) und teilweise 
darüber hinaus 

2.1. Sichere Nahrungsmittel; 2.4 Resili-
ente landwirtschaftliche Methoden; 2.5 
Genetische Vielfalt von Nutztieren bewah-
ren; 12.2 Nachhaltige Bewirtschaftung na-
türlicher Ressourcen, 12.8 Bewusstsein für 
eine Lebensweise in Harmonie mit der Na-
tur 

50 Förderung der Tafeln 
(durch finanzielle Unter-
stützung freier Träger) 

1     Hunger vermeiden. Le-
bensmittelvernichtung 
reduzieren, Menschen in 
prekären Situationen an 
die Tafeln verweisen 

1.3 Sozialschutzsysteme umsetzen, die 
Arme erreichen und Basisschutz gewähr-
leisten; 1.5Widerstandsfähigkeit von Men-
schen in prekären Situationen erhöhen; 
2.1 Zugang zu ausreichend Nahrungsmit-
tel für arme Menschen; 2.2 Spezifischen 
Ernährungsbedürfnissen Rechnung tragen; 
12.3 Nahrungsmittelverschwendung ver-
ringern 

66 Mitarbeit im Kompetenz-
team Landwirtschaft als 
Untere Düngebehörde 

1   1   2.4 Resiliente landwirtschaftliche Metho-
den; 3.9 Verunreinigungen von Wasser, 
Boden verringern; 6.1 Einwandfreies Trink-
wasser für alle; 6.3 Wasserqualität durch 
Verringerung der Verschmutzung erhöhen; 
6.5 Integrierte Wasserbewirtschaftung; 6.6 
Wasserverbundene Ökosysteme schützen; 
12.2 Nachhaltige Bewirtschaftung natürli-
cher Ressourcen; 14.1 Vom Land ausge-
hende Meeresverschmutzung vermeiden; 
15.5 Verschlechterung natürlicher Lebens-
räume verringern; 16.7 Repräsentative 
Entscheidungsfindung 
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FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und wei-
tere Ziele 

MB. Nachhaltige Landwirt-
schaft: Neues "Kompe-
tenzteam Landwirtschaft 
und Forstwirtschaft" ge-
gründet, um die Zusam-
menarbeit mit Landwirten 
und Förstern zu intensivie-
ren 

1   1   2.4 Resiliente landwirtschaftliche Metho-
den; 3.9 Verunreinigungen von Wasser, 
Boden verringern; 6.1 Einwandfreies Trink-
wasser für alle; 6.3 Wasserqualität durch 
Verringerung der Verschmutzung erhöhen; 
6.5 Integrierte Wasserbewirtschaftung; 6.6 
Wasserverbundene Ökosysteme schützen; 
12.2 Nachhaltige Bewirtschaftung natürli-
cher Ressourcen; 14.1 Vom Land ausge-
hende Meeresverschmutzung vermeiden; 
15.2 Nachhaltige Bewirtschaftung aller 
Waldarten; 15.5 Verschlechterung natürli-
cher Lebensräume verringern, 16.7 Reprä-
sentative Entscheidungsfindung 

SDG 3 Gesundheit und Wohlergehen 

Mit diesem Ziel wird angestrebt, ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters zu ge-

währleisten und ihr Wohlergehen zu fördern. Die Tätigkeiten der Landkreisverwaltung leisten 

Beiträge im Bereich der unmittelbaren und allgemeinen Gesundheits- und Versorgungs-

dienste. Besonders hinzuweisen ist auf Beiträge, die die psychische Gesundheit fördern und 

die einen Zugang zu sexual- bzw. reproduktionsmedizinischer Versorgung (einschließlich Fa-

milienplanung, Information, Aufklärung) gewährleisten. Überdies steht Prävention (ganz im 

Sinne des Präventionsgesetzes) im Vordergrund. So werden bereits umfangreiche Beiträge 

zur Vermeidung von Substanzmissbrauch, Verkehrsunfällen und Krankheitsübertragung durch 

Wasser erbracht. Die im Wesentlichen dem SDG 3 zuarbeitenden Tätigkeiten leisten zugleich 

Beiträge zu sehr verschiedenen anderen SDGs. Darunter sind z.B.  SDG 2 (Kein Hunger), SDG 

4 (Hochwertige Bildung), SDG 5 (Geschlechtergleichheit) und SDG 11 (Nachhaltige Städte und 

Gemeinden). 

Eine Besonderheit ist die Sportförderung durch den FB 7. Der Bereich des Sports ist in den 

SDGs nicht, in der Agenda 2030 schon mitgedacht. Allerdings nicht mit dem Fokus Gesund-

heit, sondern unter dem Aspekt „Sport als Entwicklungsinstrument“3. Wir werten es als prä-

ventive Gesundheitsvorsorge und somit als einen Beitrag, mit dem ein Zugang zu elementa-

ren gesundheitsfördernden Diensten geschaffen wird. 

Tabelle 3: Tätigkeiten im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die zum Erreichen des SDG 3 beitragen (FB=Fachbereich; P=Projekte, 
Aktivitäten; S=Strategien, Programme; N=Netzwerke) 

FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und wei-
tere Ziele 

7 Sportförderung: Koopera-
tion mit Vereinen und 
Sportverbänden 

1   1 bedarfsgerechte und 
funktionsfähige Ange-
bote des Sportes 
schaffen, erhalten 
und weiterentwickeln  

3.8 Zugang zu grundlegenden Gesund-
heitsdiensten; 11.7 Zugang zu Grünflächen; 
16.7 Entscheidungen auf allen Ebenen be-
darfsorientiert und inklusiv 

 

3 BMZ (Januar 2023): Sport als Entwicklungsinstrument. Onlinequelle: https://www.bmz.de/de/the-

men/sport/hintergrund-136314. Download 02.02.2024. 

https://www.bmz.de/de/themen/sport/hintergrund-136314
https://www.bmz.de/de/themen/sport/hintergrund-136314
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FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und wei-
tere Ziele 

11 Gesundheitstag  1       3.8 Allgemeine Gesundheitsversorgung; 
3.5 Prävention und Behandlung von Sub-
stanzmissbrauch; 3.a Eindämmung Tabak-
gebrauch 

32 Fahrerlaubnis/Fahrschul-
recht 

      Anwendung und Um-
setzung von (v.a. Bun-
des-)Recht 

3.6 Anzahl der Verkehrsunfälle vermin-
dern; 16.b Rechtsvorschriften zugunsten ei-
ner nachhaltigen Entwicklung durchsetzen 

32 Ordnungsrechtlicher Ju-
gendschutz 

1     Anwendung und Um-
setzung von (v.a. Bun-
des-)Recht (Jugend-
schutzgesetz) 

3.5 Prävention und Behandlung von Sub-
stanzmissbrauch; 3.a Eindämmung Tabak-
gebrauch; 16.b Rechtsvorschriften zuguns-
ten einer nachhaltigen Entwicklung durch-
setzen 

39 Umwelt-/Naturschutz, Ge-
sundheitsamt: Zoonosenbe-
kämpfung, Lebensmittelin-
fektion 

1   1   2.1 Zugang zu sicheren Nahrungsmitteln für 
alle; 3.8 Allgemeine Gesundheitsversor-
gung 

50 Förderung von Telefonseel-
sorge (durch finanzielle Un-
terstützung freier Träger) 

1     Abwenden/Mildern 
von Krisensituatio-
nen/Gefährdungsla-
gen 

3.4 Psychische Gesundheit fördern 

51 Frühe Hilfen 1     Versorgung und Be-
treuung; vielfältige 
Unterstützungsange-
bote für Mütter und 
Väter rund um die 
Schwangerschaft, Ge-
burt und in den ers-
ten drei Lebensjahren 
des Kindes. 

3.1 Müttersterblichkeit senken; 3.2 Ver-
meidbare Todesfälle bei Neugeborenen 
und Kindern unter 5 beenden; 3.4 Psychi-
sche Gesundheit und Wohlergehen för-
dern; 3.7 Zugang zu sexual- und reproduk-
tionsmedizinischer Versorgung (ein-
schließlich Familienplanung, Information, 
Aufklärung); 4.2 Hochwertige frühkindliche 
Erziehung; 5.2 Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen beseitigen; 5.4 Bereitstellung öf-
fentlicher Dienstleistungen im Bereich un-
bezahlter Pflege- und Hausarbeit; 5.6 Zu-
gang zu sexueller und reproduktiver Ge-
sundheit 

53 Teilnahme an Beratungs-
prozessen zum Thema Ei-
chenprozessionsspinner 
(Beobachtung und Einschät-
zung der gesundheitlichen 
Gefahrenlage) 

1     Abwendung von ge-
sundheitsschädigen-
den Auswirkungen 
von Menschen 

3.8 Allgemeine Gesundheitsversorgung 

53 Sozialpsychiatrischer Dienst 1     Unterstützung körper-
lich, geistig, seelisch 
belasteter Menschen 
und Integration ins 
soziale Leben 

3.4 Psychische Gesundheit und Wohlerge-
hen fördern; 10.2 Selbstbestimmung und 
Inklusion fördern 

53 Hygiene, Umweltmedizin, 
Wasser 

1     Trinkwasser bepro-
ben, um Infektions-
krankheiten zu ver-
hindern; Hygiene-
überprüfungen in öf-
fentlichen Einrichtun-
gen 

3.9 Verunreinigungen von Boden, Wasser 
verringern; 3.3 Bekämpfung von durch 
Wasser übertragenen Krankheiten; 6.1 Zu-
gang zu einwandfreiem Trinkwasser; 6.3 
Wasserqualität verbessern; 6.5 Integrierte 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen 

53  Förderung von Zahn-
gesundheit, Kindergesund-
heit, Frühförderung  

1     durch ärztliche Unter-
suchungen Defizite in 
der kindlichen Ent-
wicklung so früh wie 
möglich feststellen 
und beseitigen, so-
dass jedem der Zu-
gang in eine Regelbe-
schulung möglich ist  

3.2 Vermeidbare Todesfälle bei Kindern un-
ter 5 vermeiden; 3.8 Allgemeine Gesund-
heitsversorgung; 4.2 Hochwertige früh-
kindliche Erziehung 
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SDG 4 Hochwertige Bildung 

Eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung sowie Möglichkeiten des lebens-

langen Lernens für alle sind Gegenstände des SDGs 4. Es handelt sich um ein Ziel, zu dem die 

Tätigkeiten des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in sehr vielfältiger Weise beitragen (vgl. Abbil-

dung 2). Impulse zur Zielerreichung werden in Bereichen wie frühkindlicher Erziehung ge-

setzt, aber auch bei hochwertiger Grund- und Sekundarschulausbildung sowie fachlicher, be-

ruflicher und tertiärer Bildung. Dies beinhaltet Maßnahmen zum Schaffen von Bildungsein-

richtungen mit sicherer, gewaltfreier, inklusiver und effektiver Lernumgebung im schulischen 

wie außerschulischen Bereich (z.B. Kindertagesstätten, Jugendfreizeiteinrichtungen) sowie 

zum gleichberechtigten Zugang zu diesen. Darüber hinaus trägt der Landkreis zur Bildung für 

nachhaltige Entwicklung und zu einer nachhaltigen Lebensweise bei. Ergänzende Beiträge 

dieser Tätigkeiten bestehen vor allem zu SDG 8 (Menschenwürdige Arbeit und Wirtschafts-

wachstum) sowie zu SDG 10 (Weniger Ungleichheiten). 

Tabelle 4: Tätigkeiten im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die zum Erreichen des SDG 4 beitragen (FB=Fachbereich; P=Projekte, 
Aktivitäten; S=Strategien, Programme; N=Netzwerke; SP= Stabsstelle Integrierte Sozialraumplanung/Kinderschutzfachstelle) 

FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und wei-
tere Ziele 

7 Projektumsetzung im Rah-
men des Programms Eras-
mus+ : Austausch von Aus-
zubildenden und Ausbil-
denden 

1 1   lebenslanges Lernen, Ver-
mittlung und Erwerb inter-
nationaler beruflicher 
Handlungskompetenzen, 
Stärkung des europäischen 
Gedankens; Kooperation 
mit Lettland, Estland, Island, 
Griechenland, Italien 

4.4 Erhöhung der Zahl von Menschen fach-
lich/beruflicher Qualifikation für eine Be-
schäftigung; 4.7 Bildung für nachhaltige 
Entwicklung und Lebensweise, Wertschät-
zung kultureller Vielfalt; 8.3 Menschenwür-
dige Arbeitsplätze für alle; 8.6 Anteil Men-
schen ohne Schulbildung verringern; 16.6 
Leistungsfähige Institutionen; 17.17 Wirk-
same öffentliche Partnerschaften 

32 Pädagogischer Beirat: 
Netzwerke aus dem Be-
reich Bildung (Schulen, 
Vereine, Sozialarbeiter*in-
nen)  

    1 u.a. frühzeitige Vorbeugung 
von Schulverweigerung, 
Einhaltung der Schulpflicht 

4.1 Hochwertige Grund- und Sekundar-
schulbildung für alle; 4.3 Gleichberechtig-
ter Zugang zu fachlicher, beruflicher, tertiä-
rer Bildung; 4.4 Erhöhung der Zahl von 
Menschen fachlich/beruflicher Qualifika-
tion für eine Beschäftigung; 4.6 Sicherstel-
len, dass alle Jugendlichen lesen, schreiben 
und rechnen lernen; 8.6 Anteil Menschen 
ohne Schulbildung verringern; 16.b Rechts-
vorschriften zugunsten nachhaltiger Ent-
wicklung umsetzen; 16.7 Entscheidungsfin-
dung partizipativ und bedarfsorientiert 

40 Sächliche Ausstattung der 
Schulen (Lehr-, Lern- und 
Unterrichtsmaterial, Mo-
biliar) in Förder- und Re-
gelschulen (unter Berück-
sichtigung auf den Aspekt 
der Inklusion) 

1     Beiträge zu gelungener In-
klusion und qualitativ hoch-
wertiger Schulbildung 

4.1 Hochwertige Grund- und Sekundar-
schulbildung für alle; 4.4 Erhöhung der Zahl 
von Menschen fachlich/beruflicher Qualifi-
kation für eine Beschäftigung; 4.5. Gleich-
berechtigter Zugang zu Bildung für Men-
schen mit Behinderung; 4.6 Sicherstellen, 
dass alle Jugendlichen lesen, schreiben und 
rechnen lernen; 4a inklusive, effektive Ler-
numgebung für alle; 8.6 Anteil Menschen 
ohne Schulausbildung verringern; 10.2 In-
klusion fördern 
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FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und wei-
tere Ziele 

40 Sächliche Ausstattung des 
Ganztagesbetriebs (Lehr-, 
Lern- und Unterrichtsma-
terial, Mobiliar) in Ganz-
tagschulen (unter Berück-
sichtigung auf den Aspekt 
der Inklusion) 

1     Beiträge zu gelungener In-
klusion und qualitativ hoch-
wertiger Schulbildung 

4.1 Hochwertige Grund- und Sekundar-
schulbildung für alle; 4.2 Fachliche und be-
rufliche Qualifikation; 4.3 Gleichberechtig-
ter Zugang zu fachlicher, beruflicher, tertiä-
rer Bildung; 4.4 Erhöhung der Zahl von 
Menschen fachlich/beruflicher Qualifika-
tion für eine Beschäftigung; 4.5. Gleichbe-
rechtigter Zugang zu Bildung für Menschen 
mit Behinderung; 4.6 Sicherstellen, dass 
alle Jugendlichen lesen, schreiben und 
rechnen lernen; 4.a Inklusive, effektive 
Lernumgebung für alle; 8.6 Anteil Men-
schen ohne Schulausbildung verringern; 
10.3 Chancengleichheit 

40 Förderung der beruflichen 
Bildung 

1   1 Einzelprojekte zur Heran-
führung von Sekundarschü-
ler*innen zur Berufsorien-
tierung (außerhalb üblicher 
Projekte, z.B. durch Koope-
ration mit privatem Bil-
dungsträger) 

 4.3 Gleichberechtigter Zugang zu fachli-
cher, beruflicher, tertiärer Bildung; 4.4 Er-
höhung der Zahl von Menschen mit fach-
lich/beruflicher Qualifikation für eine Be-
schäftigung; 8.6 Anteil Menschen ohne Be-
rufsausbildung verringern; 10.3 Chancen-
gleichheit 

40 Teilnahme des Fachbe-
reichs im Kreisschüler*in-
nenbeirat und Elternbeirat 

    1 Beratung über Fragen, die 
für Schulen von besonderer 
Bedeutung sind. Schulträger 
und die Schulbehörde ha-
ben dafür notwendige Aus-
künfte zu erteilen und 
rechtzeitig Gelegenheit zur 
Stellungnahme und zu Vor-
schlägen zu geben. 

4.1 Hochwertige Grund- und Sekundar-
schulbildung für alle; 4.4 Erhöhung der 
Zahl von Menschen mit fachlich/beruflicher 
Qualifikationen für eine Beschäftigung; 4.6 
Sicherstellen, dass alle Jugendlichen lesen, 
schreiben und rechnen lernen; 4a inklusive, 
effektive Lernumgebung für alle; 8.6 Anteil 
Menschen ohne Berufsausbildung verrin-
gern; 10.3 Chancengleichheit; 16.7 Partizi-
patorische Entscheidungsfindung sicher-
stellen 

40 Pädagogischer Beirat: 
Netzwerke aus dem Be-
reich Bildung (Schulen, 
Vereine, Sozialarbeiter*in-
nen)  

    1 Fachliches Begleitgremium, 
das Strategien für die Siche-
rung des Schulerfolgs erar-
beitet, ermöglicht und mul-
tipliziert.  

4.1 Hochwertige Grund- und Sekundar-
schulbildung für alle; 4.3 Gleichberechtig-
ter Zugang zu fachlicher, beruflicher, tertiä-
rer Bildung; 4.4 Erhöhung der Zahl von 
Menschen mit Qualifikationen für eine Be-
schäftigung; 4.6 Sicherstellen, dass alle Ju-
gendlichen lesen, schreiben und rechnen 
lernen; 4a inklusive, effektive Lernumge-
bung für alle; 8.6 Anteil Menschen ohne 
Schulausbildung verringern;16.7 Partizipa-
torische Entscheidungsfindung sicherstel-
len; 16.b Rechtsvorschriften zugunsten 
nachhaltiger Entwicklung umsetzen 

40 Schüler*innen-BAföG 1     Umsetzung gemäß gesetzli-
chen Grundlagen 

4.1 Hochwertige Grund- und Sekundar-
schulbildung für alle; 4.3 Gleichberechtigter 
Zugang zu fachlicher, beruflicher, tertiärer 
Bildung; 4.4 Erhöhung der Zahl von Men-
schen fachlich/beruflicher Qualifikation für 
eine Beschäftigung; 4.5. Gleichberechtigter 
Zugang zu Bildung für Menschen in prekä-
ren Situationen; 4.6 Sicherstellen, dass alle 
Jugendlichen lesen, schreiben und rechnen 
lernen; 8.6 Anteil Menschen ohne Schul-
ausbildung verringern; 10.3 Chancengleich-
heit 



 
15 

FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und wei-
tere Ziele 

40 Erstellung und Fortschrei-
bung der Schulentwick-
lungsplanung für die allge-
meinbildenden Schulen 
und die berufsbildenden 
Schulen  

1     planerische Grundlage für 
die Entwicklung eines regio-
nal ausgeglichenen und leis-
tungsfähigen Bildungsange-
botes im Landkreis 

4.1 Hochwertige Grund- und Sekundar-
schulbildung für alle; 4.3 Gleichberechtigter 
Zugang zu fachlicher, beruflicher, tertiärer 
Bildung; 4.4 Erhöhung der Zahl von Men-
schen fachlich/beruflicher Qualifikation für 
eine Beschäftigung; 4.5. Gleichberechtigter 
Zugang zu Bildung für Menschen mit Behin-
derung; 4.6 Sicherstellen, dass alle Jugend-
lichen lesen, schreiben und rechnen lernen; 
4a inklusive, effektive Lernumgebung für 
alle; 8.6 Anteil Menschen ohne Schulausbil-
dung verringern; 10.2 Inklusion fördern; 
10.3 Chancengleichheit; 16.6 Leistungsfä-
hige Institutionen 

41 Kreisvolkshochschule 
(KVHS): Dozierendennetz-
werke und -konferenzen, 
bei denen auch Nachhal-
tigkeitsthemen themati-
siert werden 

    1   4.7 Bildung für nachhaltige Entwicklung, 
und Lebensweise, Wertschätzung kulturel-
ler Vielfalt; 12.8 Bewusstsein für nachhal-
tige Entwicklung fördern 

41 Interkulturelles Netzwerk 
des Landkreises mit ein-
zelnen KVHS -Standorten 
in den Städten 

    1   4.7 Bildung für nachhaltige Entwicklung, 
und Lebensweise, Wertschätzung kulturel-
ler Vielfalt; 10.2 Selbstbestimmung und In-
klusion fördern unabhängig Ethnizität, Her-
kunft, Religion etc.; 12.8 Bewusstsein für 
nachhaltige Entwicklung fördern 

41 Kultur- und Kunstförder-
richtlinie im Landkreis An-
halt-Bitterfeld 

  1   Förderung kultureller sowie 
künstlerischer Vorhaben 
und Projekte (Maßnah-
men), die ohne die Zuwen-
dung des Landkreises sonst 
nicht oder nicht in dem er-
forderlichen und notwendi-
gen Umfang durchführbar 
wären und an deren Reali-
sierung er ein erhebliches 
Interesse hat 

4.7 Bildung für nachhaltige Entwicklung, 
und Lebensweise, Wertschätzung kulturel-
ler Vielfalt; 16.6 Leistungsfähige Institutio-
nen 

41 Betrieb von Musikschulen, 
Kultureinrichtungen, Mu-
seen, Kreisvolkshoch-
schule 

1       4.4 Fachliche und berufliche Qualifikation 
für alle; 4.5. Gleichberechtigter Zugang zu 
Bildung; 4.6 Sicherstellen, dass alle Jugend-
lichen lesen, schreiben und rechnen lernen; 
4.7 Bildung für nachhaltige Entwicklung, 
und Lebensweise, Wertschätzung kulturel-
ler Vielfalt; 12.8 Bewusstsein für nachhal-
tige Entwicklung fördern 

41 Sensibilisierung der Ge-
sellschaft für Nachhaltig-
keit durch Angebote der 
KVHS mit Bezug zu ver-
schiedenen SDGs (Start 
2024 v.a. am Standort 
Zerbst) 

1       4.7 Bildung für nachhaltige Entwicklung 
und nachhaltige Lebensweise; 12.8 Be-
wusstsein für nachhaltige Entwicklung för-
dern 

50 Organisation und Finanzie-
rung von Frühförderung 
und Schulförderung 

1     Entwicklungsrückstände 
vermeiden oder mildern 

4.1 Hochwertige Grund- und Sekundar-
schulbildung für alle; 4.2 Hochwertige 
frühkindliche Erziehung und Vorschulbil-
dung; 4.6 Sicherstellen, dass alle Jugendli-
chen lesen, schreiben und rechnen lernen; 
10.2 Selbstbestimmung für alle fördern; 
10.3 Chancengleichheit 
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FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und wei-
tere Ziele 

51 Kindertagesstätten 1     Bildung und Betreuung 4.2 Hochwertige frühkindliche Betreuung 
und Vorschulbildung; 4.5 Gleichberechtig-
ter Zugang zu Bildung; 4.a Inklusive, effek-
tive Lernumgebung für alle; 5.4 Unbezahlte 
Haus- und Pflegearbeit durch öffentliche 
Dienstleistungen anerkennen und wert-
schätzen 

51 Projekt „Familien stärken - 
Perspektiven eröffnen“  

1     Integration von erwerbsfä-
higen Hilfebedürftigen aus 
Bedarfsgemeinschaften in 
eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung, Fa-
milien werden umfangreich 
von den Familiencoaches 
betreut mit dem Ziel, dass 
eine Arbeitsaufnahme bzw. 
eine Berufsausbildung mög-
lich wird. 

1.2 Anteil der Menschen in Armut senken; 
1.3 Sozialschutzsysteme für Arme und 
Schwache; 3.4 Psychische Gesundheit und 
Wohlergehen fördern; 4.4 Erhöhung der 
Anzahl an Personen, die Qualifikationen 
für eine Beschäftigung haben; 8.6 Anteil 
Menschen ohne Berufsausbildung verrin-
gern 

51 Jugendarbeit und Jugend-
freizeiteinrichtungen 

1     Zur Umsetzung der Ange-
bote der Jugendarbeit wer-
den im Landkreis Anhalt-Bit-
terfeld Jugendclubs, Ju-
gendfreizeiteinrichtungen, 
Jugendräume usw. vorge-
halten, wo die Kinder und 
Jugendlichen unter pädago-
gischer Betreuung und An-
leitung ihre Freizeit verbrin-
gen können. 

4a. Bildungseinrichtungen (aus-)bauen, 
die eine sichere, gewaltfreie, inklusive und 
effektive Lernumgebung bilden; 10.2 Inklu-
sion und Selbstbestimmung unabhängig 
vom Alter 

66 Betrieb des "Haus am 
See" (Lehr-, Bildungs- und 
Begegnungsstätte) 

1     Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung, Geschlechterge-
rechtigkeit, Inklusiv 

4.7 Bildung für nachhaltige Entwicklung, 
Geschlechtergleichstellung; 5.1 Bekämp-
fung der Diskriminierung von Frauen; 5.5 
Chancengleichheit für Frauen; 5.6 Zugang 
zu sexueller und reproduktiver Gesundheit; 
10.2 Selbstbestimmung unabhängig von 
Geschlecht; 12.8 Bewusstsein für nachhal-
tige Entwicklung 

80 Freigestellter Schüler*in-
nenverkehr: Separater 
Schultransport von Schü-
ler*innen mit Behinde-
rung in Kleinbussen 

1     Gesellschaftliche Teilhabe 
für Menschen mit Behinde-
rung 

3.6 Verkehrsunfälle verhindern; 4.1 Hoch-
wertige Grund- und Sekundarschulbildung; 
4.5 Gleichberechtigter Zugang für alle, na-
mentlich Menschen mit Behinderungen; 
10.3 Chancengleichheit; 11.2 Nachhaltige 
Verkehrssysteme 

SP
  

Lokales Netzwerk Kinder-
schutz (im Aufbau) 

    1   1.2 Anteil der Kinder in Armut senken; 1.3 
Basisschutz bereitstellen; 3.2 Vermeidbare 
Todesfälle verhindern; 4.2 Hochwertige 
frühkindliche Erziehung , Betreuung und 
Vorschulbildung sicherstellen; 4.5 Gleich-
berechtigter Zugang zu Bildung; 4a. Bil-
dungseinrichtungen mit effektiver Lernum-
gebung; 11.2 Öffentlicher Verkehr mit bes. 
Augenmerk auf Kinder; 11.7 Zugängliche 
Grünflächen insbes. für Kinde; 16.2 Miss-
brauch und Ausbeutung von Kindern been-
den; 16.7 Entscheidungsfindung partizipa-
tiv, bedarfsorientiert 
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FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und wei-
tere Ziele 

SP
  

Einrichtung einer Stabs-
stelle Kinderschutz (inkl. 
Beschwerdestelle; aktuell 
in Konzeptionsentwick-
lung) 

1       1.2 Anteil der Kinder in Armut senken; 1.3 
Basisschutz bereitstellen; 3.2 Vermeidbare 
Todesfälle verhindern; 4.2 Hochwertige 
frühkindliche Erziehung , Betreuung und 
Vorschulbildung sicherstellen; 4.5 Gleich-
berechtigter Zugang zu Bildung; 4a. Bil-
dungseinrichtungen mit effektiver Lernum-
gebung; 11.2 Öffentlicher Verkehr mit bes. 
Augenmerk auf Kinder; 11.7 Zugängliche 
Grünflächen insbes. für Kinder; 16.2 Miss-
brauch und Ausbeutung von Kindern been-
den; 16.7 Entscheidungsfindung partizipa-
tiv, bedarfsorientiert 

SDG 5 Geschlechtergleichheit 

Mittels SDG 5 geraten das Erreichen von Geschlechtergleichheit bzw. -gerechtigkeit sowie die 

Befähigung zur Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen in den Blick. Der Landkreis An-

halt-Bitterfeld arbeitet diesem Ziel durch Maßnahmen zur Beseitigung von Gewalt zu. Dar-

über hinaus stellen die bisherigen Tätigkeiten öffentliche Dienstleistungen und Sozialschutz-

maßnahmen für unbezahlte Pflege- und Hausarbeit bereit. Auch das Erreichen von Teilhabe 

und Chancengleichheit (etwa in Bezug auf Führungsrollen im politischen, wirtschaftlichen 

und sozialen Leben) spielt eine wichtige Rolle. Komplementäre Beiträge gehen v.a. in Rich-

tung des SDGs 1 (Keine Armut), des SDGs 3 (Gesundheit und Wohlergehen) und des SDGs10 

(Weniger Ungleichheiten). 

Tabelle 5: Tätigkeiten im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die zum Erreichen des SDG 5 beitragen (FB=Fachbereich; P=Projekte, 
Aktivitäten; S=Strategien, Programme; N=Netzwerke; GB=Gleichstellungsbeauftragte) 

FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und weitere 
Ziele 

50 Förderung von Frauen-
häusern (durch finanzi-
elle Unterstützung freier 
Träger) 

1     Zufluchtsort für Frauen, 
die von  
körperlicher, seelischer 
und sexueller Gewalt und 
Stalking  
betroffen sind 

3.4 Psychische Gesundheit fördern; 3.7 Zu-
gang zu sexual- und reproduktionsmedizini-
scher Versorgung; 5.1 Diskriminierung von 
Frauen beenden; 5.2 Gewalt gegen Frauen 
beseitigen; 5.6 Zugang zu sexueller und re-
produktiver Gesundheit 

51 Bundeselterngeld 1 1   Förderung von Familien 
mit Einkommenswegfall 
nach einer Geburt gemäß 
gesetzlichen Grundlagen 

1.2 Verringerung der Männer, Frauen und 
Kinder in Armut; 5.4 Sozialschutzmaßnah-
men für unbezahlte Pflege- und Hausarbeit; 
10.2 Soziale und wirtschaftliche Inklusion so-
wie Selbstbestimmung fördern; 16.b Rechts-
vorschriften zugunsten nachhaltiger Entwick-
lung umsetzen 

51 Unterhaltsvorschuss 1     Sicherstellung Versor-
gung; Unterhaltsvor-
schuss ist eine besondere 
Hilfe für Kinder  
von Alleinerziehenden. 

1.2 Verringerung der Männer, Frauen und 
Kinder in Armut; 1.3 Basisschutz für Arme 
und Schwache 5.4 Sozialschutzmaßnahmen 
für unbezahlte Pflege- und Hausarbeit; 10.2 
Selbstbestimmung und Inklusion fördern; 
10.3 Chancengleichheit;16.9 Rechtliche Iden-
tität 

51 Beistandschaft 1     Sicherstellung Versor-
gung; Feststellung der 
Vaterschaft und zur Gel-
tendmachung von Unter-
halt 

1.2 Verringerung der Männer, Frauen und 
Kinder in Armut; 5.4 Sozialschutzmaßnah-
men für unbezahlte Pflege- und Hausarbeit; 
10.2 Selbstbestimmung und Inklusion för-
dern; 10.3 Chancengleichheit 
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FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und weitere 
Ziele 

GB Wettbewerb familien-
freundliche Unterneh-
men 

1 1 1 Familienfreundlichkeit 
und Generationenge-
rechtigkeit im Landkreis 
Anhalt-Bitterfeld sichtbar 
machen 

5.4 Sozialschutzmaßnahmen für unbezahlte 
Pflege- und Hausarbeit; 5.5 Volle und wirk-
same Teilhabe von Frauen und ihre Chancen-
gleichheit; 8.5 menschenwürdige Arbeit für 
alle; 10.2 Selbstbestimmung und Inklusion 
für alle 

GB Mentoring- und Netz-
werkprogramm für 
Frauen und Mädchen für 
mehr Geschlechterge-
rechtigkeit in der Politik 

1 1 1 Geschlechtergerechtig-
keit in politischen Gre-
mien und Prozessen 

5.4 Sozialschutzmaßnahmen für unbezahlte 
Pflege- und Hausarbeit; 5.5 Volle und wirk-
same Teilhabe von Frauen und ihre Chan-
cengleichheit; 10.2 Selbstbestimmung und 
Inklusion für alle; 16.7 Entscheidungsfindung 
partizipatorisch und repräsentativ 

SDG 6 Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen 

Die Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und das Gewährleisten einer 

Sanitärversorgung für alle ist das zentrale Thema von SDG 6. Von der Landkreisverwaltung 

werden diesbezüglich Impulse zum Schutz wassergebundener Ökosysteme und zum Umset-

zen einer integrierten Wasserbewirtschaftung erbracht. Da Wasser ein Querschnittsthema 

ist, gehen mit diesen Tätigkeiten zahlreiche Wirkungen auf andere SDGs einher. Diese liegen 

v.a. im Bereich von SDG 2 (Kein Hunger), SDG 3 (Gesundheit und Wohlergehen), SDG 12 

(Nachhaltige/r Konsum und Produktion) sowie den ebenfalls ökosystembezogenen SDG 14 

(Leben unter Wasser) und SDG 15 (Leben an Land). Schließlich ergeben sich Bezüge zu SDG 

11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden) und SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz). 

Tabelle 6: Tätigkeiten im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die zum Erreichen des SDG 6 beitragen (FB=Fachbereich; P=Projekte, 
Aktivitäten; S=Strategien, Programme; N=Netzwerke) 

FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und weitere 
Ziele 

32 Überwachung und Ein-
flussnahme auf Inhalte 
der Fischereiausbil-
dung und -prüfung 

1     Anwendung und Um-
setzung von (v.a. Bun-
des-)Recht 

4.7 Kenntnisse zur Förderung nachhaltiger Ent-
wicklung; 6.6 Wassergebundene Ökosysteme 
schützen; 12.2. Nachhaltige Bewirtschaftung na-
türlicher Ressourcen; 15.1 Nachhaltige Nutzung 
Binnensüßwasserökosysteme; 15.7 Wilderei be-
enden; 16.b Rechtsvorschriften zugunsten nach-
haltiger Entwicklung umsetzen 

32 Betreuung von Fische-
reiberatern und Angel-
vereinen 

1   1 Kooperation mit Akteu-
ren im Bereich nachhal-
tigen Gewässermana-
gements, Anwendung 
und Umsetzung von 
(v.a. Bundes-)Recht (Fi-
schereirecht) 

6.6 Wassergebundene Ökosysteme schützen; 
12.2. Nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher 
Ressourcen; 15.1 Erhaltung Binnensüßwas-
serökosysteme; 15.7 Wilderei beenden; 16.b 
Rechtsvorschriften zugunsten nachhaltiger Ent-
wicklung umsetzen 

39 Flussmonitoring in Ko-
operation mit dem Um-
weltamt 

1       3.9 Verunreinigungen von Wasser verringern; 6.3 
Wasserqualität verbessern; 6.6 Wasserverbun-
dene Ökosysteme schützen; 12.2 Nachhaltige 
Bewirtschaftung und Nutzung natürlicher Res-
sourcen; 14.1 Meeresverschmutzung durch vom 
Land ausgehende Tätigkeiten verringern; 15.1 
Nachhaltige Nutzung von Land- und Binnensüß-
wasserökosystemen; 15.5 Verschlechterung na-
türlicher Lebensräume verringern; 15.9 Ökosys-
temare und Biodiversitätswerte in lokale Planun-
gen und Entwicklungen einbeziehen 
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FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und weitere 
Ziele 

66 Eruierung von Metho-
den und Hebeln, um 
den Grundwasser-
schutz zu erhöhen und 
Wasser in der Land-
schaft zu halten (vor 
dem Hintergrund diver-
ser Landnutzungen; 
auch relevantes Thema 
im Landwirtschafts- 
und Umweltausschuss 
des Landkreises) 

1       2.4 Resiliente landwirtschaftliche Methoden; 6.3 
Wasserqualität durch Verringerung der Ver-
schmutzung erhöhen; 6.5 Integrierte Wasserbe-
wirtschaftung; 6.6 Wasserverbundene Ökosys-
teme schützen; 11.b Integrierte Planungen; 12.2 
Nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Res-
sourcen; 13.1 Widerstandskraft und Anpassungs-
fähigkeit an klimabedingte Gefahren stärken; 
13.3 Institutionelle Kapazitäten im Bereich Klima-
wandel; 15.5 Verschlechterung natürlicher Le-
bensräume verringern; 15.9 Ökosystemare und 
Biodiversitätswerte in lokale Planungen und Ent-
wicklungen einbeziehen 

66 Durchsetzung einer All-
gemeinverfügung zu ei-
nem Wasserentnahme-
verbot in den Sommer-
monaten   

      Wasserverlust in der 
Landschaft begrenzen, 
Grundwasserschutz 

2.4 Resiliente landwirtschaftliche Methoden; 6.3 
Wasserqualität durch Verringerung der Ver-
schmutzung erhöhen; 6.5 Integrierte Wasserbe-
wirtschaftung; 6.6 Wasserverbundene Ökosys-
teme schützen, 11.b Klimaanpassung von Städ-
ten und Siedlungen; 12.2 Nachhaltige Bewirt-
schaftung natürlicher Ressourcen; 13.1 Wider-
standskraft und Anpassungsfähigkeit an klimabe-
dingte Gefahren stärken; 13.3 Sensibilisierung 
zum Thema Klimawandel; 15.5 Verschlechterung 
natürlicher Lebensräume verringern; 15.9 Einbe-
zug von Ökosystem- und Biodiversitätswerten; 
16.b Rechtsvorschriften zugunsten einer nachhal-
tigen Entwicklung umsetzen 

SDG 7 Bezahlbare und saubere Energie 

Mit diesem SDG wird der Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner 

Energie für alle sichergestellt. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gibt es mit der Mitarbeit am 

„Windplan 2027“4 nur eine Tätigkeit, die in erster Linie Beiträge dazu leistet (bzw. der das 

SDG 7 als Kernziel zugewiesen wurde). Jedoch gibt es zahlreiche andere Betätigungsfelder 

der Verwaltungsmitarbeitenden, bei denen Beiträge zum Erreichen dieses Ziels erarbeitet 

werden (vgl. Abbildung 2). Da ein komplexes Planwerk wie der „Windplan 2027“ eine hohe 

Querschnittsorientierung aufweist, bestehen Verknüpfungen zu diversen anderen SDGs (hier 

v.a. auf ebenfalls planungsbezogene Unterziele). Dazu zählen v.a. SDG 11 (Leben an Land), 

SDG 13 (Leben an Land) und SDG 15 (Leben an Land). 

  

 

4 Die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg erstellt den „Windplan 2027“ zur 

raumordnerischen Steuerung von Windenergieanlagen vor dem Hintergrund aktualisierter rahmengeben-

der Gesetze (für Detail siehe https://www.planungsregion-abw.de/regionalplanung/teilplan-windener-

gie/teilplan-2027/). 
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Tabelle 7: Tätigkeiten im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die zum Erreichen des SDG 7 beitragen (FB=Fachbereich; P=Projekte, 
Aktivitäten; S=Strategien, Programme; N=Netzwerke; LR=Landrat) 

FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und weitere 
Ziele 

LR Mitarbeit am "Windplan 
2027" (im Rahmen der 
"Regionalen Planungs-
gemeinschaft" (kommu-
naler Zweckverband)) 

1 1 1    7.2 Anteil erneuerbare Energien erhöhen; 
11.a Regionale Entwicklungsplanung für posi-
tive Stadt-Land-Bindungen; 11.b Integrierte 
Pläne zur Förderung von Ressourceneffizienz 
und Abschwächung des Klimawandels; 13.3 In-
stitutionelle Kapazitäten zur Abschwächung des 
Klimawandels; 15.9 Ökosystem- und Biodiversi-
tätswerte in lokale Planungen einbeziehen; 
16.6 Leistungsfähige Institutionen 

SDG 8 Menschwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum 

Hinter diesem Ziel stehen ein dauerhaftes, breitenwirksames Wachstum, eine produktive 

Vollbeschäftigung sowie eine menschenwürdige Arbeit für alle. Mit den bisherigen Tätigkei-

ten trägt der Landkreis zu vielfältigen Unterzielen bei. Darunter fallen z.B. die Steigerung der 

wirtschaftlichen Produktivität durch Diversifizierung und Modernisierung, das Verringern des 

Anteils junger Menschen ohne Berufsausbildung sowie das Schaffen menschenwürdiger Ar-

beitsplätze für alle (inkl. sicherer Arbeitsumgebungen ohne prekäre Beschäftigungsverhält-

nisse). Daneben gibt es Einzelaktivitäten, mit denen etwa Mittel- und Kleinunternehmen in 

der Region oder ein nachhaltiger Tourismus begünstigt werden. Wechselwirkungen bestehen 

im Wesentlichen zu SDG 4 (Hochwertige Bildung), SDG 9 (Industrie, Innovation und Infra-

struktur), SDG 10 (Weniger Ungleichheiten) sowie SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Pro-

duktion). Auch SDG 3 (Gesundheit und Wohlergehen) und SDG 5 (Geschlechtergerechtigkeit) 

werden durch einige der Tätigkeiten berührt. 

Tabelle 8: Tätigkeiten im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die zum Erreichen des SDG 8 beitragen (FB=Fachbereich; P=Projekte, 
Aktivitäten; S=Strategien, Programme; N=Netzwerke; LR=Landrat; MB=Mittelstandsbeauftragter/Sonderaufgaben) 

FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und weitere 
Ziele 

6 Steuerung sämtlicher In-
ternetanschlüsse, Mobil-
funkverträge etc. der 
Landkreisverwaltung 

1       8.2. Produktivität durch technologische Mo-
dernisierung; 9.1 Hochwertige Infrastruktur; 
16.6 Leistungsfähige Institutionen 

6 Mitgliedschaft in der 
kommunalen IT-Union 
(Verbund von Kommu-
nen in Sachsen-Anhalt) 

    1 Gemeinschaftliches Be-
sprechen und Planen 
von IT-Zielen, gemein-
schaftliche Beschaffung 

8.2. Produktivität durch technologische Mo-
dernisierung; 16.6 Leistungsfähige Institutio-
nen 

6 Vermittlung digitaler 
Kompetenzen zu neuen 
Technologien 

1     Abwehrhaltungen neh-
men, Kompetenzen 
steigern 

4.4 Fachliche/berufliche Qualifikation fördern; 
8.2. Produktivität durch technologische Mo-
dernisierung; 16.6 Leistungsfähige Institutio-
nen 

7 Richtlinie Regio Aktiv (fi-
nanziert durch den ESF+ 
in der Förderperiode 
2021-2027 ) 

1   1 Regionalisierte Umset-
zung von Arbeitsmarkt-
programmen; Projekte 
zur Arbeitsmarktin-
tegration von benach-
teiligten Personen, Un-
terstützung junger 
Menschen beim Zugang 
zur beruflichen Ausbil-
dung 

1.2 Armut senken, 1.3 Sozialschutzsysteme und 
Maßnahmen für alle einschließlich Basisschutz; 
4.5 Gleichberechtigter Zugang zu Bildung; 8.5 
Menschenwürdige Arbeit für alle; 8.6 Anteil 
junger Menschen ohne Berufsausbildung ver-
ringern; 10.1 Einkommenswachstum; 10.2 
Selbstbestimmung unabhängig vom wirtschaft-
lichen oder sonstigen Status; 10.3 Chancen-
gleichheit 
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FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und weitere 
Ziele 

7 Regionales Übergangs-
management in Sachsen-
Anhalt RÜMSA/ (virtu-
elle) Jugendberufsagen-
tur 

1   1 Berufsorientierung, 
Übergangsgestaltung 
Schule-Ausbildungs-
markt, Ausbildungsge-
staltung 

4.4 Fachliche/berufliche Qualifikation fördern; 
5.5 Teilhabe und Chancengleichheit für Frauen; 
8.6 Anteil junger Menschen ohne Berufsaus-
bildung verringern; 10.3 Chancengleichheit 

7 Arbeitskreis Schule Wirt-
schaft: Zusammenschluss 
von Akteuren aus der 
Wirtschaft, aus Schulen 
sowie dem Landkreis (Ju-
gend- und Familienhilfe), 
Plattform für Informati-
onsaustausch und Be-
rufsorientierung; dabei 
auch internationale Pro-
jekte mit Spanien und 
Frankreich 

    1 Erfolgreiche Partner-
schaft und Zusammen-
arbeit zwischen Schulen 
und Wirtschaft im Land-
kreis (Vernetzung, Infor-
mationsaustausch) 

4.4 fachliche/berufliche Qualifikation fördern; 
5.5 Teilhabe und Chancengleichheit für Frauen;  
8.6 Anteil junger Menschen ohne Berufsaus-
bildung verringern; 10.3 Chancengleichheit; 
17.17 Öffentliche Partnerschaften 

7 Lokales Bündnis für Fa-
milie: Zusammenschluss 
unterschiedlichster Ak-
teure aus Wirtschaft, Po-
litik und Verwaltung, Ju-
gendarbeit und Jugend-
hilfe 

  1 1 Familienfreundlicher 
Landkreis Anhalt-Bitter-
feld - Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf im 
ländlichen Raum 

5.4 Förderung geteilter Verantwortung der 
Pflege- und Hausarbeit; 5.5 Teilhabe von 
Frauen im wirtschaftlichen Leben; 8.5 Men-
schenwürdige Arbeit für alle; 10.2 Selbstbe-
stimmung unabhängig vom Status; 16.7 Ent-
scheidungsfindung bedarfsorientiert und parti-
zipatorisch 

7 Unterstützung des Struk-
turwandels bzw. dessen 
noch immer wirkenden 
Folgen (koordiniert durch 
das Land Sachsen-An-
halt) und Kohleausstiegs 
durch Zusammenarbeit 
mit der Entwicklungs- 
und Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft Anhalt-
Bitterfeld mbH 

1 1 1 Erhöhung der Anzahl 
der Menschen, die in 
der Region leben und 
arbeiten möchten; För-
derung Diversität der 
Wirtschaft, gute Arbeit, 
attraktive Lebensräume, 
Tourismusangebote und 
Freizeit 

8.2 Diversifizierung und Modernisierung; 8.3 
Wachstum von Klein- und Mittelunternehmen; 
8.5 Vollbeschäftigung und menschenwürdige 
Arbeit; 8.9 Nachhaltiger Tourismus; 9.2 Nach-
haltige Industrialisierung; 9.4 Infrastrukturen 
mit effizientem Ressourceneinsatz und umwelt-
verträglicher Technologie; 11.a Regionale Ent-
wicklungsplanung; 12.6 Nachhaltige Verfahren 
in Unternehmen 

11 Einstellung von Men-
schen mit Beeinträchti-
gungen (Inklusion) 

1       4.3 Berufliche Bildung; 4.5. Zugang von Men-
schen mit Behinderung zu allen Ausbildungs-
ebenen; 8.3 Wachstum von Klein- und Mittel-
unternehmen; 8.5 Menschenwürdige Arbeit 
für alle; 10.2 Selbstbestimmung unabhängig 
von Behinderung; 10.3 Chancengleichheit  

11 Gesundheitsmanage-
ment (im Aufbau), Ver-
trag mit Krankenkassen, 
Mitarbeiter können sich 
zu Teams zusammenfin-
den und einen Teamtag 
nutzen (Zeitgutschriften 
und Obolus für die Um-
setzung) 

1       3.8. Allgemeine Gesundheitsversorgung; 8.3 
(Regionale) Politik, zur Unterstützung produk-
tiver Tätigkeiten und menschenwürdiger Ar-
beitsplätze; 8.5 Menschenwürdige Arbeit; 16.6 
Leistungsfähige Institutionen 

11 Homeoffice 1     wirtschaftl. Ressourcen-
einsatz 

8.3 (Regionale) Politik, zur Unterstützung pro-
duktiver Tätigkeiten und menschenwürdiger 
Arbeitsplätze; 8.5 Menschenwürdige Arbeit für 
alle; 13.3 Institutionelle Kapazitäten im Bereich 
Abschwächung des Klimawandels; 16.6 Leis-
tungsfähige Institutionen 

11 Arbeitsplatz-Sharing 1     wirtschaftl. Ressourcen-
einsatz 

8.2 Diversifizierung und Modernisierung; 12.5 
Vermeidung von Abfall 
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FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und weitere 
Ziele 

11 Studienangebote/Ausbil-
dungsangebote: Aus- 
und Fortbildung im 
Hauptamt vorrangig digi-
tal 

1     Digitale Aus- und Fort-
bildungen werden prio-
risiert, um Reisen und 
Ressourceneinsatz zu 
reduzieren 

3.9 Weniger Erkrankungen durch Verunreini-
gungen von Wasser/Luft/Boden; 4.4 Berufliche 
Qualifikation; 6.3. Verringerung der Wasserver-
schmutzung; 8.3 Diversifizierung und Moderni-
sierung; 8.2 höhere Produktivität durch Inno-
vation fördern; 12.4 Umweltverträglicher Um-
gang mit Chemikalien und Abfällen; 13.3 Insti-
tutionelle Kapazitäten im Bereich Abschwä-
chung des Klimawandels; 16.6 Leistungsfähige 
Institutionen 

11 Personalauswahlverfah-
ren: Einstellung unab-
hängig von Geschlecht, 
Religion...... 

1     Bestenauslese unab-
hängig von Geschlecht, 
Religion; Einhaltung ge-
setzlicher Standards 
(Mindestlohn, keine 
Kinderarbeit etc.) 

5.5 Chancengleichheit; 8.3 Diversifizierung und 
Modernisierung; 8.5 Menschenwürdige Arbeit 
für alle; 16.6 Leistungsfähige Institutionen; 
16.b Rechtsvorschriften zugunsten einer nach-
haltigen Entwicklung durchsetzen 

11 Attraktivität des Arbeit-
gebers Landkreisverwal-
tung, Bewusstsein entwi-
ckeln 

  1 1 Fachkräftesicherung/ 
gute Arbeitsbedingung 

8.3 (Regionale) Politik, zur Unterstützung pro-
duktiver Tätigkeiten und menschenwürdiger 
Arbeitsplätze; 16.6 Leistungsfähige Institutio-
nen 

11 Verbesserung Image 
Landkreisverwaltung 

  1 1 Förderung von Stolz, 
Identifikation & Akzep-
tanz 

8.3 (Regionale) Politik, zur Unterstützung pro-
duktiver Tätigkeiten und menschenwürdiger 
Arbeitsplätze; 16.6 Leistungsfähige Institutio-
nen 

32 Schwarzarbeitsbekämp-
fung 

1     Anwendung und Umset-
zung von (v.a. Bundes-
)Recht 

8.8 Sichere Arbeitsumgebung, Arbeitsrechte 
schützen; 16.b Rechtsvorschriften zugunsten 
nachhaltiger Entwicklung umsetzen 

41 KVHS: Primat lokaler Be-
schaffung (Bücher, Mate-
rialien etc.) 

1       8.3. (Landkreis)Politiken, die Kleinunterneh-
mer begünstigen; 12.7 Öffentliche Beschaffung 
fördert nachhaltige Verfahren 

80 Touristische Infrastruktur   1 1 Investitionsmaster-
pläne, Ausbau klima-
freundlicher Mobilität 

8.9 Nachhaltiger Tourismus; 11.2 Nachhaltige 
Verkehrssysteme; 11.b Integrierte Pläne; 12.b 
Nachhaltiger Tourismus; 13.3 Reduzierung der 
Klimaauswirkungen 

Div. Sommerfest - Beteiligung 
aller Mitarbeitenden 

1       8.3 (Regionale) Politik, zur Unterstützung pro-
duktiver Tätigkeiten und menschenwürdiger 
Arbeitsplätze; 16.6 Leistungsfähige Institutio-
nen 

Div. Neues Logo des LK - im 
Zuge dessen ein Schlüs-
selband verteilt und Stift 

1     Stärkung des "Wir-Ge-
fühls" 

8.3 (Regionale) Politik, zur Unterstützung pro-
duktiver Tätigkeiten und menschenwürdiger 
Arbeitsplätze; 16.6 Leistungsfähige Institutio-
nen 

LR Verwendung regionaler 
Produkte als Geschenke 
des Landrates/Landkrei-
ses 

1       8.3. (Landkreis)Politiken, die Kleinunterneh-
mer begünstigen; 12.7 Öffentliche Beschaffung 
fördert nachhaltige Verfahren 
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FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und weitere 
Ziele 

MB Unterstützung von Un-
ternehmen bei Bauge-
nehmigungen 

1     Unterstützung von Un-
ternehmen, Umsetzung 
der Landesbauordnung 
hinsichtlich Ökologie 
und Nachhaltigkeit in-
nerhalb des Baukom-
plexes; schnelle Geneh-
migungsverfahren 

3.9 Verunreinigungen von Boden, Wasser, Luft 
verringern; 6.3 Verringerung der Wasserver-
schmutzung; 8.2 Wirtschaftliche Produktivität 
durch Modernisierung und Innovation; 8.4 
Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion; 
9.2 Nachhaltige Industrialisierung fördern; 9.4 
Infrastrukturen mit effizientem Ressourcenein-
satz und umweltverträglicher Technologie; 11.6 
Von Städten ausgehende Umweltbelastung 
senken; 12.4 Umweltverträglicher Umgang mit 
Chemikalien und Abfällen; 12.5 Abfallaufkom-
men durch Vermeidung und Wiederverwer-
tung vermindern; 12.6 Unternehmen ermuti-
gen, nachhaltige Verfahren einzuführen; 15.5 
Verschlechterung natürlicher Lebensräume ver-
ringern; 16.6 Leistungsfähige Institutionen; 
16.b Rechtsvorschriften zugunsten einer nach-
haltigen Entwicklung durchsetzen 

MB Wirtschaftsförde-
rung/Mittelstand, Struk-
turwandel, Sonderaufga-
ben 

        8.2 Wirtschaftliche Produktivität durch Mo-
dernisierung und Innovation; 8.3 (Regionale) 
Politik, zur Unterstützung produktiver Tätigkei-
ten und menschenwürdiger Arbeitsplätze; 9.2 
Nachhaltige Industrialisierung fördern; 12.6 
Unternehmen ermutigen, nachhaltige Verfah-
ren einzuführen 

MB Mittelstandsfrüh-
stück/Unternehmer-
stammtische: themenbe-
zogenes Zusammenkom-
men (z.B. erneuerbare 
Energien, nachhaltige 
Infrastruktur) 

    1 Unterstützung von Un-
ternehmen, Beratung, 
Vernetzung 

8.2 Wirtschaftliche Produktivität durch Mo-
dernisierung und Innovation; 9.2 Nachhaltige 
Industrialisierung fördern; 9.4 Infrastrukturen 
mit effizientem Ressourceneinsatz und umwelt-
verträglicher Technologie; 12.6 Unternehmen 
ermutigen, nachhaltige Verfahren einzuführen 

 

SDG 9 Industrie, Innovation und Infrastruktur 

SDG 9 widmet sich dem Aufbau einer belastbaren Infrastruktur, dem Fördern einer inklusiven 

und nachhaltigen Industrialisierung sowie dem Unterstützen von Innovation. Auch bei die-

sem SDG kommt zum Tragen, dass es zwar eine vergleichsweise hohe Anzahl an Tätigkeiten 

des Landkreises gibt, die auf die Zielerreichung hinarbeiten (vgl. Abbildung 2). Doch nur für zwei 

Tätigkeiten wurde ein Beitrag zu SDG 9 als primär gesehen. Es handelt sich um Aktivitäten, 

mit denen hochwertige technische Infrastrukturen aufgebaut und Industrie durch effiziente-

ren Ressourceneinsatz und die Nutzung sauberer Technologie modernisiert wird. Wechsel-

wirkungen bestehen zu SDG 10 (Weniger Ungleichheiten), SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum 

und Produktion) sowie SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz). 

Tabelle 9: Tätigkeiten im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die zum Erreichen des SDG 9 beitragen (FB=Fachbereich; P=Projekte, 
Aktivitäten; S=Strategien, Programme; N=Netzwerke; MB=Mittelstandsbeauftragter/Sonderaufgaben) 

FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und weitere 
Ziele 

7 Breitbandausbau in den 
Kommunen (mit Förder-
mitteln) 

1     Abbau weißer und 
grauer Flecken; freiwil-
lige Hilfeleistung für die 
Kommunen 

9.1 hochwertige Infrastrukturen für alle; 9.4 
Industrien nachhaltig nachrüsten; 10.2 Alle 
Menschen zu Selbstbestimmung befähigen; 
13.3 Personelle und institutionelle Kapazitäten 
im Bereich der Abschwächung des Klimawan-
dels 



 
24 

FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und weitere 
Ziele 

MB Unterstützung energie-
intensiver Unterneh-
men bei der Umstellung 
auf erneuerbare Ener-
gien (Herstellen von 
Kontakt z.B. zu Stadt-
werken zur weiteren 
fachlichen Beratung) 

1     bezahlbare, nachhaltige 
Versorgungssicherheit 
für Unternehmen ge-
währleisten 

7.3 Energieeffizienz verdoppeln; 8.2 Höhere 
wirtschaftliche Produktivität durch Moderni-
sierung und Innovation; 9.4 Industrien nach-
haltig nachrüsten; 12.6 Unternehmen zu nach-
haltigen Verfahren ermutigen 

SDG 10 Weniger Ungleichheiten 

Über dieses SDG wird angestrebt, Ungleichheiten innerhalb von und zwischen Staaten zu ver-

ringern. Die Mitarbeitenden des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zahlen auf dieses Ziel durch 

eine Reihe an Tätigkeiten ein. Im Vordergrund stehen solche, mit denen Menschen unabhän-

gig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Herkunft, Religion, wirtschaftlichem oder sonstigem 

Status zur Selbstbestimmung befähigt werden und ihre soziale, wirtschaftliche und politische 

Inklusion gefördert wird. Darunter fällt auch das Erleichtern einer sicheren, geordneten und 

verantwortungsvollen Migration. Durch diese Tätigkeiten werden zugleich Beiträge zum Errei-

chen weiterer SDGs im gesellschaftlich-sozialen Bereich geleistet. Dazu zählen v.a. SDG 1 

(Keine Armut), SDG 3 (Gesundheit und Wohlergehen), SDG 4 (Hochwertige Bildung), SDG 5 

(Geschlechtergerechtigkeit) sowie SDG 8 (Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachs-

tum). 

Tabelle 10: Tätigkeiten im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die zum Erreichen des SDG 10 beitragen (FB=Fachbereich; P=Projekte, 
Aktivitäten; S=Strategien, Programme; N=Netzwerke; BA=Behindertenbeauftragte; Div.=Diverse; GB=Gleichstellungsbeauf-
tragte) 

FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und wei-
tere Ziele 

41 Kooperationsvertrag mit 
Schulen: Besondere Pro-
gramme für Kinder mit Mig-
rationshintergrund, die von 
Dozierenden der KVHS gelei-
tet werden 

1       1.4 Gleiche Rechte zu grundlegenden 
Diensten für Arme; 4.1 Hochwertige 
Grund- und Sekundarschulausbildung; 4.4 
Berufliche Qualifikation fördern; 4.6 Les-
ekenntnisse sicherstellen; 8.6 Anteil Men-
schen ohne Schulausbildung vermindern; 
10.3 Chancengleichheit gewährleisten; 
10.7 Verantwortungsvolle Migration 

50 Teilnahme des Fachbereichs 
im Senior*innenbeirat 

    1 Anliegen älterer Men-
schen 
erfassen und der Öf-
fentlichkeit, Politik so-
wie Verwaltung näher-
bringen 

10.2 Inklusion für alle; 16.7 Entschei-
dungsfindung auf allen Ebenen partizipa-
tiv und bedarfsorientiert 
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FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und wei-
tere Ziele 

51 Allgemeiner Sozialer Dienst 1     Förderung, Beratung; 
Die Mitarbeiter*innen 
des Allgemeinen Sozia-
len Dienstes stehen Fa-
milien, Jugendlichen 
und Kindern bei der 
Bewältigung von unter-
schiedlichen Problem-
lagen zur Verfügung. 
Von Erziehungs-, Part-
nerschafts- und Schei-
dungsproblemen über 
Sorgerechtsfragen und 
Ausgestaltung des Um-
gangsrechtes bis hin zu 
Fragen der Sicherung 
der Lebensgrundlagen 
von Familien werden 
Beratungen durchge-
führt sowie die erfor-
derlichen und geeigne-
ten Hilfeleistungen ge-
währt. (Basisdienst für 
nahezu alle Leistungen 
für Kinder und Jugend-
liche und deren Eltern 
nach dem Sozialgesetz-
buch VIII.) 

1.2 Verringerung der Männer, Frauen und 
Kinder in Armut; 1.3 Sozialschutzsysteme 
und Basisschutz für Arme und Schwache; 
3.4 Psychische Gesundheit und Wohlerge-
hen fördern; 4.2 Hochwertige frühkindli-
che Erziehung, Betreuung und Vorschulbil-
dung; 5.4 Unbezahlte Pflege- und Hausar-
beit durch Bereitstellung öffentlicher 
Dienstleistungen sicherstellen; 10.2 
Selbstbestimmung und Inklusion fördern; 
16.1 Gewalt verringern; 16.b Rechtsvor-
schriften zugunsten nachhaltiger Entwick-
lung durchsetzen 

51 Hilfe zur Erziehung 1     Teil des Jugendhilfe-
plans 

3.2 Vermeidbare Todesfälle bei Neugebo-
renen und Kindern ein Ende setzen; 3.4 
Psychische Gesundheit und Wohlergehen 
fördern; 3.5 Prävention und Behandlung 
Substanzmissbrauch; 3.7 Zugang zu se-
xual- und reproduktionsmedizinischer Ver-
sorgung; 4.2 Hochwertige frühkindliche 
Erziehung, Betreuung und Vorschulbil-
dung; 5.2 Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen beseitigen; 5.4 Unbezahlte Pflege- 
und Hausarbeit durch Bereitstellung öf-
fentlicher Dienstleistungen sicherstellen; 
5.6 Zugang zu sexueller und reproduktiver 
Gesundheit; 10.2 Selbstbestimmung und 
Inklusion unabhängig von einer Behinde-
rung fördern; 10.7 Verantwortungsvolle 
Migration und Mobilität; 16.1 Gewalt ver-
ringern; 16.2 Missbrauch und Ausbeutung 
von Kindern beenden; 16.b Rechtsvor-
schriften zugunsten nachhaltiger Entwick-
lung durchsetzen 

51 Eingliederungshilfe 1     Abbau von Nachteilen; 
Aufgabe der Eingliede-
rungshilfe ist es, Men-
schen mit Behinderung 
eine individuelle und 
menschenwürdige Le-
bensführung zu ermög-
lichen sowie die volle, 
wirksame und gleich-
berechtigte  
Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft zu för-
dern. 

10.2 Selbstbestimmung und Inklusion un-
abhängig von einer Behinderung fördern; 
10.3 Chancengleichheit; 11.2 Ausbau öf-
fentlichen Verkehrs mit besonderem Au-
genmerk auf Behinderte 
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FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und wei-
tere Ziele 

51 Fortschreibung/Aktualisie-
rung Jugendhilfeplan 

1 1   Positive Lebensbedin-
gungen für Kinder und 
Jugendliche sowie de-
ren Familien schaffen 

 1.2 Verringerung der Männer, Frauen und 
Kinder in Armut; 1.3 Sozialschutzsysteme 
und Basisschutz für Arme und Schwache; 
3.2 Vermeidbare Todesfälle bei Neugebo-
renen und Kindern ein Ende setzen; 3.4 
Psychische Gesundheit und Wohlergehen 
fördern; 3.5 Prävention und Behandlung 
Substanzmissbrauch; 3.7 Zugang zu se-
xual- und reproduktionsmedizinischer Ver-
sorgung; 4.2 Hochwertige frühkindliche 
Erziehung, Betreuung und Vorschulbil-
dung; 4.4 Berufliche Qualifikation fördern; 
4.7 Bildung für nachhaltige Entwicklung 
und nachhaltige Lebensweise; 4.a Bil-
dungseinrichtungen mit effektiver Ler-
numgebung; 5.2 Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen beseitigen; 5.4 Unbezahlte 
Pflege- und Hausarbeit durch Bereitstel-
lung öffentlicher Dienstleistungen sicher-
stellen; 5.6 Zugang zu sexueller und repro-
duktiver Gesundheit; 8.6 Anteil Menschen 
ohne Schulausbildung vermindern; 10.2 
Selbstbestimmung und Inklusion unab-
hängig von einer Behinderung fördern; 
10.7 Verantwortungsvolle Migration und 
Mobilität; 16.1 Gewalt verringern; 16.2 
Missbrauch und Ausbeutung von Kindern 
beenden; 16.6 Leistungsfähige Institutio-
nen; 16.b Umsetzung von Rechtsvorschrif-
ten zugunsten einer nachhaltigen Entwick-
lung 

80 AnrufbusFlex 1     Mobilität im ländlichen 
Raum über den Schü-
lerverkehr hinaus und 
dadurch Teilhabe er-
möglichen; Ruf-Busse 
für alle Generationen 
erreichbar machen (da-
her Buchung sowohl 
per App wie auch per 
Telefon möglich) 

10.2 Selbstbestimmung und Inklusion un-
abhängig vom Alter; 11.2 Nachhaltige 
Verkehrssysteme 

80 Barrierefreie Gestaltung des 
Touristischen Imagefilms 

1     Imagefilm in Hörfas-
sung 

8.9 Nachhaltiger Tourismus; 10.2 Selbst-
bestimmung und Inklusion unabhängig 
von Behinderung; 12.b Nachhaltiger Tou-
rismus 

BA Aktionsplan zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechts-
konvention (UN-BRK) 

1 1   Größtmögliche Selbst-
bestimmung und aktive 
Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben 
durch Herstellung von 
Barrierefreiheit  

4.5 Gleichberechtigter Zugang zu Bildung; 
6.2 Angemessene Sanitärversorgung für 
alle; 8.5 Menschenwürdige Arbeit für alle 
(einschließlich Menschen mit Behinde-
rung); 10.2 Selbstbestimmung und Inklu-
sion unabhängig von einer Behinderung 
fördern; 11.2 Ausbau öffentlichen Ver-
kehrs mit besonderem Augenmerk auf Be-
hinderte 
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FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und wei-
tere Ziele 

BA Netzwerk Inklusion     1 Systematische und voll-
ständige Vernetzung al-
ler Akteure rund um 
die Themen Menschen 
mit Behinderungen 
und Inklusion im Land-
kreis Anhalt-Bitterfeld, 
sowie die Gestaltung 
von Austauschmöglich-
keiten und Veranstal-
tungen zur Beziehungs- 
und Kommunikations-
pflege unter den Mit-
gliedern. 

4.5 Gleichberechtigter Zugang zu Bildung; 
6.2 Angemessene Sanitärversorgung für 
alle; 8.5. Menschenwürdige Arbeit für alle 
(einschließlich Menschen mit Behinde-
rung); 10.2 Selbstbestimmung und Inklu-
sion unabhängig von einer Behinderung 
fördern; 11.2 Ausbau öffentlichen Ver-
kehrs mit besonderem Augenmerk auf Be-
hinderte; 16.7 Entscheidungsfindung be-
darfsorientiert und partizipatorisch 

Div. Teilnahme am Goitzsche-
Marathon u.a. mit einem 
Rollstuhlfahrer 

 1     Förderung von Men-
schen mit Behinderung 

10.2 Selbstbestimmung und Inklusion un-
abhängig von einer Behinderung fördern 
(indirekt, da eher Sensibilisierung für das 
Thema) 

SDG 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden 

Unter dieser Zielstellung wird verfolgt, Städte und Gemeinden inklusiv, sicher, widerstandsfä-

hig und somit nachhaltig zu machen. Entsprechende Tätigkeiten des Landkreises richten sich 

auf eine integrierte und partizipatorische Siedlungsplanung sowie auf das Schaffen von ange-

messenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum. Ein weiterer Schwerpunkt, mit dem die 

Landkreisverwaltung Beiträge zur Zielerreichung leistet, liegt in der Verkehrsplanung. So ar-

beiten zahlreiche Tätigkeiten auf bezahlbare und zugängliche Verkehrssysteme hin, mit denen 

die Verkehrssicherheit erhöht und den Bedürfnissen spezifischer Gruppen (Frauen, Kinder, 

Menschen mit Behinderung, alte Menschen) Rechnung getragen wird. Auf einer eher über-

geordneten Ebene werden Prozesse für eine regionale Entwicklungsplanung durchgeführt so-

wie zum Erarbeiten von Plänen, mit denen Inklusion, Ressourceneffizienz, die Abschwächung 

des Klimawandels, Anpassung an den Klimawandel sowie Widerstandsfähigkeit gegen Kata-

strophen erreicht werden soll. 

Erwähnenswert ist in diesem Kontext eine Aktivität des FB 80. Dieser fungiert als Bindeglied 

eines Netzwerks von lokalen Heimatpflegenden und Ortschronist*innen sowie dem Landes-

heimatverband. Ein ausdrücklich nicht touristisch ausgerichteter Erhalt lokaler Kultur ist in 

den SDGs nicht abgebildet. Es gibt lediglich das Unterziel 11.4, das sich jedoch ausdrücklich 

auf Anstrengungen zur Wahrung des Weltkultur- und Naturerbes bezieht. Um jedoch auch 

diese Tätigkeit als Beitrag zur Nachhaltigkeit zu würdigen, wird das Unterziel entsprechend 

aufgeweitet. 

Da stadt- bzw. raumplanerische Tätigkeiten prinzipiell querschnittsorientiert sind, werden zu-

gleich Beiträge zur Erreichung fast aller anderen SDGs geleistet. Besonders relevant erschei-

nen die Verknüpfungen zu SDG 3 (Gesundheit und Wohlergehen), 9 (Industrie, Innovation 

und Infrastruktur), 7 (Bezahlbare und saubere Energie), 12 (Nachhaltige/r Konsum und Pro-

duktion), 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz) und 15 (Leben an Land). 
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Tabelle 11: Tätigkeiten im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die zum Erreichen des SDG 11 beitragen (FB=Fachbereich; P=Projekte, 
Aktivitäten; S=Strategien, Programme; N=Netzwerke; SP= Stabsstelle Integrierte Sozialraumplanung/Kinderschutzfachstelle) 

FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und weitere 
Ziele 

7 Federführende Fortschrei-
bung Kreisentwicklungs-
konzept 2024 mit partizi-
pativen Elementen 

1 1 1 Anpassung an demogra-
fische Entwicklungen 
und Strukturprobleme, 
Klimawandel, Geflüch-
tete u.ä.; Beteiligung ex-
plizit vorgesehen 

Das Kreisentwicklungskonzept wird voraus-
sichtlich Beiträge zu allen SDGs leisten. Pri-
mär handelt es sich um: 11.3 Integrierte, 
nachhaltige Siedlungsplanung; 11.a Regio-
nale Entwicklungsplanung für positive Ver-
bindungen zwischen Stadt und Land; 11.b 
Integrierte Pläne; 13.3 Institutionelle Kapazi-
täten im Bereich Klimawandel; 15.9 Ökosys-
tem- und Biodiversitätswerte in lokale Pla-
nungen, Entwicklungsprozesse etc.; 16.6 Leis-
tungsfähige Institutionen 

32 Fachaufsicht für kommu-
nale Abwägungsprozesse 
zwischen Einzelinteressen 
und öffentlichem Inte-
resse (in Fragen von Park-
raum, Geschwindigkeits-
reduktion)  

1       3.6 Weniger Verkehrsunfälle; 11.2 Sicherheit 
im Straßenverkehr verbessern; 16.b Rechts-
vorschriften zugunsten nachhaltiger Entwick-
lung umsetzen 

32 Straßenverkehrsrechtliche 
Anordnungen v.a. bei Bau-
maßnahmen oder Veran-
staltungen 

1     Anwendung und Umset-
zung von (v.a. Bundes-
)Recht 

3.6 Anzahl der Verkehrsunfälle vermindern; 
9.1 Hochwertige Infrastruktur; 11.2 Sicher-
heit im Straßenverkehr verbessern; 16.b 
Rechtsvorschriften zugunsten nachhaltiger 
Entwicklung umsetzen 

32 "AG Sperrkommission" 
bestehend aus 10 örtli-
chen Straßenverkehrsbe-
hörden, Ordnungsamt, 
Polizei, ggf. bauausführen-
den Unternehmen  

    1 Arbeitsberatung zu ver-
kehrsbezogenen Maß-
nahmen 

3.6 Anzahl der Verkehrsunfälle vermindern; 
9.1 Hochwertige Infrastruktur; 11.2 Sicher-
heit im Straßenverkehr verbessern; 16.7 Be-
darfsorientierte Entscheidungsfindung 

32 Verkehrsschau: Begehung 
von Unfallschwerpunkten 
(mit Polizei) 

1   1 Verkehrssicherheit erhö-
hen 

3.6 Anzahl der Verkehrsunfälle vermindern; 
9.1 Hochwertige Infrastruktur; 11.2 Sicher-
heit im Straßenverkehr verbessern; 16.7 Be-
darfsorientierte Entscheidungsfindung 

32 Mitwirkung bei Planfest-
stellungs- und Genehmi-
gungsverfahren, Verkehrs-
plänen, Bebauungsplänen 
(Stellungnahmen) 

1     Anwendung und Umset-
zung von (v.a. Bundes-
)Recht, Geschwindigkeit 
reduzieren, Lärmbelas-
tung vermeiden 

11.3 Integrierte, nachhaltige Siedlungspla-
nung; 16.b Rechtsvorschriften zugunsten ei-
ner nachhaltigen Entwicklung durchsetzen; 
16.7 Bedarfsorientierte Entscheidungsfin-
dung 

32 Parkerleichterung für Per-
sonen mit (Schwer-)Behin-
derung 

1     Zugang zu Verkehrssys-
temen für alle ermögli-
chen; Anwendung und 
Umsetzung von (v.a. 
Bundes-)Recht 

9.1 Hochwertige Infrastruktur mit Zugang für 
alle; 10.2. Selbstbestimmung unabhängig von 
Behinderung fördern; 11.2 Nachhaltige Ver-
kehrssysteme mit besonderem Augenmerk 
auf Menschen mit Behinderung; 16.b 
Rechtsvorschriften zugunsten einer nachhal-
tigen Entwicklung durchsetzen 

50 Förderung von Wohn-
raumberatung  

1     Stelle für persönliche 
Beratung im eigenen 
Wohnumfeld zu den  
Themen barrierefreies 
und alters- und behin-
dertengerechtes  
Wohnen 

3.8 Zugang zu hochwertigen Gesundheits-
diensten für alle; 6.2 Angemessene Sanitär-
versorgung; 11.1 Zugang zu angemessenem, 
sicherem Wohnraum 
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FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und weitere 
Ziele 

63 Nachhaltiges Bauen 1   1 Genehmigung von Bau-
projekten unter Berück-
sichtigung umwelt-
freundlicher Standards 
und Energieeffizienzvor-
gaben, Schaffung von 
Anreizen für nachhalti-
ges Bauen (Förderung 
von Gründächern, er-
neuerbaren Energien 
oder ressourcenscho-
nenden Baumateria-
lien), Beachtung von 
Umweltauflagen und 
energiesparenden Bau-
praktiken 

3.9 Verunreinigungen von Boden, Wasser, 
Luft verringern; 6.3 Verringerung der Wasser-
verschmutzung; 7.2 Erhöhung Anteil erneuer-
barer Energien; 7.3 Energieeffizienz verdop-
peln; 8.3 Menschenwürdige Arbeitsplätze; 
8.4 Ressourceneffizient in Konsum und Pro-
duktion; 8.8 Sichere Arbeitsumgebungen; 9.1 
Hochwertige Infrastrukturen; 9.4 Infrastruk-
turen mit effizientem Ressourceneinsatz und 
umweltverträglicher Technologie; 11.1 Zu-
gang zu angemessenem, sicherem Wohn-
raum; 11.3 Nachhaltige Siedlungsplanung;  
11.6 Umweltbelastung pro Kopf senken; 12.2 
Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen; 
12.4 Umweltverträglicher Umgang mit Che-
mikalien und Abfällen; 12.6 Unternehmen er-
mutigen, nachhaltige Verfahren einzuführen; 
12.7 Öffentliche Beschaffung nachhaltig; 14.1 
Vom Land ausgehende Meeresverschmut-
zung vermeiden; 15.5 Verschlechterung na-
türlicher Lebensräume verringern, 15.9 Öko-
systemare und Biodiversitätswerte in lokale 
Planungen und Entwicklungen einbeziehen; 
16.b Umsetzung von Rechtsvorschriften zu 
Gunsten einer nachhaltigen Entwicklung 

68 Nachhaltiges Bauen 1   1 Erneuerbare Energien, 
nachhaltige Baumateria-
lien, Wassereffizienz, 
Barrierefreiheit, Recyc-
ling, öffentliche Ver-
kehrsanbindung, grüne 
Infrastruktur 

3.9 Verunreinigungen von Boden, Wasser, 
Luft verringern; 6.3 Verringerung der Wasser-
verschmutzung; 7.2 Erhöhung Anteil erneuer-
barer Energien; 7.3 Energieeffizienz verdop-
peln; 8.3 Menschenwürdige Arbeitsplätze; 
8.4 Ressourceneffizienz in Konsum und Pro-
duktion; 8.8 Sichere Arbeitsumgebungen; 9.1 
Hochwertige Infrastrukturen; 9.4 Infrastruk-
turen mit effizientem Ressourceneinsatz und 
umweltverträglicher Technologie; 11.1 Zu-
gang zu angemessenem, sicherem Wohn-
raum; 11.3 Nachhaltige Siedlungsplanung; 
11.6 Umweltbelastung pro Kopf senken; 12.2 
Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen; 
12.4 Umweltverträglicher Umgang mit Che-
mikalien und Abfällen; 12.6 Unternehmen er-
mutigen, nachhaltige Verfahren einzuführen; 
12.7 Öffentliche Beschaffung nachhaltig; 14.1 
Vom Land ausgehende Meeresverschmut-
zung vermeiden; 15.5 Verschlechterung na-
türlicher Lebensräume verringern; 15.9 Öko-
systemare und Biodiversitätswerte in lokale 
Planungen und Entwicklungen einbeziehen; 
16.b Umsetzung von Rechtsvorschriften zu 
Gunsten einer nachhaltigen Entwicklung 
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FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und weitere 
Ziele 

80 Federführung bei der 
Neuaufstellung des Nah-
verkehrsplans (ab 2024) 

1 1   Zielfixierung im Bereich 
Nahverkehr 

3.6 Anzahl der Verkehrsunfälle vermindern; 
9.1 Hochwertige Infrastruktur mit Zugang für 
alle; 10.2. Selbstbestimmung unabhängig von 
Behinderung fördern; 11.a Regionale Ent-
wicklungsplanung; 11.2 Nachhaltige Ver-
kehrssysteme; 11.3 Nachhaltige Siedlungs-
planung; 11.a Regionale Entwicklungspla-
nung für positive Verbindungen zwischen 
Stadt- und Land; 11.b Integrierte Pläne; 12.4 
Umweltverträglicher Umgang mit Chemika-
lien und Abfällen; 13.3 Institutionelle Kapazi-
täten im Bereich Klimawandel; 15.9 Ökosys-
tem- und Biodiversitätswerte in lokale Pla-
nungen einbeziehen; 16.6 Leistungsfähige In-
stitutionen 

80 Kostenfreier ÖPNV für 
Schüler*innen (Schüler-
RegioCard): Organisation 
der beteiligten Akteure 
(Schule, Verkehrsunter-
nehmen) 

1   1 Beitrag zur Mobilitäts- 
und Verkehrswende 
(konkret: Reduktion des 
"Elterntaxis" bzw. moto-
risierten Individualver-
kehrs), Erhöhung der 
Standortattraktivität für 
Arbeitnehmer*innen, 
Erhöhung von Teilhabe 

3.6 Verkehrsunfälle verhindern; 3.9 Verunrei-
nigungen von Boden, Wasser, Luft verringern; 
4.1 Hochwertige Grund- und Sekundarschul-
bildung; 6.3 Verringerung der Wasserver-
schmutzung; 6.6 Wasserverbundene Ökosys-
teme schützen; 11.2 Nachhaltige Verkehrs-
systeme; 11.6 Umweltbelastung pro Kopf 
senken; 12.4 Chemikalienfreisetzung verrin-
gern; 13.2 Klimaschutzmaßnahmen in Pla-
nungen einbeziehen; 14.1 Vom Land ausge-
hende Meeresverschmutzung vermei-
den;15.5 Verschlechterung von Lebensräu-
men verhindern 

80 Umsetzung der Barriere-
freiheit im ÖPNV  

1 1   Gemäß Nahverkehrs-
plan: Schrittweise Ver-
wirklichung der Barrie-
refreiheit  

3.6 Verkehrsunfälle verhindern; 10.2 Selbst-
bestimmung und Inklusion unabhängig von 
Behinderung; 11.2 Nachhaltige Verkehrssys-
teme 

80 Dorfwettbewerb (Unser 
Dorf hat Zukunft): Aufruf 
zur Teilnahme, Bewer-
tungsinstanz 

1     Nachhaltigkeitsaspekte 
als Bewertungskriterien 

11.b Integrierte Planungen; 13.3 Institutio-
nelle Kapazitäten im Bereich Klimawandel; 
15.9 Ökosystem- und Biodiversitätswerte in 
lokale Planungen einbeziehen 

80 Kontakt zum Förderver-
band Sehbehinderte und 
Blinde  

    1 Selbstevaluierung und 
sukzessive Verbesserung 
der Barrierefreiheit von 
Fahrplänen und Veröf-
fentlichungen 

3.6 Verkehrsunfälle verhindern; 10.2 Selbst-
bestimmung und Inklusion unabhängig von 
Behinderung; 11.2 Nachhaltige Verkehrssys-
teme;  

80 LEADER5-Fördergebiete: 
Landkreis ist Teil von drei 
Lokalen Aktionsgruppe 
(LAG) (Anhalt; Mittlere 
Elbe-Fläming; Dübener 
Heide); der Fachbereich 
stellt das interne Regio-
nalmanagement einer 
LAG 

1   1 Umsetzung bottom-up 
entwickelter strategi-
scher Nachhaltigkeits-
ziele 

11.a Regionale Entwicklungsplanung, 11.b 
Integrierte Planungen; 16.6 Leistungsfähige 
Institutionen [Die Zuordnung erfolgte auf 
Grundlage eines Screenings der zentralen 
Handlungsfelder bzw. -ziele der jeweiligen 
LEADER-Entwicklungsstrategie (LES). Für eine 
detaillierte Untersuchung der Dokumente ist 
auf dieser Analyseebene kein Platz] 

 

5 LEADER steht für „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale“, was auf Deutsch 

„Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“ bedeutet. Es handelt sich um 

ein Förderprogramm der Europäischen Union, das darauf abzielt, die nachhaltige Entwicklung in ländli-

chen Gebieten zu fördern. LEADER unterstützt lokale Entwicklungsprojekte durch finanzielle Mittel, tech-

nische Hilfe und die Förderung von Partnerschaften zwischen öffentlichen und privaten Akteuren sowie 

der Zivilgesellschaft. Die Schwerpunkte liegen dabei auf Innovation, sozialer Inklusion, Umweltschutz und 

der Stärkung lokaler Wirtschaftsstrukturen. 
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FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und weitere 
Ziele 

80 Bindeglied eines Netz-
werks von Heimatpfle-
ger*innen und Ortschro-
nist*innen (vor Ort) sowie 
dem Landesheimatver-
band 

1   1   4.7 Bildung für nachhaltige Entwicklung und 
Lebensweise; 11.4 Schutz des Weltkulturer-
bes 

80 Interkommunale Raum-
planung: Vereinbarung 
zwischen den Kommunen 
Bitterfeld-Wolfen, San-
dersdorf-Brehna, Mul-
destausee, Raguhn-Jeß-
nitz, Südliches Anhalt und 
Zörbig zur gemeinsamen 
Raumplanung und Pla-
nung erneuerbaren Ener-
gieausbaus 

      Ziele der Regionalen 
Entwicklungsplanung im 
Hinblick auf die Grund-
lage interkommunale 
Raumplanung sind die 
Beteiligung von Bür-
ger*innen an erneuer-
baren Energien und de-
ren DL – Partizipation 
der Einwohner-schaft 
wird somit auch ge-
stützt. 

6.6 Wasserverbundene Ökosysteme schüt-
zen; 7.1 Bezahlbare, moderne Energiedienst-
leistung; 7.2 Erhöhung Anteil erneuerbarer 
Energien; 9.1 Infrastrukturen ausbauen; 11.a 
Regionale Entwicklungsplanung; 11.b Inte-
grierte Planungen; 13.3 Institutionelle Kapa-
zitäten im Bereich Klimawandel; 15.9 Ökosys-
tem- und Biodiversitätswerte in lokale Pla-
nungen einbeziehen; 16.6 Leistungsfähige In-
stitutionen; 16.7 Bedarfsorientierte Entschei-
dungsfindung 

SP Fortschreibung bzw. Aktu-
alisierung Sozialraumplan: 
Analyse sowie Monitoring 
verschiedener Handlungs-
felder, Bedarfsermittlung 
in den Sozialräumen und 
Erarbeitung von Hand-
lungsempfehlungen und 
Maßnahmen (im Themen-
bereich Gestaltung sozia-
ler Infrastruktur; Herstel-
lung gleichwertiger Le-
bensbedingungen; Abbau 
sozialer Benachteiligung)  

1 1   Vorbereitung und Um-
setzung der Sozialraum-
planung: Entwicklung 
sozialer Infrastruktur 

1.2 Armut senken; 1.3 Sozialschutzsysteme 
und breite Versorgung von Armen; 3.4. För-
derung psychischer Gesundheit; 3.5 Präven-
tion des Substanzmissbrauchs; 3.8. Allge-
meine Gesundheitsversorgung für alle errei-
chen; 4a. Bildungseinrichtungen mit effekti-
ver Lernumgebung für alle; 5.5 Teilhabe von 
Frauen und ihre Chancengleichheit; 8.3 
Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze, 
Unternehmertum und Kreativität; 9.1 Infra-
strukturen ausbauen; 10.2 Selbstbestimmung 
für alle; 10.3 Chancengleichheit; 10.7 Verant-
wortungsvolle Migration und Mobilität; 11.1 
Bezahlbarer Wohnraum; 11.3 Nachhaltige 
Siedlungsplanung; 11.7 Zugang zu Grünflä-
chen; 16.2 Leistungsfähige Institutionen. 

SP Netzwerkbildung, Mitar-
beit in Gremien (z.B. pä-
dagogischer Beirat) und 
Öffentlichkeitsarbeit 

1   1   1.2 Armut senken; 1.3 Sozialschutzsysteme 
und breite Versorgung von Armen; 3.4. För-
derung psychischer Gesundheit; 3.5 Präven-
tion des Substanzmissbrauchs; 3.8. Allge-
meine Gesundheitsversorgung für alle errei-
chen; 4a. Bildungseinrichtungen mit effekti-
ver Lernumgebung für alle; 5.5 Teilhabe von 
Frauen und ihre Chancengleichheit; 8.3 
Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze, 
Unternehmertum und Kreativität; 9.1 Infra-
strukturen ausbauen; 10.2 Selbstbestimmung 
für alle; 10.3 Chancengleichheit; 10.7 Verant-
wortungsvolle Migration und Mobilität; 11.1 
Bezahlbarer Wohnraum; 11.3 Nachhaltige 
Siedlungsplanung; 11.7 Zugang zu Grünflä-
chen; 16.2 Leistungsfähige Institutionen. 

SDG 12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion 

Das Erreichen nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster steht im Zentrum von SDG 12. 

Zum Erfüllen dieses Ziels leisten die Mitarbeitenden der Landkreisverwaltung Beiträge, mit 

denen das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und 
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Wiederverwendung deutlich verringert wird. Daneben stehen Tätigkeiten, die auf einen um-

weltverträglichen Umgang mit Chemikalien und Abfällen während ihres gesamten Lebenszyk-

lus hinwirken. Schließlich trägt der Landkreis dazu bei, auf unterschiedlichen Ebenen ein Be-

wusstsein für nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit der Natur zu 

schaffen. Umfangreiche Wechselwirkungen bestehen v.a. zu SDG 3 (Gesundheit und Wohler-

gehen), SDG 6 (Sauberes Wasser und Sanitär-Einrichtungen), SDG 8 (Menschenwürdige Ar-

beit und Wirtschaftswachstum), SDG 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden), SDG 13 (Maß-

nahmen zum Klimaschutz) sowie SDG 15 (Leben an Land). 

Tabelle 12: Tätigkeiten im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die zum Erreichen des SDG 12 beitragen (FB=Fachbereich; P=Projekte, 
Aktivitäten; S=Strategien, Programme; N=Netzwerke; Div.=Diverse) 

FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und 
weitere Ziele 

6 Digitalisierung aller Fachberei-
che  

1     Papierlos werden: Kos-
teneinsparung, auf 
Nachhaltigkeit achten 
(kein Doppelspei-
chern); unbefristeter 
Zugang zu Dokumen-
ten und perspektivisch 
auch Bürger*innen 
Möglichkeiten geben, 
digitale Anträge zu 
stellen 

3.9 Krankheiten durch Verschmutzun-
gen im Boden reduzieren; 6.3 Wasser-
qualität durch Verringerung der Freiset-
zung gefährlicher Stoffe verbessern; 8.4 
Ressourceneffizienz in Konsum und Pro-
duktion; 11.6 Umweltbelastung pro 
Kopf senken; 12.4 Umweltverträglicher 
Umgang mit Chemikalien und Abfällen; 
12.5 Abfallaufkommen vermeiden; 12.7 
Nachhaltige Verfahren in der öffentli-
chen Beschaffung; 13.3 Personelle und 
institutionelle Kapazitäten im Bereich 
der Abschwächung des Klimawandels; 
16.6 Leistungsfähige Institutionen 

6 Bereitstellung von Geoinforma-
tionssystemen, um Altlasten 
aufzuzeigen (Altlastenkataster) 

1   1 Sammlung von Daten 
als Grundlage für bo-
denschutzrechtliche 
Stellungsnahmen und 
ggf. Altlastensanierun-
gen 

3.9 Krankheiten durch Verschmutzun-
gen im Boden reduzieren; 6.3 Wasser-
qualität durch Verringerung der Freiset-
zung gefährlicher Stoffe verbessern; 
12.4 Umweltverträglicher Umgang mit 
Chemikalien; 15.9 Ökosystem- und Bio-
diversitätswerte in lokale Planungen 

6 Unterstützung von Schulen mit 
(von der Landkreisverwaltung 
nicht mehr genutzten) Compu-
tern/Monitoren, damit diese in 
den Schulen weitergenutzt wer-
den 

1   1   1.4. Gleichen Zugang zu grundlegenden 
Diensten und neuen Technologien; 4.a 
Bildungsstätten mit effektiver Lernum-
gebung; 9.c. Zugang zu Informations- 
und Kommunikationstechnologie erwei-
tern; 12.5 Wiederverwendung; 12.7. 
Nachhaltige Verfahren in der öffentli-
chen Beschaffung 

7 Digitalisierung der Landkreis-
verwaltung (digitale Prozesse, 
Onlinezugang z.B. für behin-
derte Menschen) 

1 1 1 digitaler Infrastruktur-
ausbau, Ausbau digita-
ler Kompetenzen, digi-
tales Besucherma-
nagement 

3.9 Krankheiten durch Verschmutzun-
gen im Boden reduzieren; 6.3 Wasser-
qualität durch Verringerung der Freiset-
zung gefährlicher Stoffe verbessern; 8.4 
Ressourceneffizienz in Konsum und Pro-
duktion; 11.6 Umweltbelastung pro 
Kopf senken; 12.4 Umweltverträglicher 
Umgang mit Chemikalien und Abfällen; 
12.5 Abfallaufkommen vermeiden; 12.7 
Nachhaltige Verfahren in der öffentli-
chen Beschaffung; 13.3 Personelle und 
institutionelle Kapazitäten im Bereich 
der Abschwächung des Klimawandels; 
16.6 Leistungsfähige Institutionen 
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FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und 
weitere Ziele 

7 Digitale Raumbuchung 1     Papier sparen, Arbeits-
abläufe effizient gestal-
ten und Prozesse digi-
talisiert abbilden 

3.9 Krankheiten durch Verschmutzun-
gen im Boden reduzieren; 6.3 Wasser-
qualität durch Verringerung der Freiset-
zung gefährlicher Stoffe verbessern; 8.4 
Ressourceneffizienz in Konsum und Pro-
duktion; 11.6 Umweltbelastung pro 
Kopf senken; 12.4 Umweltverträglicher 
Umgang mit Chemikalien und Abfällen; 
12.5 Abfallaufkommen vermeiden; 12.7 
Nachhaltige Verfahren in der öffentli-
chen Beschaffung; 13.3 Personelle und 
institutionelle Kapazitäten im Bereich 
der Abschwächung des Klimawandels; 
16.6 Leistungsfähige Institutionen 

10 Nachhaltige Beschaffung nach 
rechtl. Vorgaben (öffentl. Aus-
schreibung) 

1 1   E-Autos, Kopierer, Pa-
pier, Büromaterial 

3.9 Krankheiten durch Verschmutzun-
gen im Boden reduzieren; 6.3 Wasser-
qualität durch Verringerung der Freiset-
zung gefährlicher Stoffe verbessern; 8.4 
Ressourceneffizienz in Konsum und Pro-
duktion; 11.6 Umweltbelastung pro 
Kopf senken; 12.4 Umweltverträglicher 
Umgang mit Chemikalien und Abfällen; 
12.5 Abfallaufkommen vermeiden; 12.7 
Nachhaltige Verfahren in der öffentli-
chen Beschaffung; 13.3 Personelle und 
institutionelle Kapazitäten im Bereich 
der Abschwächung des Klimawandels; 
16.6 Leistungsfähige Institutionen; 16.b 
Rechtsvorschriften zugunsten nachhalti-
ger Entwicklung durchsetzen 

10 Digitalisierung: Senkung Papier-
verbrauch; effizienteres Arbei-
ten (u.a. beim Homeoffice) 
möglich 

1 1   Einführung Hybridpost, 
Digitalisierung von Ar-
chivmaterial 

3.9 Krankheiten durch Verschmutzun-
gen im Boden reduzieren; 6.3 Wasser-
qualität durch Verringerung der Freiset-
zung gefährlicher Stoffe verbessern; 8.4 
Ressourceneffizienz in Konsum und Pro-
duktion; 11.6 Umweltbelastung pro 
Kopf senken; 12.4 Umweltverträglicher 
Umgang mit Chemikalien und Abfällen; 
12.5 Abfallaufkommen vermeiden; 12.7 
Nachhaltige Verfahren in der öffentli-
chen Beschaffung; 13.3 Personelle und 
institutionelle Kapazitäten im Bereich 
der Abschwächung des Klimawandels; 
16.6 Leistungsfähige Institutionen 

39 Unterstützung des Tierheims 1       12.8 Bewusstsein für nachhaltige Ent-
wicklung 

40 Nutzung E-Akte und E-Post, Di-
gitalisierte Verteilung umfang-
reicher Dokumente 

1     effektivere Abläufe, 
Einsparung von Res-
sourcen 

3.9 Krankheiten durch Verschmutzun-
gen im Boden reduzieren; 6.3 Wasser-
qualität durch Verringerung der Freiset-
zung gefährlicher Stoffe verbessern; 8.4 
Ressourceneffizienz in Konsum und Pro-
duktion; 11.6 Umweltbelastung pro 
Kopf senken; 12.4 Umweltverträglicher 
Umgang mit Chemikalien und Abfällen; 
12.5 Abfallaufkommen vermeiden; 12.7 
Nachhaltige Verfahren in der öffentli-
chen Beschaffung; 13.3 Personelle und 
institutionelle Kapazitäten im Bereich 
der Abschwächung des Klimawandels; 
16.6 Leistungsfähige Institutionen 
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FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und 
weitere Ziele 

41 Nachhaltigkeitskonzept in Ver-
bindung mit Lernorientierte 
Qualität in der Weiterbildung 
(LQW) -Zertifizierung der KVHS 

1       12.7 Nachhaltige Verfahren in der öf-
fentlichen Beschaffung; 12.8 Bewusst-
sein für nachhaltige Entwicklung; 16.6 
Leistungsfähige Institutionen 

50 Nutzung E-Akte und E-Post 1     effektivere Abläufe, 
Einsparung von Res-
sourcen 

3.9 Krankheiten durch Verschmutzun-
gen im Boden reduzieren; 6.3 Wasser-
qualität durch Verringerung der Freiset-
zung gefährlicher Stoffe verbessern; 8.4 
Ressourceneffizienz in Konsum und Pro-
duktion; 11.6 Umweltbelastung pro 
Kopf senken; 12.4 Umweltverträglicher 
Umgang mit Chemikalien und Abfällen; 
12.5 Abfallaufkommen vermeiden; 12.7 
Nachhaltige Verfahren in der öffentli-
chen Beschaffung; 13.3 Personelle und 
institutionelle Kapazitäten im Bereich 
der Abschwächung des Klimawandels; 
16.6 Leistungsfähige Institutionen 

53 Digitalisierung, Onlinezugangs-
gesetz (OZG) 

1 1 1 Digitalisierung interner 
Abläufe 

3.9 Krankheiten durch Verschmutzun-
gen im Boden reduzieren; 6.3 Wasser-
qualität durch Verringerung der Freiset-
zung gefährlicher Stoffe verbessern; 8.4 
Ressourceneffizienz in Konsum und Pro-
duktion; 11.6 Umweltbelastung pro 
Kopf senken; 12.4 Umweltverträglicher 
Umgang mit Chemikalien und Abfällen; 
12.5 Abfallaufkommen vermeiden; 12.7 
Nachhaltige Verfahren in der öffentli-
chen Beschaffung; 13.3 Personelle und 
institutionelle Kapazitäten im Bereich 
der Abschwächung des Klimawandels; 
16.6 Leistungsfähige Institutionen 

Div. Allgemeine Schriftgutverwal-
tung - elektronisch im Doku-
mentenmanagementsystem 

  1   Vorgänge strukturiert 
ablegen, Ressourcen 
sparen: Papier, Ordner, 
Speicherplatz 

3.9 Krankheiten durch Verschmutzun-
gen im Boden reduzieren; 6.3 Wasser-
qualität durch Verringerung der Freiset-
zung gefährlicher Stoffe verbessern; 8.4 
Ressourceneffizienz in Konsum und Pro-
duktion; 11.6 Umweltbelastung pro 
Kopf senken; 12.4 Umweltverträglicher 
Umgang mit Chemikalien und Abfällen; 
12.5 Abfallaufkommen vermeiden; 12.7 
Nachhaltige Verfahren in der öffentli-
chen Beschaffung; 13.3 Personelle und 
institutionelle Kapazitäten im Bereich 
der Abschwächung des Klimawandels; 
16.6 Leistungsfähige Institutionen 

SDG 13 Maßnahmen zum Klimaschutz 

Das SDG 13 ist umgehenden Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Aus-

wirkungen gewidmet. Bei diesem Ziel ist erneut zu beachten, dass es erheblich mehr Tätigkei-

ten in diesem Kontext gibt (vgl. Abbildung 2), als hier gezeigt werden. Klimaschutz- und 

Klimaanpassungsaspekte sind bereits in zahlreiche Tätigkeiten integriert, die aber einen an-

deren Hauptzweck haben und entsprechend einem anderen Kernziel zugewiesen wurden. 

Die hier aufgeführten Tätigkeiten stärken die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten 

Gefahren. Zudem arbeiten sie dem Verbessern personeller wie auch institutioneller Kapazitä-

ten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung und der Reduktion 
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von Klimaauswirkungen zu. Weitere Wirkungen entfalten die Tätigkeiten v.a. hinsichtlich SDG 

3 (Gesundheit und Wohlergehen), SDG 7 (Bezahlbare und saubere Energie), SDG 9 (Industrie, 

Innovation und Infrastruktur) und SDG 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden). 

Tabelle 13: Tätigkeiten im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die zum Erreichen des SDG 13 beitragen (FB=Fachbereich; P=Projekte, 
Aktivitäten; S=Strategien, Programme; N=Netzwerke) 

FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und weitere 
Ziele 

53 Beschäftigung mit Hit-
zeschutz- und Klima-
schutzaktionsplänen 
als pot. neues Themen-
feld (Informations- und 
Analysestadium) 

1       3.8 Allgemeine Gesundheitsversorgung; 11.b 
Pläne zur Klimaanpassung und Widerstandsfähig-
keit entwickeln und umsetzen; 13.1 Anpassungs-
fähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren 
stärken 

66 Bearbeitung des (Ziel-
)Konfliktfeldes aus Kli-
maschutzmaßnahmen 
(Photovoltaik, Wind-
kraft), die ihrerseits 
Umweltauswirkungen 
haben 

1       3.9 Verunreinigungen von Boden, Wasser, Luft 
verringern; 6.3 Verringerung der Wasserver-
schmutzung; 7.2 Erhöhung Anteil erneuerbarer 
Energien; 9.1 Hochwertige Infrastrukturen; 9.4 
Infrastrukturen mit effizientem Ressourcenein-
satz und umweltverträglicher Technologie; 11.6 
Umweltbelastung pro Kopf senken; 11.b Inte-
grierte Pläne zur Klimaanpassung und Abschwä-
chung des Klimawandels; 12.2 Nachhaltige Nut-
zung natürlicher Ressourcen; 13.1 Widerstands-
kraft und Anpassungsfähigkeit an klimabedingte 
Gefahren stärken; 13.3 Kapazitäten im Bereich 
des Klimawandels; Klimaschutz in Planungen 
einbeziehen; 15.5 Verschlechterung von Lebens-
räumen verringern; 15.9 Ökosystemare und Bio-
diversitätswerte in lokale Planungen und Ent-
wicklungen einbeziehen 

66 Erarbeitung eines Kli-
maschutzkonzeptes für 
den Landkreis durch ei-
nen Klimaschutzmana-
ger 

1 1     11.b Integrierte Pläne zur Klimaanpassung und 
Abschwächung des Klimawandels; 13.3 Kapazitä-
ten im Bereich des Klimawandels; Klimaschutz 
in Planungen einbeziehen; 16.6 Leistungsfähige 
Institutionen 

SDG 14 Leben unter Wasser 

Dieses SDG bezieht sich auf Ozeane, Meere und Meeresressourcen. Durch die geographische 

Lage des Landkreises Anhalt-Bitterfeld gibt es keine Tätigkeiten, die diesem Ziel unmittelbar 

und primär zuarbeiten. Jedoch gibt es vereinzelte Tätigkeiten (vgl. Abbildung 2), die zwar in-

haltlich auf ein anderes SDG gerichtet sind, aber zugleich dazu beitragen, vom Land ausge-

hende Meeresverschmutzung zu verringern.  

SDG 15 Leben an Land 

Das SDG 15 lässt sich in eine Reihe unterschiedlicher Dimensionen aufteilen. So geht es da-

rum, unterschiedliche Landökosysteme zu schützen, wiederherzustellen und ihre nachhaltige 

Nutzung zu fördern, Wälder nachhaltig zu bewirtschaften, Wüstenbildung zu bekämpfen, Bo-

denverschlechterung zu stoppen und umzukehren sowie den Biodiversitätsverlust zu stop-

pen. Diese Breite spiegelt sich auch in entsprechenden Tätigkeiten des Landkreises wider, die 

mit diesem Ziel in Verbindung stehen. So trägt das Handeln des Landkreises dazu bei, Land- 

und Binnensüßwasserökosysteme nachhaltig zu bewirtschaften, u.a. durch das Beenden von 
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Wilderei und eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Darüber hinaus leisten die Mitarbeiten-

den Beiträge, Ökosystem- und Biodiversitätswerte in kommunale Planungen einzubeziehen. 

Weitere Ziele, mit denen diese Tätigkeiten verknüpft sind, sind v.a. SDG 6 (Sauberes Wasser 

und Sanitär-Einrichtungen) und SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion). 

Tabelle 14: Tätigkeiten im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die zum Erreichen des SDG 15 beitragen (FB=Fachbereich; P=Projekte, 
Aktivitäten; S=Strategien, Programme; N=Netzwerke; Div.=Diverse) 

FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und weitere 
Ziele 

32 Organisation der Kon-
trolle von Gewässern 
durch (ehrenamtliche) 
Fischereiaufseher 

1   1 Anwendung und Um-
setzung von (v.a. Bun-
des-)Recht, Schwarzan-
geln vermeiden 

6.6 Wassergebundene Ökosysteme schützen; 
12.2. Nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher 
Ressourcen; 15.1 Erhaltung Binnensüßwas-
serökosysteme; 15.7. Wilderei beenden; 16.b 
Rechtsvorschriften zugunsten nachhaltiger Ent-
wicklung umsetzen 

39 Pilzberatung 1       2.1 Zugang zu sicheren Nahrungsmitteln für alle; 
12.2 Nachhaltige Bewirtschaftung und Nutzung 
natürlicher Ressourcen; 15.1 Nachhaltige Nut-
zung von Land- und Binnensüßwasserökosyste-
men 

66 Die Fauna, mit Schwer-
punkt Wirbellose in der 
Bergbaufolgelandschaft 

1     Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) 

6.6 Wasserbezogenen Ökosysteme schützen; 
15.1 Land- und Binnensüßwassersysteme erhal-
ten und wiederherstellen; 15.5 Verschlechterung 
natürlicher Lebensräume verringern, biolog. 
Vielfalt 

66 Einführung Nachhaltig-
keit im FB Umwelt 
(Konzept, Waldumbau, 
Infostation) 

  1 1 Konzepterstellung, 
nachhaltiger Waldum-
bau mit entsprechen-
der Infostation 

12.2 Nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher 
Ressourcen; 12.8 Bewusstsein für nachhaltige 
Entwicklung schaffen; 13.1 Widerstandsfähigkeit 
und Anpassungsfähigkeit gegen klimabedingte 
Gefahren; 15.2 Nachhaltige Bewirtschaftung al-
ler Waldarten 

80 Beiträge zur Raumord-
nung bei Berührung 
des Schutzguts Land-
schaft (insbes. bei Pla-
nungen technologi-
scher Infrastruktur) 

1 1   Schützenswerte Land-
schaftsbestandteile und 
ökologische Ressourcen 
erhalten und entwi-
ckeln 

6.6 Wassergebundene Ökosysteme schützen; 9.1 
Nachhaltige Infrastruktur; 11.b Integrierte Pläne; 
15.1 Nachhaltige Nutzung von Land- und Bin-
nensüßwasserökosystemen; 15.5 Verschlechte-
rung natürlicher Lebensräume verringern, biolog. 
Vielfalt; 15.9 Ökosystem- und Biodiversitäts-
werte in lokale Planungen einbeziehen 

SDG 16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen 

Eine friedliche und inklusive Gesellschaft, die allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglicht 

und effektive, rechenschaftspflichtige sowie inklusive Institutionen auf allen Ebenen bereit-

hält, ist Gegenstand des SDGs 16. Hierbei handelt es sich um das Ziel, mit dem insgesamt am 

meisten Tätigkeiten verknüpft sind (vgl. Abbildung 2). Hintergrund ist, dass viele inhaltlich an-

ders ausgerichtete Tätigkeiten zugleich Beiträge zu i.) leistungsfähigen, rechenschaftspflichti-

gen und transparenten Institutionen, ii.) einer bedarfsorientierten, inklusiven, partizipatori-

schen und repräsentativen Entscheidungsfindung oder iii.) der Förderung und Durchsetzung 

von Rechtsvorschriften zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung leisten. Diese drei Aspekte 

treten bei einigen Aktivitäten so deutlich zu Tage, dass ihnen ein entsprechendes Kernziel zu-

gewiesen wurde. Darüber hinaus tragen Tätigkeiten zum Schutz der Grundfreiheiten und zum 

Sicherstellen einer rechtlichen Identität aller Menschen zum Erfüllen dieses Ziels bei. Wech-

selwirkungen ergeben sich v.a. zu SDG 5 (Geschlechtergerechtigkeit) und SDG 8 (Menschen-

würdige Arbeit und Wirtschaftswachstum). 
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Tabelle 15: Tätigkeiten im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die zum Erreichen des SDG 16 beitragen (FB=Fachbereich; P=Projekte, 
Aktivitäten; S=Strategien, Programme; N=Netzwerke; Div.=Diverse) 

FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und weitere Ziele 

7 Überwachung und 
Betrachtung der 
Haushaltssituation 

1     Umgang mit begrenzten 
finanziellen Ressourcen; 
wirtschaftlicher Ressour-
ceneinsatz 

16.6. Leistungsfähige Institutionen 

7 Durchführung und 
Unterstützung bei 
Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchungen/ -be-
trachtungen 

1     Umgang mit begrenzten 
finanziellen Ressourcen; 
wirtschaftlicher Ressour-
ceneinsatz 

8.4 Ressourceneffizienz in Produktion verbes-
sern; 16.6. Leistungsfähige Institutionen; 16.5. 
Korruption reduzieren 

7 Durchführung des 
Programms "Kreis der 
Vielfalt! Anhalt Bitter-
feld!": Projektförde-
rung (jeweils ca. 
3000-5000 Euro) im 
Themengebiet Demo-
kratie fördern, Demo-
kratiebildung, Vielfalt 
gestalten, Extremis-
mus vorbeugen, Mit-
einander verbessern 

1   1 Umsetzung auf Basis 
übergeordneter Förder-
richtlinien von Bundes- 
und Landesebene 

4.7 Bildung für nachhaltige Entwicklung und Le-
bensweise; 5.1 Diskriminierung gegen Frauen be-
enden; 10.2 Selbstbestimmung und Inklusion un-
abhängig vom Status; 10.3 Chancengleichheit; 
16.10 Grundfreiheiten schützen 

7 Europaarbeit   1 1 Stärkung europäisches 
Bewusstsein 

4.7 Bildung für nachhaltige Entwicklung und Le-
bensweise; 16.10 Grundfreiheiten schützen 

8 Organisationsstruktu-
ren 

1 1 1 klare Aufgaben & Rollen-
verteilung, wettbewerbs-
fähige Organisationsstruk-
turen, agile Zusammenar-
beitsstrukturen 

5.5 Wirksame Teilhabe und Chancengleichheit 
von Frauen; 8.5 menschenwürdige Arbeit für 
alle; 16.6 leistungsfähige Institutionen 

30 Kommunalauf-
sichtsinformationen 
über alle Fachberei-
che streuen, um alle 
zu informieren 

1       16.6. Leistungsfähige Institutionen; 16.b Rechts-
vorschriften zugunsten nachhaltiger Entwick-
lung durchsetzen 

30 Frühzeitige Beratung, 
um Gesetze umzuset-
zen, nicht erst, wenn 
Menschen die Rege-
lungen fehlinterpre-
tiert haben 

1       16.b Rechtsvorschriften zugunsten nachhaltiger 
Entwicklung durchsetzen 

30 Auftragsvergabe, Ver-
tragsgestaltungen 
und Auswahlverfah-
ren im Sinne nachhal-
tiger Ziele (Mindest-
lohn, Tarife etc.); Be-
ratung zu Ausschrei-
bungen des Landkrei-
ses (vertragliche Be-
gleitung) 

1     Umsetzung und Einhal-
tung gesetzlicher Vorga-
ben 

8.5 Menschenwürdige Arbeit; 16.b Rechtsvor-
schriften zugunsten nachhaltiger Entwicklung 
durchsetzen 

30 Beteiligungsmanage-
ment  

1       11.3 Nachhaltige Siedlungsplanung; 11.b Inte-
grierte Planungen; 16.7 Partizipatorische Ent-
scheidungsfindung sicherstellen;  

32 Meldebehörde 1     Anwendung und Umset-
zung von (v.a. Bundes-
)Recht 

16.9 Allen Menschen eine rechtliche Identität 
geben; 16.b Rechtsvorschriften zugunsten nach-
haltiger Entwicklung durchsetzen 
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66 Vollzug des Umwelt-
rechtes in den Berei-
chen Emissionsschutz, 
Naturschutz, Forsten, 
Abfallwirtschaft, Ab-
wasserentsorgung, 
Artenschutz, Hoch-
wasserschutz, Boden-
schutz, Wasserrecht, 
Jagdrecht u.a. 

1     Gesetzliche Grundlage 
(Umweltrecht) 

Diverse Ziele, die sich hier nicht auf konkrete Un-
terziele verdichten lassen. Vorrangig jedoch: 16.b 
Rechtsvorschriften zugunsten einer nachhalti-
gen Entwicklung umsetzen 

66 Nachhaltigkeitsmana-
ger: Einführung des 
Themas Nachhaltig-
keit und Selbstevalu-
ierung des Fachbe-
reichs 

1     Kommunalrichtlinie 2020 11.3 Nachhaltige Siedlungsplanung; 11.b Inte-
grierte Planungen; 13.3 Personelle Kapazitäten 
im Bereich Klimawandel; 15.9 Ökosystem- und 
Biodiversitätswerte in lokale Planungen einbezie-
hen; 16.6 Leistungsfähige Institutionen 

SDG 17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele 

Das SDG 17 verkörpert diverse Unterziele mit Bezug zu globalen Aspekten für eine nachhal-

tige Entwicklung. Der Landkreis übernimmt bereits globale Verantwortung, indem Partner-

schaften auf internationaler Ebene unterstützt werden. Diese lassen sich als Multi-Akteur-

Partnerschaften zum Austausch von Wissen, Technologie und finanziellen Ressourcen be-

schreiben, die eine nachhaltige Entwicklung in allen Ländern unterstützen. 

Tabelle 16 Tätigkeiten im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die zum Erreichen des SDG 17 beitragen (FB=Fachbereich; P=Projekte, 
Aktivitäten; S=Strategien, Programme; N=Netzwerke; Div.=Diverse) 

FB Kurzbeschreibung P S N Definierte Ziele Beitrag zu SDGs: Kernziel (fett) und weitere 
Ziele 

40 Die Berufsschule An-
halt-Bitterfeld hat eine 
Partnerschaft mit 
Pszczyna in Polen 

1   1   17.16 Multi-Akteur-Partnerschaften zum Aus-
tausch von Wissen, Technologie und finanziellen 
Ressourcen, um Ziele für nachhaltige Entwick-
lung in allen Ländern zu unterstützen; 17.7 För-
dern von Partnerschaften 

40 Freie Schule Anhalt: 
Partnerschule in Tansa-
nia (die Schule ist nicht 
in Trägerschaft des 
Landkreises Anhalt-Bit-
terfeld, jedoch Teil des 
Schulentwicklungspla-
nes für die allgemein-
bildenden Schulen) 

1       17.16 Multi-Akteur-Partnerschaften zum Aus-
tausch von Wissen, Technologie und finanziellen 
Ressourcen, um Ziele für nachhaltige Entwick-
lung in allen Ländern zu unterstützen; 17.7 För-
dern von Partnerschaften 

50 Partnerschaft mit Seni-
orenbeirat in Pszczyna, 
Polen 

    1   17.16 Multi-Akteur-Partnerschaften zum Aus-
tausch von Wissen, Technologie und finanziellen 
Ressourcen, um Ziele für nachhaltige Entwick-
lung in allen Ländern zu unterstützen; 17.7 För-
dern von Partnerschaften 

Einordnung der Ergebnisse und Ausblick  

Gegenstand des vorliegenden Berichts ist die Dokumentation der kommunalen SDG-Be-

standsaufnahme über die Umsetzung der Agenda 2030 in der Landkreisverwaltung Anhalt-
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Bitterfeld. In einem mehrstufigen Verfahren unter umfangreicher Beteiligung der Mitarbei-

tenden wurden Tätigkeiten der Landkreisverwaltung erfasst und ihre Beiträge zu den 17 SDGs 

identifiziert.  

Die durchgeführte Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.6 Zudem mussten bei 

der Zuweisung zu den SDGs zuweilen Ermessungsentscheidungen getroffen werden. Dadurch 

sind ggf. Unschärfen entstanden, die sich auf dieser frühen und vergleichsweise übergeord-

neten Analyseebene jedoch nicht vermeiden lassen. Überdies ist eine Landkreisverwaltung 

ein hochkomplexes System, das sich ständig fortentwickelt. Die Bestandserfassung ist somit 

eine Momentaufnahme des Umsetzungsprozesses einer nachhaltigen Entwicklung. Trotz die-

ser Limitierungen konnte durch die mehrfache Beteiligung der Mitarbeitenden und die Rück-

spiegelung der Ergebnisse ein aussagekräftiges Gesamtergebnis generiert werden. 

Mit der Bestandserfassung verfügt der Landkreis über eine valide Abbildung der bisherigen 

Aktivitäten im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung. Auf dieser Grundlage können neue 

Perspektiven auf die Verankerung und Umsetzung der Agenda 2030 eröffnet werden. So bie-

tet die Bestandserfassung einen inhaltlichen Ausgangspunkt, um thematische Arbeitsberei-

che zu identifizieren, die die nachhaltige Entwicklung schon umsetzen bzw. in denen themati-

sche und strategische (Inter-)Aktionen aussichtsreich erscheinen. Mit den Ergebnissen lässt 

sich erkennen, in welchen Bereichen Maßnahmen bereits umgesetzt werden, wo noch Opti-

mierungsbedarfe ausgemacht werden können, wo bislang isolierte Handlungsfelder ver-

knüpft und Synergien durch fachübergreifendes Arbeiten stärker genutzt werden können.  

Zukunftsthemen mit besonderer Relevanz sind entwicklungspolitische Zielsetzungen, Maß-

nahmen oder Konzepte des Landkreises bzw. von Akteuren im Landkreisgebiet. Darunter fal-

len z.B. Aktivitäten im Bereich der fairen Beschaffung, Partnerschaften mit Kommunen im 

globalen Süden, internationale Netzwerke oder sonstige Aktivitäten im Inland oder Ausland, 

die der Stärkung des Engagements in der Einen Welt dienen. Entsprechende Ansätze sind im 

Landkreis vorhanden. Wegen ihrer besonderen Wirkungspotentiale sollen die entsprechen-

den Aktivitäten an dieser Stelle nochmal gesondert eingeordnet werden: 

• Als Aktivitäten im Bereich der fairen Beschaffung, lässt sich die unter SDG 12 be-

schriebene nachhaltige Beschaffung von Papier und Büromaterial kategorisieren. 

• Internationale Netzwerke der Landkreisverwaltung bestehen nach Pszczyna in Polen. 

Die Freie Schule Anhalt – ein wichtiger Akteur im Bereich Bildung – pflegt eine Part-

nerschaft mit einer Partnerschule in Tansania (zu beiden vgl. SDG 17). 

Darüber hinaus sind auch viele andere Bereiche wie Artenvielfalt und Biodiversität, Klima-

schutz und -anpassung, Rohstoffverfügbarkeit und Ernährungssicherheit oder das Thema Frie-

den globale Themen. Auch der Wettlauf um Rohstoffe oder die Frage, wie die Nationen zuei-

nanderstehen und es gelingt, kriegerische Auseinandersetzungen zu vermeiden und nicht 

 

6 So konnten 6 Fachbereiche wegen hoher Krankheitsstände sowie außerordentlicher Arbeitsbelastung 

bedauerlicherweise nicht an dem Erfassungsverfahren teilnehmen. 



 
40 

mehr isoliert nur für eine Nation zu betrachten, fallen in diese Kategorie. Die globale Vernet-

zung, globale Wechselwirkungen und vor allem globale Lösungsansätze tragen sehr wesentlich 

zur Umsetzung der Ziele der Agenda 2030 bei. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld besteht hierüber 

Einverständnis. Für weitere Schritte im Bereich der Nachhaltigkeit wird es eine wichtige Auf-

gabe sein, diese globale Perspektive in das Alltagshandeln der Menschen im Landkreis und in 

der Verwaltung zu integrieren. 

In zukünftigen Strategieprozessen kann der Landkreis an diese vorhandenen Potentiale für 

entwicklungspolitisches Engagement anknüpfen, ihre Relevanz stärker herausstellen und 

entsprechende erweiternde Maßnahmen entwickeln (z.B. im Rahmen entsprechender Hand-

lungsfelder einer Nachhaltigkeitsstrategie). Perspektivisch können die Befunde der gesamten 

Bestandsaufnahme bestehende Wissensgrundlagen für die mittel- bis langfristige Planung 

komplementieren. Denkbare Anwendungsbeispiele im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind die 

Nutzung der Ergebnisse als Grundlage für  

1. verwaltungsinterne Strategieprozesse,  

2. Öffentlichkeitsarbeit,  

3. Beteiligungsprozesse sowie (mit den letzten Punkten untrennbar verknüpft),  

4. neue Perspektiven auf bekannte Zielkonflikte und Probleme, die innovative Lösungs-

ansätze begünstigen. 

Ein besonderes Steuerungsinstrument, für dessen Entwicklung eine SDG-Bestandserfassung 

eine wichtige Grundlage darstellt, ist eine kommunale Nachhaltigkeitsstrategie. Eine solche 

Strategie formuliert ein kommunenspezifisches Handlungsprogramm, mit dem sich die Prinzi-

pien und Ziele der Agenda 2030 systematisch integrieren und vertiefen lassen. Auf diese Weise 

wird sichergestellt, dass Entscheidungen generationengerecht, ganzheitlich und mit globaler 

Perspektive über zukünftige Entwicklungspfade getroffen werden. Mit einer Nachhaltigkeits-

strategie kann der Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine Kommune werden, die nicht nur eigenver-

antwortlich handelt, sondern Mitverantwortung für ein weltweit menschenwürdiges Le-

ben und den dauerhaften Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen – mithin globale Verant-

wortung – übernimmt. 
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Anhänge 

I. Abkürzungsverzeichnis 

Kürzel Bedeutung 

BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

BNE Bildung für nachhaltige Entwicklung 

EG  Engagement Global gGmbH 

KVHS Kreisvolkshochschule 

LAG Lokale Aktionsgruppe 

LEADER 
„Liaison entre les actions de développement de l'économie rurale“; Deutsch: Verbindung zwi-

schen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft 
 

LES LEADER-Entwicklungsstrategie  

LQW Lernorientierte Qualität in der Weiterbildung  

OZG Onlinezugangsgesetz  

RÜMSA Regionales Übergangsmanagement Sachsen-Anhalt  

SDG Sustainable Development Goal  

SKEW Servicestelle Kommunen in der Einen Welt  

UN-BRK UN-Behindertenrechtskonvention  

WHO Weltgesundheitsorganisation  
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II. Fachbereichsliste 

Orga-Ziffer Fachbereich 

6 FB Informationstechnik und Digitalisierung 

7 FB Strategische Entwicklung/Controlling 

8 Stabsstelle Organisation 

10 FB Interner Service 

11 FB Personal 

14 FB Rechnungsprüfung 

20 FB Kämmerei 

30 FB Recht/Kreisangelegenheiten 

32 FB Ordnung und Verkehr 

33 FB Ausländerangelegenheiten 

38 FB Brand, Katastrophenschutz und Rettungsdienst 

39 FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz 

40 FB Schulverwaltung 

41 FB Bildung, Kultur und Sport 

50 FB Soziales, Senioren und Inklusion 

51 FB Kinder, Jugend und Familie 

53 FB Gesundheit 

55 FB Jobcenter 

63 FB Bauordnung 

66 FB Umwelt und Klimaschutz 

67 Stabsstelle strategisches Gebäudemanagement 

68 FB Bau 

80 FB Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege 

BA Behindertenbeauftragte 

Div. Diverse 

GB Gleichstellungsbeauftragte 

LR Landrat 

MB Mittelstandsbeauftragter/Sonderaufgaben 

SP Stabsstelle Integrierte Sozialraumplanung/ Kinderschutzfachstelle 
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III. Rohdaten der SDG-Bestandserfassung 

Anmerkungen: Gelb hinterlegte Zeilen markieren diejenigen Fachbereiche, die in die kom-

munale SDG-Bestandsaufnahme über die Umsetzung der Agenda 2030 in der Landkreisver-

waltung Anhalt-Bitterfeld noch nicht einbezogen wurden. 
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 Konkretisierung 

 

6 
Digitalisierung 
aller Fachbe-
reiche  

1     

Papierlos wer-
den: Kostenein-
sparung, auf 
Nachhaltigkeit  
achten (kein 
Doppelspei-
chern); unbe-
fristeter Zugang 
zu Dokumenten 
und perspekti-

visch auch Bür-
ger*innen Mög-
lichkeiten ge-
ben, digitale 
Anträge zu stel-
len 

    1     1   1     1 2 1     1   

3.9 Krankheiten durch Verschmut-

zungen im Boden reduzieren; 6.3 
Wasserqualität durch Verringe-
rung der Freisetzung gefährlicher 
Stoffe verbessern; 8.4 Ressour-
ceneffizienz in Konsum und Pro-
duktion; 11.6 Umweltbelastung 
pro Kopf senken; 12.4 Umweltver-
träglicher Umgang mit Chemika-
lien und Abfällen; 12.5 Abfall-
aufkommen vermeiden; 12.7 

Nachhaltige Verfahren in der öf-
fentlichen Beschaffung; 13.3 Per-
sonelle und institutionelle Kapazi-
täten im Bereich der Abschwä-
chung des Klimawandels;16.6 
Leistungsfähige Institutionen 

 

6 

Steuerung 
sämtlicher In-
ternetan-
schlüsse, Mo-
bilfunkver-
träge etc. 

1                     2 1             1   

8.2. Produktivität durch tech-
nologische Modernisierung; 
9.1 Hochwertige Infrastruktur; 
16.6 Leistungsfähige Institutionen 
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6 

Mitgliedschaft 
in der kom-
munalen IT-
Union (Ver-
bund von 
Kommunen in 
Sachsen-An-
halt) 

    1 

Gemeinschaftli-
ches Bespre-
chen und Pla-
nen von IT-Zie-
len, gemein-
schaftliche Be-
schaffung 

              2               1   
8.2. Produktivität durch tech-
nologische Modernisierung; 
16.6 Leistungsfähige Institutionen 

 

6 

Vermittlung 
digitaler Kom-
petenzen zu 
neuen Tech-
nologien 1     

Abwehrhaltun-
gen nehmen, 
Kompetenzen 
steigern       1       2               1   

4.4 Fachliche/berufliche Qualifika-
tion fördern; 8.2. Produktivität 
durch technologische Moder-
nisierung; 16.6 Leistungsfähige 
Institutionen 

 

6 

Bereitstellung 
von Geoinfor-
mationssyste-
men, um Alt-
lasten aufzu-

zeigen (Altlas-
tenkataster) 

1   1 

Sammlung von 
Daten als 
Grundlage für 
bodenschutz-
rechtliche Stel-
lungsnahmen 
und ggf. Altlas-
tensanierungen 

    1     1           2     1     

3.9 Krankheiten durch Verschmut-
zungen im Boden reduzieren; 6.3 
Wasserqualität durch Verringe-
rung der Freisetzung gefährlicher 
Stoffe verbessern; 12.4 Umwelt-
verträglicher Umgang mit 

Chemikalien; 15.9 Ökosystem- 
und Biodiversitätswerte in lokale 
Planungen 

 

6 

Unterstützung 
von Schulen 
mit (von der  
Landkreisver-
waltung nicht 
mehr genutz-
ten) Compu-
tern/Monito-
ren, damit 
diese in den 
Schulen wei-
tergenutzt 
werden 

1   1   1     1         1     2           

1.4. Gleichen Zugang zu grundle-
genden Diensten und neuen 
Technologien; 4.a Bildungsstätten 
mit effektiver Lernumgebung;  
9.c. Zugang zu Informations- und 

Kommunikationstechnologie er-
weitern; 12.5 Wiederverwen-
dung;  12.7. Nachhaltige Verfah-
ren in der öffentlichen Beschaf-
fung 
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7 

Überwachung 
und Betrach-
tung der 
Haushaltssitu-
ation 

1     

Umgang mit be-
grenzten finan-
ziellen Ressour-
cen; wirtschaft-
licher Ressour-
ceneinsatz 

                              2   
16.6. Leistungsfähige Institu-
tionen 

 

7 

Durchführung 
und Unter-
stützung bei 
Wirtschaftlich-
keitsuntersu-
chungen/ -be-
trachtungen 

1     

Umgang mit be-
grenzten finan-
ziellen Ressour-
cen; wirtschaft-
licher Ressour-
ceneinsatz 

              1               2   

8.4 Ressourceneffizienz in Produk-
tion verbessern; 16.6. Leis-
tungsfähige Institutionen; 
16.5. Korruption reduzieren 

 

7 
Positionierung 
+ Marktbear-
beitung 

1 1 1 

Stärkung Marke 
Image & Profil/ 
Ausbau strat. 
Marktplanung, 
Vermarktungs-

netzwerke & - 
pools 

                              1   
16.6. Leistungsfähige Institu-
tionen 

 

7 

Digitalisierung 
der Landkreis-
verwaltung 
(digitale Pro-

zesse, Online-
zugang z.B. 
für behinderte 
Menschen) 

1 1 1 

digitaler Infra-
strukturausbau, 
Ausbau digitaler 
Kompetenzen, 
digitales Besu-
chermanage-
ment 

    1     1         1 2 1     1   

3.9 Krankheiten durch Verschmut-
zungen im Boden reduzieren; 6.3 
Wasserqualität durch Verringe-
rung der Freisetzung gefährlicher 
Stoffe verbessern; 8.4 Ressour-
ceneffizienz in Konsum und Pro-
duktion; 11.6 Umweltbelastung 
pro Kopf senken; 12.4 Umweltver-
träglicher Umgang mit Chemika-
lien und Abfällen; 12.5 Abfall-
aufkommen vermeiden; 12.7 
Nachhaltige Verfahren in der öf-
fentlichen Beschaffung; 13.3 Per-
sonelle und institutionelle Kapazi-
täten im Bereich der Abschwä-
chung des Klimawandels;16.6 
Leistungsfähige Institutionen 
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7 

Digitale 

Raumbu-
chung 

1     

Papier sparen, 
Arbeitsabläufe 
effizient gestal-

ten und Pro-
zesse digitali-
siert abbilden 

    1     1   1     1 2 1     1   

3.9 Krankheiten durch Verschmut-
zungen im Boden reduzieren; 6.3 
Wasserqualität durch Verringe-
rung der Freisetzung gefährlicher 
Stoffe verbessern; 8.4 Ressour-
ceneffizienz in Konsum und Pro-
duktion; 11.6 Umweltbelastung 
pro Kopf senken; 12.4 Umweltver-

träglicher Umgang mit Chemika-
lien und Abfällen; 12.5 Abfall-
aufkommen vermeiden; 12.7 
Nachhaltige Verfahren in der öf-
fentlichen Beschaffung; 13.3 Per-
sonelle und institutionelle Kapazi-
täten im Bereich der Abschwä-
chung des Klimawandels; 16.6 
Leistungsfähige Institutionen 

 

7 

Projektumset-
zung im Rah-
men des Pro-
gramms Eras-
mus+ : Aus-
tausch von 
Auszubilden-
den und Aus-

bildenden 

1 1   

lebenslanges 
Lernen, Ver-

mittlung und 
Erwerb interna-
tionaler berufli-
cher Hand-
lungskompeten-
zen, Stärkung 
des europäi-
schen Gedan-
kens; Koopera-
tion mit Lett-

land, Estland, 
Island, Grie-
chenland, Ita-
lien 

      2       1               1 1 

4.4 Erhöhung der Zahl von 
Menschen fachlich/berufli-
cher Qualifikation für eine Be-
schäftigung; 4.7 Bildung für 
nachhaltige Entwicklung; und Le-
bensweise, Wertschätzung kultu-
reller Vielfalt; 8.3 Menschenwür-
dige Arbeitsplätze für alle; 8.6 An-
teil Menschen ohne Schulbildung 
verringern; 16.6 Leistungsfähige 

Institutionen; 17.17 Wirksame öf-
fentliche Partnerschaften 
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7 

Richtlinie Re-
gio Aktiv ( fi-
nanziert durch 
den ESF+ in 
der Förderpe-

riode 2021-
2027 ) 

1   1 

Regionalisierte 
Umsetzung von 
Arbeitsmarkt-
programmen; 
Projekte zur Ar-
beitsmarktin-
tegration von 
benachteiligten 

Personen, Un-
terstützung jun-
ger Menschen 
beim Zugang 
zur beruflichen 
Ausbildung 

1     1       2   1               

1.2 Armut senken, 1.3 Sozial-
schutzsysteme und Maßnahmen 
für alle einschließlich Basisschutz; 
4.5 Gleichberechtigter Zugang zu 
Bildung; 8.5 Menschenwürdige Ar-
beit für alle; 8.6 Anteil junger 
Menschen ohne Berufsausbil-

dung verringern; 10.1 Einkom-
menswachstum; 10.2 Selbstbe-
stimmung unabhängig vom wirt-
schaftlichen oder sonstigen Sta-
tus; 10.3 Chancengleichheit 

 

7 

RÜMSA/ (vir-
tuelle) Ju-
gendberufs-

agentur 

1    1 

Berufsorientie-
rung, Über-
gangsgestal-
tung Schule-
Ausbildungs-

markt, Ausbil-
dungsgestal-
tung 

      1 1     2   1               

4.4 Fachliche/berufliche Qualifika-
tion fördern; 5.5 Teilhabe und 
Chancengleichheit für Frauen;  
8.6 Anteil junger Menschen 

ohne Berufsausbildung ver-
ringern; 10.3 Chancengleichheit 

 

7 

Arbeitskreis 
Schule Wirt-
schaft: Zu-
sammen-
schluss von 
Akteuren aus 
der Wirt-

schaft, aus 
Schulen sowie 
dem Land-
kreis (Jugend- 
und Familien-
hilfe), Platt-
form für In-
formations-
austausch 
und Berufsori-
entierung; da-

    1 

Erfolgreiche 
Partnerschaft 
und Zusam-

menarbeit zwi-
schen Schulen 
und Wirtschaft 
im Landkreis 
(Vernetzung, 
Informations-
austausch) 

      1 1     2   1             1 

4.4 fachliche/berufliche Qualifika-

tion fördern; 5.5 Teilhabe und 
Chancengleichheit für Frauen;  
8.6 Anteil junger Menschen 
ohne Berufsausbildung ver-
ringern; 10.3 Chancengleichheit; 
17.17 Öffentliche Partnerschaften 
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bei auch in-
ternationale 
Projekte mit 
Spanien und 
Frankreich 

7 

Lokales Bünd-
nis für Fami-
lie: Zusam-
menschluss 
unterschied-
lichster Ak-

teure aus 
Wirtschaft, 
Politik und 
Verwaltung, 
Jugendarbeit 
und Jugend-
hilfe 

  1 1 

Familienfreund-
licher Landkreis 
Anhalt-Bitter-
feld- Vereinbar-

keit von Familie 
und Beruf im 
ländlichen 
Raum 

        1     2   1           1   

5.4 Förderung geteilter Verant-
wortung der Pflege- und Hausar-
beit; 5.5 Teilhabe von Frauen im 
wirtschaftlichen Leben; 8.5 Men-

schenwürdige Arbeit für alle; 
10.2 Selbstbestimmung unabhän-
gig vom Status; 16.7 Entschei-
dungsfindung bedarfsorientiert 
und partizipatorisch 

 

7 

Durchführung 
des Pro-
gramms 

„Kreis der 
Vielfalt! An-
halt Bitter-
feld!“: Pro-
jektförderung 
(jeweils ca. 
3000-5000 
Euro) im The-
mengebiet 
Demokratie 
fördern, De-

mokratiebil-
dung, Vielfalt 

1   1 

Umsetzung auf 
Basis überge-
ordneter För-
derrichtlinien 
von Bundes- 
und Landes-
ebene 

      1 1         1           2   

4.7 Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung und Lebensweise; 5.1 
Diskriminierung gegen Frauen be-
enden; 10.2 Selbstbestimmung 
und Inklusion unabhängig vom 
Status; 10.3 Chancengleichheit; 
16.10 Grundfreiheiten schüt-
zen 
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gestalten, 
Extremismus 
vorbeugen, 
Miteinander 
verbessern 

7 

Federfüh-
rende Fort-
schreibung 
Kreisentwick-
lungskonzept 
2024 mit par-
tizipativen 
Elementen 

1 1 1 

Anpassung an 
demografische 
Entwicklungen 
und Struktur-
probleme, Kli-
mawandel, Ge-
flüchtete u.ä.; 
Beteiligung ex-
plizit vorgese-
hen 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Das Kreisentwicklungskonzept 
wird voraussichtlich Beiträge zu 
allen SDGs leisten. Primär handelt 
es sich um: 11.3 Integrierte, 
nachhaltige Siedlungsplanung; 
11.a Regionale Entwicklungs-
planung für positive Verbin-
dungen zwischen Stadt- und 

Land; 11.b Integrierte Pläne; 
13.3 Institutionelle Kapazitäten im 
Bereich Klimawandel; 15.9 Öko-
system- und Biodiversitätswerte in 
lokale Planungen, Entwicklungs-
prozesse etc.; 16.6 Leistungsfä-
hige Institutionen 

 

7 

Unterstützung 
des Struktur-
wandels/- 
Kohleausstieg 
bzw. dessen 
noch immer 
wirkenden 
Folgen (koor-
diniert durch 
das Land 
Sachsen-An-
halt) durch 
Zusammenar-
beit mit der 
Entwicklungs- 

1 1 1 

Erhöhung der 
Anzahl der 

Menschen die in 
der Region le-
ben und arbei-
ten möchten; 
Förderung 
Diversität der 
Wirtschaft, gute 
Arbeit, attrak-
tive Lebens-
räume, Touris-
musangebote 

und Freizeit 

              2 1   1 1           

8.2 Diversifizierung und Mo-
dernisierung; 8.3 Wachstum 
von Klein- und Mittelunterneh-
men; 8.5 Vollbeschäftigung und 
menschenwürdige Arbeit; 8.9 
Nachhaltiger Tourismus; 9.2 
Nachhaltige Industrialisierung; 9.4 
Infrastrukturen mit effizientem 
Ressourceneinsatz und umwelt-
verträglicher Technologie; 11.a 
Regionale Entwicklungsplanung; 
12.6 Nachhaltige Verfahren in Un-
ternehmen 
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und Wirt-
schaftsförde-
rungsgesell-
schaft Anhalt-
Bitterfeld 
mbH 

7 

Breitbandaus-
bau in den 
Kommunen 
(mit Förder-
mitteln) 

1     

Abbau weißer 
und grauer Fle-
cken; freiwillige 
Hilfeleistung für 
die Kommunen 

                2 1     1         

9.1 hochwertige Infrastruktu-
ren für alle; 9.4 Industrien nach-
haltig nachrüsten; 10.2 Alle Men-
schen zu Selbstbestimmung befä-
higen; 13.3 Personelle und institu-
tionelle Kapazitäten im Bereich 
der Abschwächung des Klimawan-
dels 

 

7 

Sportförde-
rung: Koope-
ration mit 
Vereinen und 
Sportverbän-
den 

1   1 

bedarfsgerechte 
und funktions-
fähige Ange-
bote des Spor-
tes schaffen, 
erhalten und 
weiterentwi-
ckeln  

    2               1         1   

3.8 Zugang zu grundlegenden 
Gesundheitsdiensten; 11.7 Zu-
gang zu Grünflächen; 16.7 Ent-
scheidungen auf allen Ebenen be-
darfsorientiert und inklusiv 

 

7 Europaarbeit   1 1 
Stärkung euro-
päisches Be-
wusstsein 

      1                       2   
4.7 Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung und Lebensweise; 16.10 
Grundfreiheiten schützen 

 

8 
Organisati-
onsstrukturen 

1 1 1 

klare Aufgaben 
& Rollenvertei-
lung, wettbe-
werbsfähige Or-
ganisations-
strukturen, 
agile Zusam-

menarbeits-
strukturen 

        1     1               2   

5.5 Wirksame Teilhabe und Chan-
cengleichheit von Frauen; 8.5 
menschenwürdige Arbeit für alle; 
16.6 leistungsfähige Instituti-
onen 
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10 

Nachhaltige 

Beschaffung 
nach rechtl. 
Vorgaben (öf-
fentl. Aus-
schreibung) 

1 1   
E-Autos, Kopie-
rer, Papier, Bü-
romaterial 

    1     1   1     1 2 1     1   

3.9 Krankheiten durch Verschmut-
zungen im Boden reduzieren; 6.3 
Wasserqualität durch Verringe-
rung der Freisetzung gefährlicher 
Stoffe verbessern; 8.4 Ressour-
ceneffizienz in Konsum und Pro-
duktion; 11.6 Umweltbelastung 
pro Kopf senken; 12.4 Umweltver-

träglicher Umgang mit Chemika-
lien und Abfällen; 12.5 Abfall-
aufkommen vermeiden; 12.7 
Nachhaltige Verfahren in der öf-
fentlichen Beschaffung; 13.3 Per-
sonelle und institutionelle Kapazi-
täten im Bereich der Abschwä-
chung des Klimawandels; 16.6 
Leistungsfähige Institutionen; 
16.b Rechtsvorschriften zuguns-
ten nachhaltiger Entwicklung 
durchsetzen 

 

10 

Digitalisie-
rung: Sen-
kung Papier-
verbrauch; ef-
fizienteres Ar-

beiten (u.a. 
beim Home-
office) mög-
lich 

1 1   

Einführung 
Hybridpost, Di-
gitalisierung 

von Archivma-
terial 

    1     1   1     1 2 1     1   

3.9 Krankheiten durch Verschmut-
zungen im Boden reduzieren; 6.3 
Wasserqualität durch Verringe-
rung der Freisetzung gefährlicher 
Stoffe verbessern; 8.4 Ressour-
ceneffizienz in Konsum und Pro-
duktion; 11.6 Umweltbelastung 
pro Kopf senken; 12.4 Umweltver-
träglicher Umgang mit Chemika-

lien und Abfällen; 12.5 Abfall-
aufkommen vermeiden; 12.7 
Nachhaltige Verfahren in der öf-
fentlichen Beschaffung; 13.3 Per-
sonelle und institutionelle Kapazi-
täten im Bereich der Abschwä-
chung des Klimawandels; 16.6 
Leistungsfähige Institutionen 

 

11 
Einstellung 

von Menschen 
1             1       2   1               

4.3 Berufliche Bildung; 4.5. Zu-
gang von Menschen mit Behinde-
rung zu allen Ausbildungsebenen; 
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mit Beein-
trächtigungen 
(Inklusion) 

8.3 Wachstum von Klein- und Mit-
telunternehmen; 8.5 Menschen-
würdige Arbeit für alle; 10.2 
Selbstbestimmung unabhängig 
von Behinderung; 10.3 Chancen-
gleichheit  

11 
Gesundheits-

tag  
1           2                             

3.8 Allgemeine Gesundheits-
versorgung; 3.5 Prävention und 

Behandlung von Substanzmiss-
brauch; 3.a Eindämmung Tabak-
gebrauch 

 

11 

Gesundheits-
management 
(im Aufbau), 
Vertrag mit 
Krankenkas-
sen, Mitarbei-
ter können 
sich zu Teams 

zusammenfin-
den und einen 
Teamtag nut-
zen (Zeitgut-
schriften und 
Obolus für die 
Umsetzung) 

1           1         2               1   

3.8. Allgemeine Gesundheitsver-
sorgung; 8.3 (Regionale) Poli-
tik, zur Unterstützung pro-
duktiver Tätigkeiten und 
menschenwürdiger Arbeits-
plätze; 8.5 Menschenwürdige Ar-
beit; 16.6 Leistungsfähige Institu-
tionen 

 

11 Homeoffice 1     
wirtschaftl. Res-
sourceneinsatz 

              2         1     1   

8.3 (Regionale) Politik, zur 
Unterstützung produktiver 
Tätigkeiten und menschen-
würdiger Arbeitsplätze; 8.5 
Menschenwürdige Arbeit für alle; 
13.3 Institutionelle Kapazitäten im 
Bereich Abschwächung des Klima-
wandels; 16.6 Leistungsfähige In-
stitutionen 

 

11 
Arbeitsplatz-
Sharing 

1     
wirtschaftl. Res-
sourceneinsatz 

              2       1           
8.2 Diversifizierung und Mo-
dernisierung; 12.5 Vermeidung 
von Abfall 
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11 

Studienange-
bote/Ausbil-
dungsange-
bote: Aus- 
und Fortbil-

dung i. H. 
vorrangig di-
gital 

1     

Digitale Aus- 
und Fortbildun-
gen werden pri-
orisiert, um Rei-
sen und Res-

sourceneinsatz 
zu reduzieren 

    1 1   1   2       1 1     1   

3.9 Weniger Erkrankungen durch 
Verunreinigungen von Was-
ser/Luft/Boden; 4.4 Berufliche 
Qualifikation; 6.3. Verringerung 
der Wasserverschmutzung; 8.3 
Diversifizierung und Modernisie-
rung; 8.2 höhere Produktivität 
durch Innovation fördern; 

12.4 Umweltverträglicher Umgang 
mit Chemikalien und Abfällen; 
13.3 Institutionelle Kapazitäten im 
Bereich Abschwächung des Klima-
wandels; 16.6 Leistungsfähige In-
stitutionen 

 

11 

Personalaus-
wahlverfah-
ren: Einstel-
lung unab-

hängig von 
Geschlecht, 
Religion...... 

1     

Bestenauslese 
unabhängig von 
Geschlecht, Re-
ligion; Einhal-
tung gesetzli-

cher Standards 
(Mindestlohn, 
keine Kinderar-
beit etc.) 

        1     2               1   

5.5 Chancengleichheit; 8.3 Diver-
sifizierung und Modernisierung; 
8.5 Menschenwürdige Arbeit 
für alle; 16.6 Leistungsfähige In-

stitutionen; 16.b Rechtsvorschrif-
ten zugunsten einer nachhaltigen 
Entwicklung durchsetzen 

 

11 

Attraktivität 
des Arbeitge-
bers Land-
kreisverwal-
tung, Be-
wusstsein 

entwickeln 

  1 1 

Fachkräftesi-
cherung/ gute 
Arbeitsbedin-
gung 

              2               1   

8.3 (Regionale) Politik, zur 
Unterstützung produktiver 
Tätigkeiten und menschen-
würdiger Arbeitsplätze; 16.6 
Leistungsfähige Institutionen; 

 

11 

Verbesserung 
Image Land-
kreisverwal-
tung 

  1 1 

Förderung von 
Stolz, Identifi-
kation & Akzep-
tanz 

              2               1   

8.3 (Regionale) Politik, zur 
Unterstützung produktiver 
Tätigkeiten und menschen-
würdiger Arbeitsplätze; 16.6 
Leistungsfähige Institutionen 

 

14                                                
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20                                                

30 

Kommu-
nalaufsichtsin-
formationen 
über alle 

Fachbereiche 
streuen, um 
alle zu infor-
mieren 

1                                     2   

16.6. Leistungsfähige Institutio-
nen; 16.b Rechtsvorschriften 

zugunsten nachhaltiger Ent-
wicklung durchsetzen 

 

30 

Frühzeitige 
Beratung, um 
Gesetze um-
zusetzen, 
nicht erst, 
wenn Men-
schen die Re-
gelungen 
fehlinterpre-
tiert haben 

1                                     2   
16.b Rechtsvorschriften zu-
gunsten nachhaltiger Ent-

wicklung durchsetzen 

 

30 

Auftrags-
vergabe, Ver-
tragsgestal-
tungen und 
Auswahlver-
fahren im 

Sinne nach-
haltiger Ziele 
(Mindestlohn, 
Tarife etc.); 
Beratung zu 
den Aus-
schreibungen 
des Landkrei-
ses (vertragli-
che Beglei-

tung) 

1     

Umsetzung und 
Einhaltung ge-
setzlicher Vor-
gaben 

              1               2   

8.5 Menschenwürdige Arbeit; 
16.b Rechtsvorschriften zu-
gunsten nachhaltiger Ent-
wicklung durchsetzen 
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30 
Beteiligungs-
management  

1                           1         2   

11.3 Nachhaltige Siedlungspla-
nung; 11.b Integrierte Planungen; 
16.7 Partizipatorische Ent-
scheidungsfindung sicherstel-
len;  

 

30 

Entwicklung 
der "Ge-
nusskiste 
Landkreis 
ABI" (kulinari-

sche Genuss-
box) 

1     

Direktvermark-
tung, fairer 
Handel Image-
steigerung 

  2           1       1           

2.3 Kleine Nahrungsmittel-
produzenten unterstützen; 
8.3. (Landkreis)Politiken, die 
Kleinunternehmer begünstigen; 
12.3 Kurze Lieferkette mit wenig 
Nahrungsmittelverlusten 

 

32 

Fachaufsicht 
für kommu-
nale Abwä-
gungspro-
zesse zwi-
schen Ein-

zelinteressen 
und öffentli-
chem Inte-
resse (in Fra-
gen von Park-
raum, Ge-
schwindig-
keitsreduk-
tion)  

1           1               2             

3.6 Weniger Verkehrsunfälle; 
11.2 Sicherheit im Straßen-

verkehr verbessern; 16.b 
Rechtsvorschriften zugunsten 
nachhaltiger Entwicklung umset-
zen 
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32 
Schwarzar-
beitsbekämp-
fung 

1     

Anwendung 
und Umsetzung 
von (v.a. Bun-
des-)Recht 

              2               1   

8.8 Sichere Arbeitsumgebung, 
Arbeitsrechte schützen; 16.b 
Rechtsvorschriften zugunsten 
nachhaltiger Entwicklung umset-
zen 

 

32 Meldebehörde 1     

Anwendung 
und Umsetzung 
von (v.a. Bun-
des-)Recht 

                              2   

16.9 Allen Menschen eine 

rechtliche Identität geben; 
16.b Rechtsvorschriften zuguns-
ten nachhaltiger Entwicklung 
durchsetzen 

 

32 
Fahrerlaub-
nis/Fahrschul-
recht 

      

Anwendung 
und Umsetzung 
von (v.a. Bun-
des-)Recht 

    2                         1   

3.6 Anzahl der Verkehrsun-
fälle vermindern; 16.b Rechts-
vorschriften zugunsten einer 
nachhaltigen Entwicklung durch-
setzen 

 

32 

Straßenver-
kehrsrechtli-
che Anord-
nungen v.a. 
bei Baumaß-
nahmen oder 
Veranstaltun-
gen 

1     

Anwendung 
und Umsetzung 
von (v.a. Bun-
des-)Recht 

    1           1   2         1   

3.6 Anzahl der Verkehrsunfälle 
vermindern; 9.1 Hochwertige Inf-
rastruktur; 11.2 Sicherheit im 
Straßenverkehr verbessern; 
16.b Rechtsvorschriften zuguns-
ten nachhaltiger Entwicklung um-
setzen 

 

32 

"AG Sperr-
kommission" 
bestehend 
aus 10 örtli-
chen Straßen-
verkehrsbe-
hörden, Ord-
nungsamt, 
Polizei, ggf. 
bauausfüh-
renden Unter-

nehmen  

    1 

Arbeitsberatung 
zu verkehrsbe-
zogenen Maß-
nahmen 

    1           1   2         1   

3.6 Anzahl der Verkehrsunfälle 
vermindern; 9.1 Hochwertige Inf-
rastruktur; 11.2 Sicherheit im 
Straßenverkehr verbessern; 
16.7 Bedarfsorientierte Entschei-
dungsfindung 
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32 

Verkehrs-
schau: Bege-
hung von Un-
fallschwer-
punkten (mit 
Polizei) 

1   1 
Verkehrssicher-
heit erhöhen 

    1           1   2         1   

3.6 Anzahl der Verkehrsunfälle 
vermindern; 9.1 Hochwertige Inf-
rastruktur; 11.2 Sicherheit im 
Straßenverkehr verbessern; 
16.7 Bedarfsorientierte Entschei-
dungsfindung 

 

32 

Überwachung 
und Einfluss-
nahme auf In-
halte der Fi-
schereiausbil-
dung und -
prüfung 

1     

Anwendung 
und Umsetzung 
von (v.a. Bun-
des-)Recht 

      1   2           1     1 1   

4.7 Kenntnisse zur Förderung 
nachhaltiger Entwicklung; 6.6 

Wassergebundene Ökosys-
teme schützen; 12.2. Nachhal-
tige Bewirtschaftung natürlicher 
Ressourcen; 15.1 Nachhaltige 
Nutzung Binnensüßwasserökosys-
teme; 15.7 Wilderei beenden; 
16.b Rechtsvorschriften zuguns-
ten nachhaltiger Entwicklung um-
setzen 

 

32 

Betreuung 
von Fischerei-
beratern und 
Angelvereinen 

1   1 

Kooperation mit 

Akteuren im Be-
reich nachhalti-
gen Gewässer-
managements, 
Anwendung 
und Umsetzung 
von (v.a. Bun-
des-)Recht (Fi-
schereirecht) 

          2           1     1 1   

6.6 Wassergebundene Öko-
systeme schützen; 12.2. Nach-
haltige Bewirtschaftung natürli-
cher Ressourcen; 15.1 Erhaltung 
Binnensüßwasserökosysteme; 
15.7 Wilderei beenden; 16.b 
Rechtsvorschriften zugunsten 
nachhaltiger Entwicklung umset-
zen 

 

32 

Organisation 
der Kontrolle 
von Gewäs-
sern durch 
(ehrenamtli-
che) Fische-
reiaufseher 

1   1 

Anwendung 
und Umsetzung 
von (v.a. Bun-
des-)Recht, 
Schwarzangeln 
vermeiden 

          1           1     2 1   

6.6 Wassergebundene Ökosys-
teme schützen; 12.2. Nachhaltige 
Bewirtschaftung natürlicher Res-
sourcen; 15.1 Erhaltung Bin-
nensüßwasserökosysteme; 15.7. 
Wilderei beenden; 16.b Rechts-
vorschriften zugunsten nachhalti-
ger Entwicklung umsetzen 

 

32 
Ordnungs-
rechtlicher Ju-

gendschutz 

1     
Anwendung 
und Umsetzung 

von (v.a. Bun-

    2                         1   

3.5 Prävention und Behand-
lung von Substanzmissbrauch 
; 3.a Eindämmung Tabakge-
brauch; 16.b Rechtsvorschriften 
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des-)Recht (Ju-
gendschutzge-
setz) 

zugunsten einer nachhaltigen Ent-
wicklung durchsetzen 

32 

Pädagogi-
scher Beirat: 
Netzwerke 
aus dem Be-
reich Bildung 
(Schulen, Ver-
eine, Sozialar-
beiter*innen)  

    1 

u.a. frühzeitige 
Vorbeugung 
von Schulver-
weigerung, Ein-
haltung der 
Schulpflicht 

      2       1               1   

4.1 Hochwertige Grund- und 
Sekundarschulbildung für 
alle; 4.3 Gleichberechtigter Zu-

gang zu fachlicher, beruflicher, 
tertiärer Bildung; 4.4 Erhöhung 
der Zahl von Menschen fach-
lich/beruflicher Qualifikation für 
eine Beschäftigung; 4.6  Sicher-
stellen, dass alle Jugendlichen le-
sen, schreiben und rechnen ler-
nen; 8.6 Anteil Menschen ohne 
Schulbildung verringern; 16.b 
Rechtsvorschriften zugunsten 
nachhaltiger Entwicklung umset-
zen; 16.7 Entscheidungsfindung 
partizipativ und bedarfsorientiert 

 

32 

Mitwirkung 
bei Planfest-
stellungs- und 
Genehmi-
gungsverfah-
ren, Verkehrs-
plänen, Be-

bauungsplä-
nen (Stellung-
nahmen) 

1     

Anwendung 
und Umsetzung 
von (v.a. Bun-
des-)Recht, Ge-
schwindigkeit 
reduzieren, 

Lärmbelastung 
vermeiden 

                    2         1   

11.3 Integrierte, nachhaltige 
Siedlungsplanung; 16.b Rechts-
vorschriften zugunsten einer 
nachhaltigen Entwicklung durch-
setzen; 16.7 Bedarfsorientierte 

Entscheidungsfindung 

 

32 

Parkerleichte-
rung für Per-
sonen mit 
(Schwer-)Be-
hinderung 

1     

Zugang zu Ver-
kehrssystemen 
für alle ermögli-
chen; Anwen-
dung und Um-
setzung von 
(v.a. Bundes-
)Recht 

                1 1 2         1   

9.1 Hochwertige Infrastruktur mit 
Zugang für alle; 10.2. Selbstbe-
stimmung unabhängig von Behin-
derung fördern; 11.2 Nachhal-
tige Verkehrssysteme mit be-
sonderem Augenmerk auf 
Menschen mit Behinderung; 
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16.b Rechtsvorschriften zuguns-
ten einer nachhaltigen Entwick-
lung durchsetzen 

33                                                

38                                                

39 
Unterstützung 
des Tierheims 

1                             2           
12.8 Bewusstsein für nachhal-
tige Entwicklung 

 

39 
Netzwerke 
mit Land-
wirt*innen 

    1     1                           1   
2.4 Nachhaltigkeit der Sys-
teme der Nahrungsmittelpro-
duktion; 2.5; 16.7 

 

39 

Sicherstellung 
Kontrolltätig-
keit Veterinär-
wesen und 
die Lebens-
mittelüberwa-
chung auf ho-
hem Niveau. 
Teilnahme 

Fortbildungs-
maßnahme 

1 1   

Schutz von 
Mensch und 
Tier (Ernäh-
rung, Haltung), 
Bekämpfung 
von Tierseu-
chen; Anforde-
rungen der 
Kompetenz des 
Tierhalters; 

  2                   1           

2.1. Sichere Nahrungsmittel; 
2.4 Resiliente landwirtschaftliche 
Methoden; 2.5 Genetische Vielfalt 
von Nutztieren bewahren; 12.2 
Nachhaltige Bewirtschaftung na-
türlicher Ressourcen, 12.8 Be-
wusstsein für eine Lebensweise in 
Harmonie mit der Natur 
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jährlich Tier-
ärzte, Lebens-
mittelkontrol-
leure, Futter-
mittelkontrol-
leure im Rah-
men der Vor-
gaben Quali-

tätsmanage-
ment 

Zucht im weite-
ren Sinne; Fut-
termittel und 
Überwachung;  
nach VO (EU) 
2017/625 (ge-
setzliche Vorga-
ben) und teil-

weise darüber 
hinaus 

39 

Umwelt-/Na-

turschutz, Ge-
sundheitsamt: 
Zoonosenbe-
kämpfung, 
Lebensinfek-
tion 

1   1     1 2                             
2.1 Zugang zu sicheren Nahrungs-
mitteln für alle; 3.8 Allgemeine 
Gesundheitsversorgun 

 

39 

Flussmonito-
ring in Koope-
ration mit 
dem Umwelt-
amt 

1           1     2           1   1 1     

3.9 Verunreinigungen von Wasser 
verringern; 6.3 Wasserqualität 
verbessern; 6.6 Wasserverbun-
dene Ökosysteme schützen; 
12.2 Nachhaltige Bewirtschaftung 
und Nutzung natürlicher Ressour-
cen; 14.1 Meeresverschmutzung 
durch vom Land ausgehende Tä-
tigkeiten verringern; 15.1 Nach-
haltige Nutzung von Land- und 
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Binnensüßwasserökosystemen; 
15.5 Verschlechterung natürlicher 
Lebensräume verringern; 15.9 
Ökosystemare und Biodiversitäts-
werte in lokale Planungen und 
Entwicklungen einbeziehen 

39 Pilzberatung 1         1                   1     2     

2.1 Zugang zu sicheren Nahrungs-
mitteln für alle; 12.2 Nachhaltige 
Bewirtschaftung und Nutzung na-
türlicher Ressourcen; 15.1 Nach-
haltige Nutzung von Land- 
und Binnensüßwasserökosys-
temen 

 

40 

Sächliche 
Ausstattung 
der Schulen 
(Lehr-, Lern- 
und Unter-
richtsmaterial, 
Mobiliar) in 
Förder- und 
Regelschulen 
(unter Be-
rücksichti-
gung auf den 
Aspekt der In-

klusion) 

1     

Beiträge zu ge-
lungener Inklu-
sion und quali-
tativ hochwerti-
ger Schulbil-
dung 

      2      1   1               

4.1 Hochwertige Grund- und Se-
kundarschulbildung für alle; 4.4 
Erhöhung der Zahl von Menschen 
fachlich/beruflicher Qualifikation 
für eine Beschäftigung; 4.5. 
Gleichberechtigter Zugang zu Bil-
dung für Menschen mit Behinde-
rung; 4.6 Sicherstellen, dass alle 
Jugendlichen lesen, schreiben und 
rechnen lernen; 4a inklusive, 
effektive Lernumgebung für 
alle; 8.6 Anteil Menschen ohne 
Schulausbildung verringern; 10.2 

Inklusion fördern 

 

40 

Sächliche 
Ausstattung 
des Ganzta-
gesbetriebs 
(Lehr-, Lern- 
und Unter-
richtsmaterial, 
Mobiliar) in 
Ganztagschu-
len (unter  
Berücksichti-
gung auf den 

1     

Beiträge zu ge-
lungener Inklu-
sion und quali-
tativ hochwerti-
ger Schulbil-
dung 

      2      1   1               

4.1 Hochwertige Grund- und Se-
kundarschulbildung für alle; 4.2 
Fachliche und berufliche Qualifika-
tion; 4.3 Gleichberechtigter Zu-
gang zu fachlicher, beruflicher, 
tertiärer Bildung; 4.4 Erhöhung 
der Zahl von Menschen fach-
lich/beruflicher Qualifikation für 
eine Beschäftigung; 4.5. Gleichbe-
rechtigter Zugang zu Bildung für 
Menschen mit Behinderung; 4.6 
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Aspekt der In-
klusion) 

Sicherstellen, dass alle Jugendli-
chen lesen, schreiben und rech-
nen lernen; 4.a Inklusive, ef-
fektive Lernumgebung für 
alle; 8.6 Anteil Menschen ohne 
Schulausbildung verringern; 10.3 
Chancengleichheit 

40 
Förderung der 
beruflichen 
Bildung 

1   1 

Einzelprojekte 
zur Heranfüh-
rung von Se-
kundarschü-
ler*innen zur 
Berufsorientie-
rung (außerhalb 
üblicher Pro-
jekte, z.B. 
durch Koopera-
tion mit pri-
vatem Bildungs-
träger) 

      2       1   1               

 4.3 Gleichberechtigter Zu-
gang zu fachlicher, berufli-
cher, tertiärer Bildung; 4.4 Er-
höhung der Zahl von Menschen 
mit fachlich/beruflicher Qualifika-
tion für eine Beschäftigung; 8.6 
Anteil Menschen ohne Berufsaus-
bildung verringern; 10.3 Chancen-
gleichheit 

 

40 

Teilnahme 
des Fachbe-

reichs im 
Kreisschü-
ler*innenbei-
rat und El-
ternbeirat 

    1 

Beratung über 
Fragen, die für 
Schulen von be-
sonderer Be-
deutung sind. 
Schulträger und 
die Schulbe-

hörde haben 
dafür notwen-
dige Auskünfte 
zu erteilen und 
rechtzeitig Gele-
genheit zur 
Stellungnahme 
und zu Vor-
schlägen zu ge-
ben. 

      2       1   1           1   

4.1 Hochwertige Grund- und 
Sekundarschulbildung für 
alle; 4.4 Erhöhung der Zahl von 
Menschen mit Qualifikationen für 
eine Beschäftigung; 4.6 Sicher-

stellen, dass alle Jugendlichen le-
sen, schreiben und rechnen ler-
nen; 4a inklusive, effektive Ler-
numgebung für alle; 8.6 Anteil 
Menschen ohne Berufsausbildung 
verringern; 10.3 Chancengleich-
heit; 16.7 Partizipatorische Ent-
scheidungsfindung sicherstellen 
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40 

Die Berufs-
schule Anhalt-
Bitterfeld hat 
eine Partner-
schaft mit 
Pszczyna in 
Polen  

1   1                                   2 

17.16 Multi-Akteur-Partner-
schaften zum Austausch von 
Wissen, Technologie und fi-
nanziellen Ressourcen, um 
Ziele für nachhaltige Entwick-
lung in allen Ländern zu un-
terstützen; 17.7 Fördern von 
Partnerschaften 

 

40 

Pädagogi-
scher Beirat: 
Netzwerke 
aus dem Be-
reich Bildung 
(Schulen, Ver-
eine, Sozialar-
beiter*innen)  

    1 

Fachliches Be-
gleitgremium, 
das Strategien 
für die Siche-
rung des 
Schulerfolgs er-
arbeitet, er-

möglicht und 
multipliziert.  

      2       1               1   

4.1 Hochwertige Grund- und 
Sekundarschulbildung für 
alle; 4.3 Gleichberechtigter Zu-
gang zu fachlicher, beruflicher, 
tertiärer Bildung; 4.4 Erhöhung 
der Zahl von Menschen mit Quali-
fikationen für eine Beschäftigung; 
4.6 Sicherstellen, dass alle Ju-
gendlichen lesen, schreiben und 
rechnen lernen; 4a inklusive, ef-
fektive Lernumgebung für alle; 

8.6 Anteil Menschen ohne Schul-
ausbildung verringern;16.7 Partizi-
patorische Entscheidungsfindung 
sicherstellen; 16.b Rechtsvor-
schriften zugunsten nachhaltiger 
Entwicklung umsetzen 

 

40 
Schüler*in-
nen-BAföG 

1     

Umsetzung ge-
mäß gesetzli-
chen Grundla-
gen 

      2       1   1               

4.1 Hochwertige Grund- und Se-
kundarschulbildung für alle; 4.3 
Gleichberechtigter Zugang zu 
fachlicher, beruflicher, tertiärer 

Bildung; 4.4 Erhöhung der Zahl 
von Menschen fachlich/beruflicher 
Qualifikation für eine Beschäfti-
gung; 4.5. Gleichberechtigter 
Zugang zu Bildung für Men-
schen in prekären Situatio-
nen; 4.6 Sicherstellen, dass alle 
Jugendlichen lesen, schreiben und 
rechnen lernen; 8.6 Anteil Men-
schen ohne Schulausbildung ver-
ringern;10.3 Chancengleichheit 

 



 

65 

40 

Erstellung und 
Fortschrei-
bung der 
Schulentwick-
lungsplanung 

für die allge-
meinbilden-
den Schulen 
und die be-
rufsbildenden 
Schulen  

1     

planerische 
Grundlage für 
die Entwicklung 
eines regional 

ausgeglichenen 
und leistungsfä-
higen Bildungs-
angebotes im 
Landkreis 

      2       1   1           1   

4.1 Hochwertige Grund- und Se-
kundarschulbildung für alle; 4.3 
Gleichberechtigter Zugang zu 
fachlicher, beruflicher, tertiärer 
Bildung; 4.4 Erhöhung der Zahl 
von Menschen fachlich/beruflicher 
Qualifikation für eine Beschäfti-
gung; 4.5. Gleichberechtigter Zu-

gang zu Bildung für Menschen mit 
Behinderung; 4.6 Sicherstellen, 
dass alle Jugendlichen lesen, 
schreiben und rechnen lernen; 4a 
inklusive, effektive Lernum-
gebung für alle; 8.6 Anteil Men-
schen ohne Schulausbildung ver-
ringern; 10.2 Inklusion fördern; 
10.3 Chancengleichheit; 16.6 Leis-
tungsfähige Institutionen 

 

40 

Freie Schule 

Anhalt: Part-
nerschule in 
Tansania (die 
Schule ist 
nicht in Trä-
gerschaft des 
Landkreises 
Anhalt-Bitter-
feld, jedoch 
Teil des 

Schulentwick-
lungsplanes 
für die allge-
meinbilden-
den Schulen) 

1                                       2 

17.16 Multi-Akteur-Partner-
schaften zum Austausch von 
Wissen, Technologie und fi-
nanziellen Ressourcen, um 
Ziele für nachhaltige Entwick-
lung in allen Ländern zu un-
terstützen; 17.7 Fördern von 

Partnerschaften 
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40 

Nutzung E-
Akte und E-
Post, Digitali-

sierte Vertei-
lung umfang-
reicher Doku-
mente 

1     

effektivere Ab-
läufe, Einspa-

rung von Res-
sourcen 

    1     1   1     1 2 1     1   

3.9 Krankheiten durch Verschmut-
zungen im Boden reduzieren; 6.3 
Wasserqualität durch Verringe-
rung der Freisetzung gefährlicher 
Stoffe verbessern;  8.4 Ressour-
ceneffizienz in Konsum und Pro-
duktion; 11.6 Umweltbelastung 
pro Kopf senken; 12.4 Umweltver-

träglicher Umgang mit Chemika-
lien und Abfällen; 12.5 Abfall-
aufkommen vermeiden; 12.7 
Nachhaltige Verfahren in der öf-
fentlichen Beschaffung; 13.3 Per-
sonelle und institutionelle Kapazi-
täten im Bereich der Abschwä-
chung des Klimawandels; 16.6 
Leistungsfähige Institutionen 

 

41 

KVHS: Dozie-
rendennetz-

werke und -
konferenzen, 
bei denen 
auch Nachhal-
tigkeitsthe-
men themati-
siert werden 

    1         2               1           

4.7 Bildung für nachhaltige 
Entwicklung, und Lebens-
weise, Wertschätzung kultu-
reller Vielfalt; 12.8 Bewusstsein 
für nachhaltige Entwicklung för-
dern 

 

41 

Interkulturel-
les Netzwerk 

des Landkrei-
ses mit einzel-
nen KVHS-
Standorten in 
den Städten 

    1         2           1   1           

4.7 Bildung für nachhaltige 
Entwicklung, und Lebens-
weise, Wertschätzung kultu-

reller Vielfalt; 10.2 Selbstbe-
stimmung und Inklusion fördern 
unabhängig Ethnizität, Herkunft, 
Religion etc.; 12.8 Bewusstsein 
für nachhaltige Entwicklung för-
dern 
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41 

Kultur- und 

Kunstförder-
richtlinie im 
Landkreis An-
halt-Bitterfeld 

  1   

Förderung kul-
tureller sowie 
künstlerischer 
Vorhaben und 
Projekte (Maß-
nahmen), die 
ohne die Zu-
wendung des 

Landkreises 
sonst nicht oder 
nicht in dem er-
forderlichen 
und notwendi-
gen Umfang 
durchführbar 
wären und an 
deren Realisie-
rung er ein er-
hebliches Inte-
resse hat 

      2                       1   

4.7 Bildung für nachhaltige 

Entwicklung, und Lebens-
weise, Wertschätzung kultu-
reller Vielfalt; 16.6 Leistungsfä-
hige Institutionen 

 

41 

Betrieb von 
Musikschulen, 
Kultureinrich-
tungen, Mu-
seen, Kreis-
volkshoch-
schule 

1             2               1           

4.4 Fachliche und berufliche Qua-
lifikation für alle; 4.5. Gleichbe-
rechtigter Zugang zu Bildung; 4.6 
Sicherstellen, dass alle Jugendli-
chen lesen, schreiben und rech-
nen lernen;  4.7 Bildung für 
nachhaltige Entwicklung, und 
Lebensweise, Wertschätzung 
kultureller Vielfalt; 12.8  Be-

wusstsein für nachhaltige Ent-
wicklung fördern 

 

41 

Sensibilisie-
rung der Ge-
sellschaft für 
Nachhaltigkeit 
durch Ange-
bote der 
KVHS mit Be-
zug zu ver-
schiedenen 
SDGs (Start 

1             2               1           

4.7 Bildung für nachhaltige 
Entwicklung und nachhaltige 
Lebensweise; 12.8 Bewusstsein 
für nachhaltige Entwicklung för-
dern 
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2024 v.a. am 
Standort 
Zerbst) 

41 

Nachhaltig-
keitskonzept 

in Verbindung 
mit LQW-Zer-
tifizierung der 
KVHS 

1                             2       1   

12.7 Nachhaltige Verfahren in der 

öffentlichen Beschaffung; 12.8 
Bewusstsein für nachhaltige 
Entwicklung; 16.6 Leistungsfä-
hige Institutionen 

 

41 

KVHS: Primat 
lokaler Be-
schaffung 
(Bücher, Ma-
terialien etc.) 

1                     2       1           

8.3. (Landkreis)Politiken, die 
Kleinunternehmer begünsti-
gen; 12.7 Öffentliche Beschaf-
fung fördert nachhaltige Verfah-
ren 

 

41 

Kooperations-
vertrag mit 
Schulen: Be-
sondere Pro-
gramme für 
Kinder mit 
Migrationshin-
tergrund, die 
von Dozieren-
den der KVHS 
geleitet wer-
den 

1       1     1       1   2               

1.4 Gleiche Rechte zu grundlegen-
den Diensten für Arme; 4.1 Hoch-
wertige Grund- und Sekundar-
schulausbildung; 4.4 Berufliche 
Qualifikation fördern; 4.6 Les-
ekenntnisse sicherstellen; 8.6 An-
teil Menschen ohne Schulausbil-
dung vermindern; 10.3 Chancen-
gleichheit gewährleisten; 10.7 
Verantwortungsvolle Migra-
tion 

 

50 

Förderung 
von unent-
geltlicher 
Schuldnerbe-
ratungen 
(durch finan-
zielle Unter-
stützung 
freier Träger) 

1     
Verminderung 
der Verschul-
dung 

2   1             

 

              

1.2 Anteil der Menschen in Armut 
senken; 1.3 Sozialschutzsysteme 
umsetzen, die Arme erreichen und 
Basisschutz gewährleisten; 1.5. 
Widerstandsfähigkeit von 
Menschen in prekären Situati-
onen erhöhen; 3.4 Psychische 
Gesundheit und Wohlergehen 
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50 

Förderung der 
Tafeln (durch 
finanzielle Un-
terstützung 
freier Träger) 

1     

Hunger vermei-
den. Lebensmit-
telvernichtung 
reduzieren, 
Menschen in 
prekären Situa-
tionen an die 

Tafeln verwei-
sen 

1 2                   1           

1.3 Sozialschutzsysteme umset-
zen, die Arme erreichen und Ba-
sisschutz gewährleisten; 1.5Wi-
derstandsfähigkeit von Menschen 
in prekären Situationen erhöhen; 
2.1  Zugang zu ausreichend 
Nahrungsmittel für arme 
Menschen; 2.2 Spezifischen Er-

nährungsbedürfnisse Rechnung 
tragen; 12.3 Nahrungsmittelver-
schwendung verringern 

 

50 

Förderung 
von Telefon-
seelsorge 
(durch finan-
zielle Unter-
stützung 
freier Träger) 

1     

Abwenden/Mil-
dern von Kri-
sensituatio-
nen/Gefähr-
dungslagen 

    2                             3.4 Psychische Gesundheit fördern  

50 

Förderung 
von Frauen-
häuser (durch 
finanzielle Un-
terstützung 
freier Träger) 

1     

Zufluchtsort für 
Frauen, die von  
körperlicher, 
seelischer und 
sexueller Ge-
walt und Stal-
king  
betroffen sind 

    1   2                         

3.4 Psychische Gesundheit för-
dern; 3.7 Zugang zu sexual- und 
reproduktionsmedizinischer Ver-
sorgung; 5.1 Diskriminierung von 
Frauen beenden; 5.2 Gewalt ge-
gen Frauen beseitigen; 5.6 Zu-
gang zu sexueller und reprodukti-
ver Gesundheit 

 

50 
Förderung 
von Wohn-
raumberatung  

1     

Stelle für per-
sönliche Bera-
tung im eigenen 
Wohnumfeld zu 
den  
Themen barrie-
refreies und al-
ters- und behin-
dertengerechtes  
Wohnen 

    1     1         2             

3.8 Zugang zu hochwertigen Ge-
sundheitsdiensten für alle; 6.2 An-
gemessene Sanitärversorgung; 
11.1 Zugang zu angemesse-
nem, sicherem Wohnraum 
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50 

Organisation 
und Finanzie-
rung von 
Frühförderung 
und Schulför-
derung 

1     

Entwicklungs-
rückstände ver-
meiden oder 
mildern 

      2           1               

4.1 Hochwertige Grund- und Se-
kundarschulbildung für alle; 4.2 
Hochwertige frühkindliche Er-
ziehung und Vorschulbildung; 
4.6 Sicherstellen, dass alle Ju-
gendlichen lesen, schreiben und 
rechnen lernen; 10.2 Selbstbe-
stimmung für alle fördern; 10.3 

Chancengleichheit 

 

50 
Nutzung E-
Akte und E-
Post 

1     

effektivere Ab-
läufe, Einspa-
rung von Res-
sourcen 

    1     1   1     1 2 1     1   

3.9 Krankheiten durch Verschmut-
zungen im Boden reduzieren; 6.3 
Wasserqualität durch Verringe-
rung der Freisetzung gefährlicher 
Stoffe verbessern; 8.4 Ressour-
ceneffizienz in Konsum und Pro-
duktion; 11.6 Umweltbelastung 
pro Kopf senken; 12.4 Umweltver-
träglicher Umgang mit Chemika-
lien und Abfällen; 12.5 Abfall-

aufkommen vermeiden; 12.7 
Nachhaltige Verfahren in der öf-
fentlichen Beschaffung; 13.3 Per-
sonelle und institutionelle Kapazi-
täten im Bereich der Abschwä-
chung des Klimawandels;16.6 
Leistungsfähige Institutionen 

 

50 

Partnerschaft 

mit Senioren-
beirat in Po-
len 

    1                                   2 

17.16 Multi-Akteur-Partner-
schaften zum Austausch von 
Wissen, Technologie und fi-

nanziellen Ressourcen, um 
Ziele für nachhaltige Entwick-
lung in allen Ländern zu un-
terstützen; 17.7 Fördern von 
Partnerschaften 

 

50 

Teilnahme 
des Fachbe-
reichs im Se-
nior*innenbei-
rat 

    1 

Anliegen älterer 
Menschen 
erfassen und 
der Öffentlich-
keit, Politik so-
wie Verwaltung 
näherbringen 

                  2           1   

10.2 Inklusion für alle; 16.7 
Entscheidungsfindung auf allen 
Ebenen partizipativ und bedarfs-
orientiert 
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51 
Bundeseltern-
geld 

1 1   

Förderung von 
Familien mit 
Einkommens-
wegfall nach ei-
ner Geburt ge-
mäß gesetzli-
chen Grundla-
gen 

1       2         1           1   

1.2 Verringerung der Männer, 
Frauen und Kinder in Armut; 5.4 
Sozialschutzmaßnahmen für 
unbezahlte Pflege- und Haus-
arbeit; 10.2 Soziale und wirt-
schaftliche Inklusion sowie Selbst-
bestimmung fördern; 16.b Rechts-
vorschriften zugunsten nachhalti-

ger Entwicklung umsetzen 

 

51 
Allgemeiner 
Sozialer 
Dienst 

1     

Förderung, Be-
ratung; Die Mit-
arbeiter*innen 
des Allgemei-
nen Sozialen 
Dienstes stehen 
Familien, Ju-
gendlichen und 
Kindern bei der 
Bewältigung 

von unter-
schiedlichen 
Problemlagen 
zur Verfügung. 
Von Erziehungs-
, Partner-
schafts- und 
Scheidungs-
problemen über 
Sorgerechtsfra-

gen und Ausge-
staltung des 
Umgangsrech-
tes bis hin zu 
Fragen der Si-
cherung der Le-
bensgrundlagen 
von Familien 
werden Bera-
tungen durch-
geführt sowie 

1   1 1 1         2           1   

1.2 Verringerung der Männer, 
Frauen und Kinder in Armut; 1.3 
Sozialschutzsysteme und Basis-
schutz für Arme und Schwache;  
3.4 Psychische Gesundheit und 
Wohlergehen fördern; 4.2 Hoch-
wertige frühkindliche Erziehung, 
Betreuung und Vorschulbildung; 
5.4 Unbezahlte Pflege- und Haus-
arbeit durch Bereitstellung öffent-
licher Dienstleistungen sicherstel-
len; 10.2 Selbstbestimmung 

und Inklusion fördern; 16.1 
Gewalt verringern; 16.b Rechts-
vorschriften zugunsten nachhalti-
ger Entwicklung durchsetzen 
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die erforderli-
chen und geeig-
neten Hilfeleis-
tungen ge-
währt. (Basis-
dienst für na-
hezu alle Leis-
tungen für Kin-

der und Ju-
gendliche und 
deren Eltern 
nach dem Sozi-
algesetzbuch 
VIII.) 

51 
Hilfe zur Er-
ziehung 

1     
Teil des Ju-
gendhilfeplans 

    1 1 1         2           1   

3.2 Vermeidbare Todesfälle bei 
Neugeborenen und Kindern ein 
Ende setzen; 3.4 Psychische Ge-
sundheit und Wohlergehen för-
dern; 3.5 Prävention und Behand-
lung Substanzmissbrauch; 3.7 Zu-
gang zu sexual- und reprodukti-
onsmedizinischer Versorgung; 4.2 
Hochwertige frühkindliche Erzie-
hung, Betreuung und Vorschulbil-
dung; 5.2 Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen beseitigen; 5.4 Un-
bezahlte Pflege- und Hausarbeit 
durch Bereitstellung öffentlicher 
Dienstleistungen sicherstellen; 5.6 
Zugang zu sexueller und repro-
duktiver Gesundheit; 10.2 
Selbstbestimmung und Inklu-
sion unabhängig von einer 
Behinderung fördern; 10.7 Ver-
antwortungsvolle Migration und 

Mobilität; 16.1 Gewalt verringern; 
16.2 Missbrauch und Ausbeutung 
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von Kindern beenden; 16.b 
Rechtsvorschriften zugunsten 
nachhaltiger Entwicklung durch-
setzen 

51 
Eingliede-
rungshilfe 

1     

Abbau von 
Nachteilen; Auf-
gabe der Ein-
gliederungshilfe 
ist es, Men-
schen mit Be-
hinderung eine 
individuelle und 

menschenwür-
dige Lebensfüh-
rung zu ermög-
lichen sowie die 
volle, wirksame 
und gleichbe-
rechtigte  
Teilhabe am Le-
ben in der Ge-
sellschaft zu 

fördern. 

                  2 1             

10.2 Selbstbestimmung und 
Inklusion unabhängig von ei-
ner Behinderung fördern; 10.3 
Chancengleichheit; 11.2 Ausbau 
öffentlichen Verkehrs mit beson-
derem Augenmerk auf Behinderte 

 

51 
Unterhaltsvor-
schuss 

1     

Sicherstellung 
Versorgung; 
Unterhaltsvor-
schuss ist eine 
besondere Hilfe 
für Kinder  
von Alleinerzie-
henden. 

1       2         1           1   

1.2 Verringerung der Männer, 
Frauen und Kinder in Armut; 1.3 
Basisschutz für Arme und Schwa-
che 5.4 Unbezahlte Pflege- 
und Hausarbeit durch Sozial-
schutzmaßnahmen fördern; 
10.2 Selbstbestimmung und Inklu-
sion fördern; 10.3 Chancengleich-
heit;16.9 Rechtliche Identität 
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51 
Beistand-
schaft 

1     

Sicherstellung 
Versorgung; 
Feststellung der 
Vaterschaft und 
zur Geltendma-
chung von Un-
terhalt 

1       2         1               

1.2 Verringerung der Männer, 
Frauen und Kinder in Armut; 5.4 
Unbezahlte Pflege- und Haus-
arbeit durch Sozialschutz-
maßnahmen fördern; 10.2 
Selbstbestimmung und Inklusion 
fördern; 10.3 Chancengleichheit 

 

51 
Kindertages-
stätten 

1     
Bildung und Be-
treuung 

      2 1                         

4.2 Hochwertige frühkindliche 

Betreuung und Vorschulbil-
dung; 4.5 Gleichberechtigter Zu-
gang zu Bildung; 4.a Inklusive, ef-
fektive Lernumgebung für alle; 
5.4 Unbezahlte Haus- und Pflege-
arbeit durch öffentliche Dienstleis-
tungen anerkennen und wert-
schätzen 

 

51 Frühe Hilfen 1     

Versorgung und 
Betreuung; viel-
fältige Unter-
stützungsange-
bote für Mütter 
und Väter  rund 
um die Schwan-
gerschaft, Ge-
burt und in den 
ersten drei Le-

bensjahren des 
Kindes. 

    2 1 1                         

3.1 Müttersterblichkeit senken; 
3.2 Vermeidbare Todesfälle bei 
Neugeborenen und Kindern unter 

5 beenden; 3.4 Psychische Ge-
sundheit und Wohlergehen för-
dern; 3.7 Zugang zu sexual- 
und reproduktionsmedizini-
scher Versorgung (einschließ-
lich Familienplanung, Infor-
mation, Aufklärung); 4.2 Hoch-
wertige frühkindliche Erziehung; 
5.2 Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen beseitigen; 5.4 Bereit-

stellung öffentlicher Dienstleistun-
gen im Bereich unbezahlter 
Pflege- und Hausarbeit; 5.6 Zu-
gang zu sexueller und reprodukti-
ver Gesundheit 
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51 

Projekt "Fami-

lien stärken - 
Perspektiven 
eröffnen"  

1     

Integration von 
erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen 
aus Bedarfsge-
meinschaften in 
eine sozialversi-
cherungspflich-
tige Beschäfti-

gung, Familien 
werden um-
fangreich von 
den Familien-
coaches betreut 
mit dem Ziel, 
dass eine Ar-
beitsaufnahme 
bzw. eine Be-
rufsausbildung 
möglich wird. 

1   1 2       1   1               

1.2 Anteil der Menschen in Armut 
senken; 1.3 Sozialschutzsysteme 
für Arme und Schwache; 3.4 Psy-
chische Gesundheit und Wohler-

gehen fördern; 4.4 Erhöhung 
der Anzahl an Personen, die 
Qualifikationen für eine Be-
schäftigung haben; 8.6 Anteil 
Menschen ohne Berufsausbildung 
verringern 

 

51 

Jugendarbeit 
und Jugend-

freizeiteinrich-
tungen 

1     

Zur Umsetzung 
der Angebote 
der Jugendar-
beit werden im 
Landkreis An-
halt-Bitterfeld 
Jugendclubs, 
Jugendfreizeit-
einrichtungen, 
Jugendräume 

usw. vorgehal-
ten, wo die Kin-
der und Ju-
gendlichen un-
ter pädagogi-
scher Betreu-
ung und Anlei-
tung ihre Frei-
zeit verbringen 
können. 

      2           1               

4a. Bildungseinrichtungen 
(aus-)bauen, die eine sichere, 
gewaltfreie, inklusive und ef-

fektive Lernumgebung bilden; 
10.2 Inklusion und Selbstbestim-
mung unabhängig vom Alter 
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51 

Fortschrei-
bung/Aktuali-
sierung Ju-
gendhilfeplan 

1 1   

Positive Lebens-
bedingungen 
für Kinder und 
Jugendliche so-
wie deren Fami-
lien schaffen 

1   1 1 1     1   2   1       1 1 

 1.2  Verringerung der Männer, 
Frauen und Kinder in Armut; 1.3 
Sozialschutzsysteme und Basis-
schutz für Arme und Schwa-
che;3.2 Vermeidbare Todesfälle 
bei Neugeborenen und Kindern 
ein Ende setzen; 3.4 Psychische 
Gesundheit und Wohlergehen för-

dern; 3.5 Prävention und Behand-
lung Substanzmissbrauch; 3.7 Zu-
gang zu sexual- und reprodukti-
onsmedizinischer Versorgung; 4.2 
Hochwertige frühkindliche Erzie-
hung, Betreuung und Vorschulbil-
dung; 4.4 Berufliche Qualifikation 
fördern; 4.7 Bildung für nachhal-
tige Entwicklung und nachhaltige 
Lebensweise; 4.a Bildungseinrich-
tungen mit effektiver Lernumge-
bung; 5.2 Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen beseitigen; 5.4 Un-
bezahlte Pflege- und Hausarbeit 
durch Bereitstellung öffentlicher 
Dienstleistungen sicherstellen; 5.6 
Zugang zu sexueller und repro-
duktiver Gesundheit; 8.6  Anteil 
Menschen ohne Schulausbildung 
vermindern; 10.2 Selbstbestim-
mung und Inklusion unabhän-

gig von einer Behinderung 
fördern; 10.7 Verantwortungs-
volle Migration und Mobilität; 16.1 
Gewalt verringern; 16.2 Miss-
brauch und Ausbeutung von Kin-
dern beenden; 16.6 Leistungsfä-
hige Institutionen; 16.b Umset-
zung von Rechtsvorschriften zu-
gunsten einer nachhaltigen Ent-
wicklung 
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53 

Fördermittel 
im Gesund-
heitsbereich: 
Sucht und 
Drogenbera-
tung sowie  
Zahngesund-

heit 

1           1                             

 3.5 Prävention und Behand-
lung von Substanzmiss-
brauch; 3.a Eindämmung Tabak-
gebrauch; 3.8 Allgemeine Ge-
sundheitsversorgung 

 

53 

Teilnahme an 
Beratungspro-
zessen zum 
Thema Ei-
chenprozessi-
onsspinner 
(Beobachtung 

und Einschät-
zung der ge-
sundheitlichen 
Gefahrenlage) 

1     

Abwendung von 
gesundheits-
schädigende 
Auswirkungen 

von Menschen 

    2                             
3.8 Allgemeine Gesundheits-
versorgung 

 

53 

Beschäftigung 
mit Hitze-
schutz- und 
Klimaschutz-
aktionsplänen 
als pot. neues 
Themenfeld 

(Informa-
tions- und 
Analysesta-
dium) 

1           1               1   2         

3.8 Allgemeine Gesundheitsver-
sorgung; 11.b Pläne zur Klimaan-
passung und Widerstandsfähigkeit 
entwickeln und umsetzen; 13.1 
Anpassungsfähigkeit gegen-

über klimabedingten Gefah-
ren stärken 

 

53 
Sozialpsychi-
atrischer 
Dienst 

1     

Unterstützung 
körperlich, geis-
tig, seelisch be-
lasteter Men-
schen und In-
tegration ins so-
ziale Leben 

    2             1               

3.4 Psychische Gesundheit 
und Wohlergehen fördern; 
10.2 Selbstbestimmung  und In-
klusion fördern 
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53 
Hygiene, Um-
weltmedizin, 
Wasser 

1     

Trinkwasser be-
proben, um In-
fektionskrank-
heiten zu ver-
hindern; Hygie-
neüberprüfun-
gen in öffentli-
chen Einrich-

tungen 

    2     1                       

3.9 Verunreinigungen von Boden, 
Wasser verringern; 3.3 Bekämp-
fung von durch Wasser über-
tragenen Krankheiten;  6.1 Zu-
gang zu einwandfreiem Trinkwas-
ser; 6.3 Wasserqualität verbes-
sern; 6.5 Integrierte Bewirtschaf-
tung der Wasserressourcen;  

 

53 

 Förderung 
von Zahn-
gesundheit, 
Kinderge-
sundheit, 
Frühförderung  

1     

durch ärztliche 
Untersuchun-
gen Defizite in 
der kindlichen 
Entwicklung so 
früh wie mög-
lich feststellen 
und beseitigen, 
sodass jedem 
der Zugang in 

eine Regelbe-
schulung mög-
lich ist  

    2 1                           

3.2 Vermeidbare Todesfälle bei 
Kindern unter 5 vermeiden; 3.8 
Allgemeine Gesundheitsver-
sorgung; 4.2 Hochwertige früh-
kindliche Erziehung 

 

53 
Digitalisie-
rung, OZG 

1 1 1 
Digitalisierung 
interner Abläufe 

    1     1   1     1 2 1     1   

3.9 Krankheiten durch Verschmut-
zungen im Boden reduzieren; 6.3 
Wasserqualität durch Verringe-
rung der Freisetzung gefährlicher 
Stoffe verbessern; 8.4 Ressour-
ceneffizienz in Konsum und Pro-
duktion; 11.6 Umweltbelastung 

pro Kopf senken; 12.4 Umweltver-
träglicher Umgang mit Chemika-
lien und Abfällen; 12.5 Abfall-
aufkommen vermeiden; 12.7 
Nachhaltige Verfahren in der öf-
fentlichen Beschaffung; 13.3 Per-
sonelle und institutionelle Kapazi-
täten im Bereich der Abschwä-
chung des Klimawandels; 16.6 
Leistungsfähige Institutionen 
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55                                                

63 
Nachhaltiges 
Bauen 

1   1 

Genehmigung 
von Bauprojek-
ten unter Be-
rücksichtigung 
umweltfreundli-
cher Standards 
und Energieeffi-
zienzvorgaben, 
Schaffung von 

Anreizen für 
nachhaltiges 
Bauen (Förde-
rung von Grün-
dächern, erneu-
erbaren Ener-
gien oder res-
sourcenscho-
nenden Bauma-
terialien), Be-
achtung von 
Umweltauflagen 
und energiespa-
renden Bau-
praktiken 

    1     1 1 1 1   2 1 1 1 1     

3.9 Verunreinigungen von Boden, 
Wasser, Luft verringern; 6.3 Ver-
ringerung der Wasserverschmut-
zung; 7.2 Erhöhung Anteil erneu-
erbarer Energien; 7.3 Energieeffi-
zienz verdoppeln; 8.3 Menschen-
würdige Arbeitsplätze; 8.4 Res-
sourceneffizient in Konsum und 
Produktion; 8.8 Sichere Ar-
beitsumgebungen; 9.1 Hochwer-
tige Infrastrukturen; 9.4 Infra-
strukturen mit effizientem Res-
sourceneinsatz und umweltver-
träglicher Technologie; 11.1 Zu-

gang zu angemessenem, siche-
rem Wohnraum; 11.3 Nachhal-
tige Siedlungsplanung;  11.6 
Umweltbelastung pro Kopf sen-
ken; 12.2 Nachhaltige Nutzung 
natürlicher Ressourcen; 12.4 Um-
weltverträglicher Umgang mit 
Chemikalien und Abfällen; 12.6 
Unternehmen ermutigen, nachhal-
tige Verfahren einzuführen; 12.7 

Öffentliche Beschaffung nachhal-
tig; 14.1 Vom Land ausgehende 
Meeresverschmutzung vermeiden; 
15.5 Verschlechterung natürlicher 
Lebensräume verringern, 15.9 
Ökosystemare und Biodiversitäts-
werte in lokale Planungen und 
Entwicklungen einbeziehen; 16.b 
Umsetzung von Rechtsvorschrif-
ten zu Gunsten einer nachhaltigen 
Entwicklung 

 



 

80 

66 

Bearbeitung 
des (Ziel-

)Konfliktfeldes 
aus Klima-
schutzmaß-
nahmen (Pho-
tovoltaik, 
Windkraft), 
die ihrerseits 
Umweltaus-
wirkungen 
haben 

1           1     1 1   1   1 1 2   1     

3.9 Verunreinigungen von Boden, 
Wasser, Luft verringern; 6.3 Ver-
ringerung der Wasserverschmut-
zung; 7.2 Erhöhung Anteil erneu-
erbarer Energien;  9.1 Hochwer-
tige Infrastrukturen; 9.4 Infra-
strukturen mit effizientem Res-
sourceneinsatz und umweltver-

träglicher Technologie; 11.6 Um-
weltbelastung pro Kopf senken; 
11.b Integrierte Pläne zur Klima-
anpassung und Abschwächung 
des Klimawandels; 12.2 Nachhal-
tige Nutzung natürlicher Ressour-
cen; 13.1 Widerstandskraft und 
Anpassungsfähigkeit an klimabe-
dingte Gefahren stärken; 13.3 
Kapazitäten im Bereich des 
Klimawandels; Klimaschutz in 
Planungen einbeziehen; 15.5 
Verschlechterung von Lebensräu-
men verringern;  15.9 Ökosyste-
mare und Biodiversitätswerte in 
lokale Planungen und Entwicklun-
gen einbeziehen 

 

66 

Eruierung von 
Methoden 
und Hebeln, 
um den 

Grundwasser-
schutz zu er-
höhen und 
Wasser in der 
Landschaft zu 
halten (vor 
dem Hinter-
grund diver-
ser Landnut-
zungen; auch 
relevantes 
Thema im 

1         1       2         1 1 1   1     

2.4 Resiliente landwirtschaftliche 
Methoden; 6.3 Wasserqualität 
durch Verringerung der Ver-

schmutzung erhöhen; 6.5 Inte-
grierte Wasserbewirtschaf-
tung; 6.6 Wasserverbundene 
Ökosysteme schützen; 11.b Inte-
grierte Planungen; 12.2 Nachhal-
tige Bewirtschaftung natürlicher 
Ressourcen; 13.1 Widerstands-
kraft und Anpassungsfähigkeit an 
klimabedingte Gefahren stärken; 
13.3 Institutionelle Kapazitäten im 

Bereich Klimawandel; 15.5 Ver-
schlechterung natürlicher Lebens-

 



 

81 

Landwirt-
schafts- und 
Umweltaus-
schuss des 
Landkreises) 

räume verringern; 15.9 Ökosyste-
mare und Biodiversitätswerte in 
lokale Planungen und Entwicklun-
gen einbeziehen 

66 

Durchsetzung 
einer Allge-
meinverfü-
gung zu ei-
nem Wasser-
entnahmever-
bot in den 
Sommermo-
naten   

      

Wasserverlust 
in der Land-
schaft begren-
zen, Grundwas-
serschutz 

  1       2         1 1 1   1 1   

2.4 Resiliente landwirtschaftliche 
Methoden; 6.3 Wasserqualität 
durch Verringerung der Ver-
schmutzung erhöhen; 6.5 Inte-
grierte Wasserbewirtschaf-
tung; 6.6 Wasserverbundene 
Ökosysteme schützen, 11.b Klima-
anpassung von Städten und Sied-
lungen; 12.2 Nachhaltige Bewirt-
schaftung natürlicher Ressourcen; 
13.1 Widerstandskraft und Anpas-
sungsfähigkeit an klimabedingte 
Gefahren stärken; 13.3 Sensibili-
sierung zum Thema Klimawandel; 
15.5 Verschlechterung natürlicher 
Lebensräume verringern; 15.9 
Einbezug von Ökosystem- und 
Biodiversitätswerten; 16.b Rechts-
vorschriften zugunsten einer 
nachhaltigen Entwicklung umset-
zen 
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66 

Vollzug des 
Umweltrech-
tes in den Be-
reichen Emis-
sionsschutz, 
Naturschutz, 
Forsten, Ab-
fallwirtschaft, 

Abwasserent-
sorgung, Ar-
tenschutz, 
Hochwasser-
schutz, Bo-
denschutz, 
Wasserrecht, 
Jagdrecht u.a. 

1     
Gesetzliche 
Grundlage (Um-

weltrecht) 

    1     1 1   1   1 1 1 1 1 2   

Diverse Ziele, die sich hier nicht 
auf konkrete Unterziele verdichten 
lassen. Vorrangig jedoch: 16.b 

Rechtsvorschriften zugunsten 
einer nachhaltigen Entwick-
lung umsetzen 

 

66 

Mitarbeit im  
Kompetenz-
team Land-
wirtschaft als 
Untere Dün-
gebehörde 

1   1     2 1     1           1   1 1 1   

2.4 Resiliente landwirtschaft-
liche Methoden; 3.9 Verunreini-
gungen von Wasser, Boden ver-

ringern; 6.1 Einwandfreies Trink-
wasser für alle; 6.3 Wasserquali-
tät durch Verringerung der Ver-
schmutzung erhöhen; 6.5 Inte-
grierte Wasserbewirtschaftung; 
6.6 Wasserverbundene Ökosys-
teme schützen; 12.2 Nachhaltige 
Bewirtschaftung natürlicher Res-
sourcen; 14.1 Vom Land ausge-
hende Meeresverschmutzung ver-

meiden; 15.5 Verschlechterung 
natürlicher Lebensräume verrin-
gern; 16.7 Repräsentative Ent-
scheidungsfindung 

 

66 

Betrieb des 
"Haus am 
See" (Lehr-, 
Bildungs- und 
Begegnungs-

stätte) 

1     

Bildung für 
nachhaltige 
Entwicklung, 
Geschlechterge-
rechtigkeit, In-

klusiv 

      2 1         1   1           

4.7 Bildung für nachhaltige 
Entwicklung, Geschlech-
tergleichstellung; 5.1 Bekämp-
fung der Diskriminierung von 
Frauen; 5.5 Chancengleichheit für 
Frauen; 5.6 Zugang zu sexueller 
und reproduktiver Gesundheit; 
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10.2 Selbstbestimmung unabhän-
gig von Geschlecht; 12.8 Be-
wusstsein für nachhaltige Ent-
wicklung 

66 

Nachhaltig-
keitsmanager: 
Einführung 

des Themas 
Nachhaltigkeit 
und Selbste-
valuierung 
des Fachbe-
reichs 

1     
Kommunalricht-
linie 2020 

                    1   1     2   

11.3 Nachhaltige Siedlungspla-
nung; 11.b Integrierte Planungen; 

13.3 Personelle Kapazitäten im 
Bereich Klimawandel; 15.9  Öko-
system- und Biodiversitätswerte in 
lokale Planungen einbeziehen; 
16.6 Leistungsfähige Institu-
tionen 

 

66 

Erarbeitung 
eines Klima-
schutzkonzep-
tes für den 
Landkreis 
durch einen 
Klimaschutz-
manager 

1 1                         1   2     1   

11.b Integrierte Pläne zur Klima-
anpassung und Abschwächung 
des Klimawandels; 13.3 Kapazi-
täten im Bereich des Klima-

wandels; Klimaschutz in Pla-
nungen einbeziehen; 16.6 Leis-
tungsfähige Institutionen 

 

66 

Die Fauna, 
mit Schwer-
punkt Wirbel-
lose in der 
Bergbaufolge-
landschaft 

1     BNE           1                 2     

6.6 Wasserbezogenen Ökosys-
teme schützen; 15.1 Land- und 
Binnensüßwassersysteme erhalten 
und wiederherstellen; 15.5 Ver-
schlechterung natürlicher Le-
bensräume verringern, biolog. 

Vielfalt 

 

66 

Einführung 
Nachhaltigkeit 
im FB Umwelt 
(Konzept, 
Waldumbau, 
Infostation) 

  1 1 

Konzepterstel-
lung, nachhalti-
ger Waldumbau 
mit entspre-
chender In-
fostation 

                      1 1   2     

12.2 Nachhaltige Bewirtschaftung 
natürlicher Ressourcen; 12.8 Be-
wusstsein für nachhaltige Ent-
wicklung schaffen; 13.1 Wider-
standsfähigkeit und Anpassungs-
fähigkeit gegen klimabedingte Ge-
fahren; 15.2 Nachhaltige Be-
wirtschaftung aller Waldarten 
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67                                                

68 
Nachhaltiges 
Bauen 

1   1 

Erneuerbare 

Energien, nach-
haltige Bauma-
terialien, Was-
sereffizienz, 
Barrierefreiheit, 
Recycling, öf-
fentliche Ver-
kehrsanbin-
dung, grüne 
Infrastruktur 

    1     1 1 1 1   2 1 1 1 1     

3.9 Verunreinigungen von Boden, 
Wasser, Luft verringern; 6.3 Ver-
ringerung der Wasserverschmut-
zung; 7.2 Erhöhung Anteil erneu-
erbarer Energien; 7.3 Energieeffi-
zienz verdoppeln; 8.3 Menschen-
würdige Arbeitsplätze; 8.4 Res-
sourceneffizienz in Konsum und 
Produktion; 8.8 Sichere Ar-
beitsumgebungen; 9.1 Hochwer-
tige Infrastrukturen; 9.4 Infra-
strukturen mit effizientem Res-
sourceneinsatz und umweltver-
träglicher Technologie; 11.1 Zu-
gang zu angemessenem, siche-
rem Wohnraum; 11.3 Nachhal-
tige Siedlungsplanung; 11.6 
Umweltbelastung pro Kopf sen-
ken; 12.2 Nachhaltige Nutzung 
natürlicher Ressourcen; 12.4 Um-
weltverträglicher Umgang mit 
Chemikalien und Abfällen; 12.6 
Unternehmen ermutigen, nachhal-
tige Verfahren einzuführen; 12.7 
Öffentliche Beschaffung nachhal-
tig; 14.1 Vom Land ausgehende 
Meeresverschmutzung vermeiden; 
15.5 Verschlechterung natürlicher 
Lebensräume verringern; 15.9 
Ökosystemare und Biodiversitäts-
werte in lokale Planungen und 
Entwicklungen einbeziehen; 16.b 
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Umsetzung von Rechtsvorschrif-
ten zu Gunsten einer nachhaltigen 
Entwicklung 

80 

Federführung 
bei der Neu-
aufstellung 
des Nahver-

kehrsplans 
(ab 2024) 

1 1   
Zielfixierung im 
Bereich Nahver-

kehr 

    1           1 1 2 1 1   1 1   

3.6 Anzahl der Verkehrsunfälle 
vermindern; 9.1 Hochwertige Inf-
rastruktur mit Zugang für alle; 
10.2. Selbstbestimmung unabhän-
gig von Behinderung fördern; 11.a 
Regionale Entwicklungsplanung; 
11.2 Nachhaltige Verkehrs-
systeme; 11.3 Nachhaltige Sied-
lungsplanung; 11.a Regionale Ent-
wicklungsplanung für positive Ver-

bindungen zwischen Stadt- und 
Land; 11.b Integrierte Pläne; 12.4 
Umweltverträglicher Umgang mit 
Chemikalien und Abfällen; 13.3 
Institutionelle Kapazitäten im Be-
reich Klimawandel; 15.9 Ökosys-
tem- und Biodiversitätswerte in lo-
kale Planungen einbeziehen; 16.6 
Leistungsfähige Institutionen 
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80 

Beiträge zur 
Raumordnung 
bei Berührung 
des Schutz-
guts Land-
schaft (ins-
bes.. bei Pla-
nungen tech-

nologischer 
Infrastruktur) 

1 1   

Schützenswerte 
Landschaftsbe-
standteile und 
ökologische 
Ressourcen er-
halten und ent-

wickeln 

          1     1   1       2     

6.6 Wassergebundene Ökosys-
teme schützen; 9.1 Nachhaltige 
Infrastruktur ; 11.b Integrierte 
Pläne; 15.1 Nachhaltige Nutzung 
von Land- und Binnensüßwas-
serökosystemen; 15.5 Verschlech-
terung natürlicher Lebensräume 
verringern, biolog. Vielfalt; 15.9 

Ökosystem- und Biodiversi-
tätswerte in lokale Planungen 
einbeziehen 

 

80 

Kostenfreier 
ÖPNV für 
Schüler*innen 
(Schüler-Regi-
oCard): Orga-

nisation der 
beteiligten 
Akteure 
(Schule, Ver-
kehrsunter-
nehmen) 

1   1 

Beitrag zur Mo-
bilitäts- und 
Verkehrswende 
(konkret: Re-
duktion des "El-
terntaxis" bzw. 
motorisierten 

Individualver-
kehrs), Erhö-
hung der Stand-
ortattraktivität 
für Arbeitneh-
mer*innen, Er-
höhung von 
Teilhabe 

    1 1   1         2 1 1 1 1     

3.6 Verkehrsunfälle verhindern; 
3.9 Verunreinigungen von Boden, 
Wasser, Luft verringern; 4.1 
Hochwertige Grund- und Sekun-
darschulbildung; 6.3 Verringerung 
der Wasserverschmutzung; 6.6 
Wasserverbundene Ökosysteme 
schützen; 11.2 Nachhaltige 

Verkehrssysteme; 11.6 Um-
weltbelastung pro Kopf senken; 
12.4 Chemikalienfreisetzung ver-
ringern; 13.2 Klimaschutzmaßnah-
men in Planungen einbeziehen; 
14.1 Vom Land ausgehende Mee-
resverschmutzung vermei-
den;15.5 Verschlechterung von 
Lebensräumen verhindern 

 

80 

Freigestellter 
Schüler*in-
nenverkehr: 
Separater 
Schultrans-
port von Kin-
dern mit Be-
hinderung in 
Kleinbussen 

1     

Gesellschaftli-
che Teilhabe für 
Menschen mit 
Behinderung 

    1 2           1 1             

3.6 Verkehrsunfälle verhindern; 
4.1 Hochwertige Grund- und Se-
kundarschulbildung; 4.5 Gleich-
berechtigter Zugang für alle, 
namentlich Behinderte; 10.3 
Chancengleichheit; 11.2 Nachhal-
tige Verkehrssysteme 
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80 AnrufbusFlex 1     

Mobilität im 
ländlichen 
Raum über den 
Schülerverkehr 
hinaus und 
dadurch Teil-
habe ermögli-
chen; Ruf-

Busse für alle 
Generationen 
erreichbar ma-
chen (daher Bu-
chung sowohl 
per App wie 
auch per Tele-
fon möglich) 

                  2 1             

10.2 Selbstbestimmung und 
Inklusion unabhängig vom Al-

ter; 11.2 Nachhaltige Verkehrs-
systeme 

 

80 

Umsetzung 
der Barriere-

freiheit im 
ÖPNV  

1 1   

Gemäß Nahver-
kehrsplan: 
Schrittweise 

Verwirklichung 
der 
Barrierefreiheit  

    1             1 2             

3.6 Verkehrsunfälle verhindern; 
10.2 Selbstbestimmung und Inklu-

sion unabhängig von Behinde-
rung; 11.2 Nachhaltige Ver-
kehrssysteme 

 

80 

Förderung 

von Alltags-
radverkehr 
und touristi-
schem Rad-
verkehr  

1 1 1 

Gemäß Radver-
kehrskonzept: 
Verbesserung 
der Sicherheit 
und des Kom-
forts für Rad-
fahrende, ver-

besserte Er-
reichbarkeit, 
Festigung des 
radtouristischen 
Marktes, Ver-
knüpfung 
Bahn/Bus, Re-
duktion motori-
sierter Individu-
alverkehr 

    1     1         1 1 1 1 1     

3.6 Verkehrsunfälle verhindern; 
3.9; 6.3 Verringerung der Wasser-
verschmutzung; 11.2 Nachhaltige 
Verkehrssysteme; 11.6 Umweltbe-

lastung pro Kopf senken; 12.4 
Chemikalienfreisetzung verrin-
gern; 13.2 Klimaschutzmaßnah-
men in Planungen einbeziehen; 
13.3; 14.1 Vom Land ausgehende 
Meeresverschmutzung vermeiden; 
15.5 Verschlechterung von Le-
bensräumen verhindern 
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80 

Dorfwettbe-
werb (Unser 
Dorf hat Zu-
kunft): Aufruf 
zur Teil-
nahme, Be-
wertungs-
instanz 

1     

Nachhaltigkeits-
aspekte als Be-
wertungskrite-
rien 

                    2   1   1     

11.b Integrierte Planungen; 
13.3 Institutionelle Kapazitäten im 
Bereich Klimawandel; 15.9 Öko-
system- und Biodiversitätswerte in 
lokale Planungen einbeziehen 

 

80 
Touristische 
Infrastruktur 

  1 1 

Investitions-
masterpläne, 
Ausbau klima-
freundlicher 
Mobilität 

              2     1 1 1         

8.9 Nachhaltiger Tourismus; 
11.2 Nachhaltige Verkehrssys-
teme; 11.b Integrierte Pläne; 12.b 
Nachhaltiger Tourismus; 13.3 Re-
duzierung der Klimaauswirkungen 

 

80 

Barrierefreie 
Gestaltung 
des Touristi-
schen Image-
films 

1     
Imagefilm in 
Hörfassung 

              1   2   1           

8.9 Nachhaltiger Tourismus; 10.2 
Selbstbestimmung und Inklu-
sion unabhängig von Behin-
derung; 12.b Nachhaltiger Tou-
rismus 

 

80 

Kontakt zum 
Förderver-
band Sehbe-
hinderte und 
Blinde  

    1 

Selbstevaluie-
rung und suk-
zessive Verbes-
serung der Bar-
rierefreiheit von 
Fahrplänen und 
Veröffentlichun-
gen 

    1             1 2             

3.6 Verkehrsunfälle verhindern; 
10.2 Selbstbestimmung und Inklu-
sion unabhängig von Behinde-
rung;  11.2 Nachhaltige Ver-
kehrssysteme;  

 

80 

LEADER-För-
dergebiete: 
Landkreis ist 
Teil von drei 
LAGs (Anhalt; 
Mittlere Elbe-
Fläming; Dü-
bener Heide); 
der Fachbe-
reich stellt  
das interne 
Regionalma-
nagement ei-

ner LAG 

1   1 

Umsetzung bot-
tom-up entwi-
ckelter strategi-
scher Nachhal-
tigkeitsziele 

                    2         1   

11.a Regionale Entwicklungs-
planung, 11.b Integrierte Pla-
nungen; 16.6 Leistungsfähige In-
stitutionen [eine Zuordnung er-
folgte auf Grundlage eines Scree-
nings der zentralen Handlungsfel-
der bzw. -ziele der jeweiligen LES. 
Für eine detaillierte Untersuchung 
der Dokumente ist auf dieser Ana-
lyseebene kein Platz] 
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80 

Bindeglied ei-
nes Netz-
werks von 
Heimatpfle-
ger*innen 
und Ortschro-
nist*innen 
(vor Ort) so-

wie dem Lan-
desheimatver-
band 

1   1         1             2             
4.7 Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung und Lebensweise; 11.4 
Schutz des Weltkulturerbes;  

 

80 

Interkommu-
nale Raum-
planung:  
Vereinbarung 
zwischen den 
Kommunen 
Bitterfeld-
Wolfen, San-

dersdorf-
Brehna, Mul-
destausee, 
Raguhn-Jeß-
nitz, Südliches 
Anhalt und 
Zörbig zur ge-
meinsamen 
Raumplanung 
und Planung 

erneuerbaren 
Energieaus-
baus 

      

Ziele der Regio-
nalen Entwick-
lungsplanung 
im Hinblick auf 
die Grundlage 
interkommunale 
Raumplanung 
sind die Beteili-
gung von Bür-
ger*innen an 
erneuerbaren 
Energien und 
deren DL – Par-
tizipation der 
Einwohner-
schaft wird so-

mit auch ge-
stützt. 

          1 1   1   2   1   1 1   

6.6 Wasserverbundene Ökosys-
teme schützen; 7.1 Bezahlbare, 
moderne Energiedienstleistung; 
7.2 Erhöhung Anteil erneuerbarer 
Energien; 9.1 Infrastrukturen aus-
bauen ; 11.a Regionale Entwick-
lungsplanung; 11.b Integrierte 
Planungen; 13.3 Institutionelle 
Kapazitäten im Bereich Klimawan-
del; 15.9 Ökosystem- und Bio-
diversitätswerte in lokale Planun-
gen einbeziehen; 16.6 Leistungs-
fähige Institutionen; 16.7 Bedarfs-
orientierte Entscheidungsfindung 
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Allgemeine 
Schriftgutver-
waltung - 

elektronisch 
im Dokumen-
tenmanage-
mentsystem 

  1   

Vorgänge struk-
turiert ablegen, 
Ressourcen 

sparen: Papier, 
Ordner, Spei-
cherplatz 

    1     1   1     1 2 1     1   

3.9 Krankheiten durch Verschmut-
zungen im Boden reduzieren;  6.3 
Wasserqualität durch Verringe-
rung der Freisetzung gefährlicher 
Stoffe verbessern;  8.4 Ressour-
ceneffizienz in Konsum und Pro-
duktion; 11.6 Umweltbelastung 
pro Kopf senken; 12.4 Umweltver-

träglicher Umgang mit Chemika-
lien und Abfällen; 12.5 Abfall-
aufkommen vermeiden; 12.7 
Nachhaltige Verfahren in der öf-
fentlichen Beschaffung; 13.3 Per-
sonelle und institutionelle Kapazi-
täten im Bereich der Abschwä-
chung des Klimawandels;16.6 
Leistungsfähige Institutionen 

 

BA 

 
Aktionsplan 
zur Umset-
zung der UN-
BRK 

1 1   

Größtmögliche 

Selbstbestim-
mung und ak-
tive Teilhabe 
am gesell-
schaftlichen Le-
ben durch Her-
stellung von 
Barrierefreiheit  

      1   1   1   2 1             

4.5  Gleichberechtigter Zugang zu 
Bildung; 6.2 Angemessene Sani-

tärversorgung für alle; 8.5 Men-
schenwürdige Arbeit für alle (ein-
schließlich Menschen mit Behinde-
rung); 10.2 Selbstbestimmung 
und Inklusion unabhängig 
von einer Behinderung för-
dern; 11.2 Ausbau öffentlichen 
Verkehrs mit besonderem Augen-
merk auf Behinderte 

 

BA 
Netzwerk In-
klusion 

    1 

Systematische 

und vollstän-
dige Vernet-
zung aller Ak-
teure rund um 
die Themen 
Menschen mit 
Behinderungen 
und Inklusion 
im Landkreis 
Anhalt-Bitter-
feld, sowie die 
Gestaltung von 

      1   1   1   2 1         1   

4.5 Gleichberechtigter Zugang zu 

Bildung; 6.2 Angemessene Sani-
tärversorgung für alle; 8.5. Men-
schenwürdige Arbeit für alle (ein-
schließlich Menschen mit Behinde-
rung); 10.2 Selbstbestimmung 
und Inklusion unabhängig 
von einer Behinderung för-
dern; 11.2 Ausbau öffentlichen 
Verkehrs mit besonderem Augen-
merk auf Behinderte; 16.7 Ent-
scheidungsfindung bedarfsorien-
tiert und partizipatorisch 
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Austauschmög-
lichkeiten und 
Veranstaltun-
gen zur Bezie-
hungs- und 
Kommunikati-
onspflege unter 
den Mitgliedern. 

Div. 

Teilnahme am 
Goitzsche-Ma-
rathon u.a. 
mit einem 
Rollstuhlfah-
rer 

1     
Förderung von 
Menschen mit 
Behinderung 

                  2               

10.2 Selbstbestimmung und 
Inklusion unabhängig von ei-
ner Behinderung fördern (in-
direkt, da eher Sensibilisie-
rung für das Thema) 

 

Div. 

Sommerfest - 
Beteiligung al-
ler Mitarbei-
tenden 

1                     2               1   

8.3 (Regionale) Politik, zur 
Unterstützung produktiver 
Tätigkeiten und menschen-
würdiger Arbeitsplätze; 16.6 
Leistungsfähige Institutionen 

 

Div. 

Neues Logo 
des LK - im 
Zuge dessen 
ein Schlüssel-
band verteilt 
und Stift 

1     
Stärkung des 
"Wir-Gefühls" 

              2               1   

8.3 (Regionale) Politik, zur 
Unterstützung produktiver 
Tätigkeiten und menschen-
würdiger Arbeitsplätze; 16.6 
Leistungsfähige Institutionen 

 

GB 

Wettbewerb 
familien-
freundliche 
Unternehmen 

1 1 1 

Familienfreund-
lichkeit und Ge-
nerationenge-
rechtigkeit im 
Landkreis An-
halt-Bitterfeld 
sichtbar ma-
chen 

        2     1   1               

5.4 Unbezahlte Pflege- und 
Hausarbeit anerkennen und 
wertschätzen; 5.5 Volle und 
wirksame Teilhabe von Frauen 
und  ihre Chancengleichheit; 8.5 
menschenwürdige Arbeit für alle; 
10.2 Selbstbestimmung und Inklu-
sion für alle 

 

GB 

Mentoring- 
und Netz-
werkpro-
gramm  für 
Frauen und 
Mädchen für 
mehr Ge-

1 1 1 

Geschlechterge-
rechtigkeit in 
politischen Gre-
mien und Pro-
zessen 

        2         1           1   

5.4 Unbezahlte Pflege- und Haus-
arbeit anerkennen und wertschät-
zen; 5.5 Volle und wirksame 
Teilhabe von Frauen und ihre 
Chancengleichheit; 10.2 Selbst-
bestimmung und Inklusion für 

alle; 16.7 Entscheidungsfindung 
partizipatorisch und repräsentativ 
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schlechterge-
rechtigkeit in 
der Politik 

LR 

Verwendung 
regionaler 
Produkte als 
Geschenke 
des Landra-
tes/Landkrei-
ses 

1                     2       1           

8.3. (Landkreis)Politiken, die 
Kleinunternehmer begünsti-
gen; 12.7 Öffentliche Beschaf-
fung fördert nachhaltige Verfah-
ren 

 

LR 

Mitarbeit am 
"Windplan 
2027" (im 
Rahmen der 

"Regionalen 
Planungsge-
meinschaft" 
(kommunaler 
Zweckver-
band) 

1 1 1               2       1   1   1 1   

 7.2 Anteil erneuerbare Ener-
gien erhöhen; 11.a Regionale 
Entwicklungsplanung für positive 
Stadt-Land-Bindungen; 11.b Inte-
grierte Pläne zur Förderung von 
Ressourceneffizienz und Abschwä-
chung des Klimawandels; 13.3 In-
stitutionelle Kapazitäten zur Ab-
schwächung des Klimawandels; 
15.9 Ökosystem- und Biodiversi-
tätswerte in lokale Planungen ein-
beziehen; 16.6 Leistungsfähige 
Institutionen 

 

  

Fahrrad-Akti-

ons-Tag: Ge-
meinsam mit 
dem Land-
kreis, den 
Städten und 
Gemeinden, 
Polizei sowie 
diverser Un-
ternehmen 

1     

 Stärkung Ko-
operation intern 
/ extern,Thema 

Gesund-
heitssport und 
Klima-/Umwelt-
schutz wurden 
mit dieser Ver-
anstaltung um-
gesetzt; Ziel der 
Akteure und 
des Fahrradak-
tionstages ist 

die Förderung 

              1       1 1     1   

8.3 (Regionale) Politik, zur 

Unterstützung produktiver 
Tätigkeiten und menschen-
würdiger Arbeitsplätze; 12.8 
Bewusstsein für nachhaltige Ent-
wicklung und ein Leben in Harmo-
nie mit der Natur; 13.3 Aufklärung 
und Sensibilisierung im Bereich 
Klimawandel und -anpassungen 
und -auswirkungen; 16.6 
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des Radver-
kehrs, Förde-
rung des Mitei-
nanders 

MB 

Unterstützung 
energieinten-
siver Unter-
nehmen bei 
der Umstel-
lung auf er-
neuerbare 
Energien 
(Herstellen 
von Kontakt 
z.B. zu Stadt-
werken zur 
weiteren 
fachlichen Be-
ratung) 

1     

bezahlbare, 
nachhaltige 
Versorgungssi-
cherheit für Un-
ternehmen ge-
währleisten 

            1 1 2     1           

7.3 Energieeffizienz verdoppeln; 
8.2 Höhere wirtschaftliche Pro-
duktivität durch Modernisierung 
und Innovation; 9.4 Industrien 
nachhaltig nachrüsten; 12.6 
Unternehmen zu nachhaltigen 
Verfahren ermutigen 

 

  

Nachhaltige 
Landwirt-
schaft: Neues 
"Kompetenz-
team Land-
wirtschaft und 
Forstwirt-
schaft" ge-
gründet, um 
die Zusam-
menarbeit mit 
Landwirten 
und Förstern 
zu intensivie-
ren 

1   1     2 1     1           1   1 1     

2.4 Resiliente landwirtschaft-
liche Methoden; 3.9 Verunreini-
gungen von Wasser, Boden ver-
ringern; 6.1 Einwandfreies Trink-
wasser für alle; 6.3 Wasserquali-
tät durch Verringerung der Ver-
schmutzung erhöhen; 6.5 Inte-
grierte Wasserbewirtschaftung; 
6.6 Wasserverbundene Ökosys-
teme schützen; 12.2 Nachhaltige 
Bewirtschaftung natürlicher Res-
sourcen;  14.1 Vom Land ausge-
hende Meeresverschmutzung ver-
meiden; 15.2 Nachhaltige Bewirt-
schaftung aller Waldarten; 15.5 
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Verschlechterung natürlicher Le-
bensräume verringern, 16.7 Re-
präsentative Entscheidungsfin-
dung 

MB 

Unterstützung 
von Unter-
nehmen bei 
Baugenehmi-
gungen 

1     

Unterstützung 
von Unterneh-
men, Umset-
zung der Lan-
desbauordnung 
hinsichtlich 
Ökologie und 
Nachhaltigkeit 
innerhalb des 
Baukomplexes; 
schnelle Geneh-
migungsverfah-
ren 

    1     1   2 1   1 1     1 1   

3.9 Verunreinigungen von Boden, 
Wasser, Luft verringern; 6.3 Ver-
ringerung der Wasserverschmut-
zung; 8.2 Wirtschaftliche Pro-
duktivität durch Modernisie-
rung und Innovation; 8.4 Res-
sourceneffizienz in Konsum und 
Produktion; 9.2 Nachhaltige In-
dustrialisierung fördern; 9.4 Infra-
strukturen mit effizientem Res-
sourceneinsatz und umweltver-
träglicher Technologie; 11.6 Von 
Städten ausgehende Umweltbe-
lastung senken; 12.4 Umweltver-
träglicher Umgang mit Chemika-
lien und Abfällen; 12.5 Abfallauf-
kommen durch Vermeidung und 
Wiederverwertung vermindern; 
12.6 Unternehmen ermutigen, 
nachhaltige Verfahren einzufüh-
ren;  15.5 Verschlechterung na-
türlicher Lebensräume verringern; 
16.6 Leistungsfähige Institutio-
nen; 16.b Rechtsvorschriften zu-
gunsten einer nachhaltigen Ent-
wicklung durchsetzen 
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MB 

Wirtschafts-
förde-
rung/Mittel-
stand, Struk-
turwandel, 
Sonderaufga-
ben 

                      2 1     1           

8.2 Wirtschaftliche Produkti-
vität durch Modernisierung 
und Innovation; 8.3 (Regionale) 
Politik, zur Unterstützung produk-
tiver Tätigkeiten und menschen-
würdiger Arbeitsplätze; 9.2 Nach-
haltige Industrialisierung fördern; 
12.6 Unternehmen ermutigen, 

nachhaltige Verfahren einzuführen 

 

MB 

Mittelstands-
frühstück/Un-
ternehmer-
stammtische: 
themenbezo-
genes Zusam-
menkommen 
(z.B. erneuer-
bare Ener-
gien, nachhal-

tige Infra-
struktur) 

    1 

Unterstützung 
von Unterneh-
men, Beratung, 
Vernetzung 

              2 1     1           

8.2 Wirtschaftliche Produkti-
vität durch Modernisierung 
und Innovation; 9.2 Nachhal-
tige Industrialisierung fördern; 9.4 
Infrastrukturen mit effizientem 
Ressourceneinsatz und umwelt-
verträglicher Technologie; 12.6 
Unternehmen ermutigen, nachhal-
tige Verfahren einzuführen 

 

SP 

Fortschrei-
bung bzw. 
Aktualisierung 
Sozialraum-
plan: Analyse 
sowie Monito-
ring verschie-
dener Hand-

lungsfelder, 
Bedarfsermitt-
lung in den 
Sozialräumen 
und Erarbei-
tung von 
Handlungs-
empfehlungen 
und Maßnah-
men (im The-
menbereich 
Gestaltung 

1 1   

Vorbereitung 

und Umsetzung 
der Sozialraum-
planung: Ent-
wicklung sozia-
ler Infrastruktur 

1   1 1 1     1 1 1 2         1   

1.2 Armut senken; 1.3 Sozial-
schutzsysteme und breite Versor-
gung von Armen; 3.4. Förderung 
psychischer Gesundheit;  3.5 Prä-
vention des Substanzmissbrauchs; 
3.8. Allgemeine Gesundheitsver-
sorgung für alle erreichen; 4a. Bil-
dungseinrichtungen mit effektiver 

Lernumgebung für alle; 5.5 Teil-
habe von Frauen und ihre Chan-
cengleichheit; 8.3 Schaffung men-
schenwürdiger Arbeitsplätze, Un-
ternehmertum und Kreativität; 9.1 
Infrastrukturen ausbauen; 10.2 
Selbstbestimmung für alle; 10.3 
Chancengleichheit; 10.7 Verant-
wortungsvolle Migration und Mo-
bilität; 11.1 Bezahlbarer Wohn-
raum; 11.3 Nachhaltige Sied-
lungsplanung; 11.7 Zugang zu 
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sozialer Infra-
struktur; Her-
stellung 
gleichwertiger 
Lebensbedin-
gungen; Ab-
bau sozialer 
Benachteili-

gung)  

Grünflächen; 16.2 Leistungsfähige 
Institutionen. 

  

Unterstützung 
Sucht- und 
Familienbera-
tungsstellen 
durch Bean-
tragung För-
dermittel ge-
mäß FamBe-
FöG 

  1         1 1 1         1               3.4; 3.5; 4.2; 5:4; 5.5; 10.2; 10.3  

  

Beratung, Be-

teiligung und 
Netzwerkbil-
dung (Pla-
nungskonfe-
renzen, regel-
mäßige Bera-
tungen in po-
litischen Gre-
mien, wech-
selseitiger 
Austausch zur 

Erarbeitung 

1 1 1                       1         1   

11.3; 16.6 Leistungsfähige Institu-
tionen; 16.7 Entscheidungsfin-
dung partizipativ, bedarfsori-
entiert 
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praktisch um-
setzbarer 
Maßnah-
men/Projekte) 
sowie Mitar-
beit in Gre-
mien (z.B. 
RAK) zur Er-

reichung von 
Zielstellungen  

SP 

Netzwerkbil-
dung, Mitar-
beit in Gre-
mien (z.B. pä-
dagogischer 
Beirat) und 
Öffentlich-
keitsarbeit 

1   1   1   1 1 1     1 1 1 2         1   

1.2 Armut senken; 1.3 Sozial-
schutzsysteme und breite Versor-
gung von Armen; 3.4. Förderung 
psychischer Gesundheit; 3.5 Prä-
vention des Substanzmissbrauchs; 
3.8. Allgemeine Gesundheitsver-
sorgung für alle erreichen; 4a. Bil-
dungseinrichtungen mit effektiver 
Lernumgebung für alle; 5.5 Teil-
habe von Frauen und ihre Chan-
cengleichheit; 8.3 Schaffung men-
schenwürdiger Arbeitsplätze, Un-
ternehmertum und Kreativität; 9.1 
Infrastrukturen ausbauen; 10.2 
Selbstbestimmung für alle; 10.3 
Chancengleichheit; 10.7 Verant-
wortungsvolle Migration und Mo-

bilität; 11.1 Bezahlbarer Wohn-
raum; 11.3 Nachhaltige Sied-
lungsplanung; 11.7 Zugang zu 
Grünflächen; 16.2 Leistungsfähige 
Institutionen. 
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Lokales Netz-
werk Kinder-
schutz (im 
Aufbau) 

    1   1   1 2             1         1   

1.2 Anteil der Kinder in Armut 
senken; 1.3 Basisschutz bereit-
stellen; 3.2 Vermeidbare Todes-
fälle verhindern; 4.2 Hochwer-
tige frühkindliche Erziehung , 
Betreuung und Vorschulbil-
dung sicherstellen; 4.5 Gleich-
berechtigter Zugang zu Bildung; 

4a. Bildungseinrichtungen mit ef-
fektiver Lernumgebung; 11.2; 
11.7; 16.2; 16.7 Entscheidungs-
findung partizipativ, bedarfsorien-
tiert 

 

  

Einrichtung 
einer Stabs-

stelle Kinder-
schutz (inkl. 
Beschwerde-
stelle; aktuell 
in Konzepti-
onsentwick-
lung) 

1       1   1 2             1         1   

1.2 Anteil der Kinder in Armut 
senken; 1.3 Basisschutz bereit-
stellen; 3.2 Vermeidbare Todes-
fälle verhindern; 4.2 Hochwer-
tige frühkindliche Erziehung , 
Betreuung und Vorschulbil-

dung sicherstellen; 4.5 Gleich-
berechtigter Zugang zu Bildung; 
4a. Bildungseinrichtungen mit ef-
fektiver Lernumgebung; 11.2 Öf-
fentlicher Verkehr mit bes. Augen-
merk auf Kinder; 11.7 Zugängli-
che Grünflächen insbes. für Kin-
der; 16.2 Missbrauch und Ausbeu-
tung von Kindern beenden; 16.7 
Entscheidungsfindung partizipativ, 

bedarfsorientiert 

 


